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Vorwort

Sprachbarrieren sind für Menschen, die nicht so gut Deutsch sprechen, ein 
alltägliches Problem. Wenn man Freunde oder Angehörige beim Kontakt mit 
öffentlichen Einrichtungen unterstützt, merkt man schnell, wie gravierend es 
ist, nicht für sich selbst sprechen zu können. Wir haben Sprachbarrieren als 
Sprachmittler, aber auch als Wissenschaftler und Berater sowie Dozenten und 
Trainer für verschiedene Sprachmittlerpools kennen gelernt und konnten uns 
mit den Themen dieses Buches somit schon aus diversen Blickwinkeln befas-
sen. Mit der Zusammenstellung in diesem Buch wollen wir zeigen, was bedacht 
und getan werden muss, damit Sprachmittlung systematisch in öffentlichen 
Einrichtungen eingesetzt werden kann und der Umgang mit Sprachbarrieren 
für alle Beteiligten einfacher und normaler wird.

Das Interesse an der Frage, wie Sprachbarrieren abgebaut werden können, 
ist trotz vieler zweitbester Lösungen und viel Improvisationstalent nicht nur in 
Großstädten, sondern auch in ländlichen Regionen groß. Unsere Erfahrungen 
aus der Beratungspraxis in mehreren Bundesländern und die Reaktionen, die 
wir im Rahmen von Projekten, in Einrichtungen und bei Verwaltungen sam-
meln konnten, brachten uns auf die Idee, dass eine Gesamtdarstellung benötigt 
wird, anhand derer sich vor allem diejenigen, die noch nicht lange in diesem 
Bereich aktiv sind, einen Überblick über die wesentlichen Aspekte von Sprach-
mittlung in öffentlichen Einrichtungen verschaffen können.

Das Buch richtet sich besonders an Leser aus der Praxis: Projektverant-
wortliche, Sprachmittler, Politiker, Verbandsvertreter, potenzielle Nutzer von 
Sprachmittlung. Es soll den Blick auf die Erfordernisse der Praxis lenken. Wir 
zielen vor allem darauf ab, die verschiedenen Facetten des Themas für dieje-
nigen aufzubereiten, die Sprachmittlung für öffentliche Einrichtungen ganz 
praktisch bereitstellen wollen.

Zahlreiche Menschen haben die Veröffentlichung dieses Buchs unterstützt, 
meist ohne sich dessen bewusst zu sein. Besonderer Dank gilt den mittlerweile 
über 1500 Teilnehmern an mehr als 100 Schulungen in ganz Deutschland, die 
uns mit ihren Fragen und Kommentaren inspiriert haben.

Feyza Evrin und Bernd Meyer, 
Hamburg, im März 2023
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1  Einleitung

Was ist eigentlich „Sprachmittlung“? In einer ersten Annäherung kann man 
darunter generell alle Formen des Übersetzens und Dolmetschens verstehen, 
also der Übertragung sprachlicher Äußerungen aus einer Sprache in eine 
andere, seltener auch aus einer Sprachvarietät oder einem Dialekt. Die Per-
son, welche die Übertragung leistet, bringt dabei Aussagen und Auffassungen 
anderer Gesprächsbeteiligter zum Ausdruck – und nicht die eigenen. Diese 
Definition ist nur eine von vielen und stammt aus dem Kontext des „Gemein-
samen europäischen Referenzrahmens für Sprachen“ (Council of Europe 2020, 
Kapitel 3.4 „Mediation“). Sie hat den Vorteil, dass sie einfach ist und zugleich 
das Wesentliche enthält. Authentische Fälle aus der Sprachmittlungspraxis 
in öffentlichen Einrichtungen in Deutschland verdeutlichen jedoch schnell, 
dass die Übertragung der Aussagen anderer Personen zwischen verschiede-
nen Sprachen zwar zentral für das Dolmetschen und Übersetzen ist, aber nicht 
alles erfasst, was Sprachmittler tun. Die drei folgenden authentischen Beispiele 
sollen das Feld der Möglichkeiten andeuten. Namen und Orte sind hier, wie 
im gesamten Buch, so verändert worden, dass eine Identifikation der Personen 
nicht möglich ist.

Beispiel 1: Herr Machado ist ein alleinstehender Rentner und im Alter von 
ca. 20 Jahren aus Portugal nach Hamburg gezogen. Er ging in Portugal nur 
wenige Jahre zur Schule. In Hamburg lebt er relativ isoliert und arbeitete vor 
der Rente als Hilfsarbeiter. Eine Nachbarin findet ihn bewusstlos in seiner 
Wohnung und informiert den Rettungsdienst. Im Krankenhaus stellt man 
nach einer Erstversorgung fest, dass die Kommunikation mit ihm schwierig 
ist, und ruft eine Portugiesisch sprechende Krankenschwester zum Übersetzen. 
Die Krankenschwester spricht den Patienten an, stellt sich ihm vor, beruhigt 
und befragt ihn und wendet sich dann an den Arzt: „Er ist gestürzt, weiß aber 
nicht mehr, wie es dazu kam. Wahrscheinlich Gehirnerschütterung. Ich glaube, 
er ist Alkoholiker, der ist total orientierungslos.“ Die Krankenschwester hat in 
diesem Beitrag Aussagen des Patienten wiedergegeben, diese aber auch mit 
eigenen Einschätzungen vermischt und damit der Anamnese der Ärzte schon 
etwas vorweggenommen. Sprachmittlung? Ja, aber auch noch einiges mehr.

Beispiel 2: Die Klassenfahrt einer achten Klasse steht bevor, die muslimi-
schen Eltern sorgen sich wegen ihrer Tochter – sie soll nicht in engeren Kon-
takt mit Jungs kommen. Die Eltern suchen das Gespräch mit dem Lehrer, 
die Tochter dolmetscht. Es geht um die Unterbringung: Wer schläft wo? Der 

 

 



Einleitung18

Lehrer betont, dass Jungs und Mädchen in getrennten Zimmern und nicht auf 
demselben Stockwerk schlafen würden. Die Tochter sieht voraus, dass diese 
Information die Eltern möglicherweise nicht zufriedenstellen wird, und fügt 
wahrheitswidrig hinzu, dass die Mädchen in einem anderen Haus schlafen und 
ihre Aktivitäten fast die ganze Zeit getrennt von denen der Jungs stattfinden 
würden. Die Eltern sind beruhigt, die Tochter darf fahren. Wie die dolmet-
schende Krankenschwester hat auch sie in ihren Dolmetschbeiträgen einiges 
ergänzt. In diesem Fall ging es darum, die Aussagen des Lehrers für ihre Eltern 
akzeptabler zu machen und so die Erlaubnis zur Teilnahme an der Klassenfahrt 
zu bekommen. Einfallsreich, aber was würden der Council of Europe und sein 
Gemeinsamer Referenzrahmen für Sprachen dazu sagen?

Beispiel 3: Ein geflüchteter Syrer sucht eine kommunale Beratungsstelle auf. 
Es geht um den Familiennachzug. Die Beraterin kann gegen Honorar telefo-
nisch einen erfahrenen Dolmetscher hinzuziehen, der allerdings aus Marokko 
stammt und mit dem syrischen Arabisch nicht sehr vertraut ist. Der Klient 
formuliert auf Arabisch sein Anliegen, es geht um verschiedene Angehörige, 
die er gerne nach Deutschland holen würde. Die syrischen Verwandtschaftsbe-
zeichnungen sind dem Dolmetscher teilweise nicht geläufig und es entwickelt 
sich ein Dialog zwischen ihm und dem Geflüchteten: Wer ist wer? Wie sind die 
Beziehungen? Nachdem dies geklärt worden ist, überträgt er das Anliegen des 
Syrers ins Deutsche. Er hat keine eigenen Aussagen wiedergegeben, sondern 
nur das, was andere gesagt haben? Ja und Nein. Die Klärung der Verwandt-
schaftsbeziehungen musste der Sprachmittler selbst durch Nachfragen herbei-
führen, um diesen Sachverhalt überhaupt ins Deutsche übertragen zu können. 
Manchmal muss man die Redebeiträge anderer erst selbst genauer verstehen, 
bevor man sie übertragen kann.

Das Beispiel des Telefondolmetschers hat eine komplexere Vorgeschichte 
als die beiden anderen Fälle: Die Kommune hat einen Bedarf festgestellt und 
Honorarmittel für die Dolmetschleistung eingeplant, obwohl sie dazu recht-
lich nicht verpflichtet wäre. Es wurde ein geeigneter Dolmetscher gefunden, 
vielleicht gab es sogar eine Ausschreibung, der Sprachmittler war zum richti-
gen Zeitpunkt telefonisch verfügbar, es gab eine Honorarvereinbarung, eine 
Datenschutzerklärung usw. Vor allem solche Fragen der professionellen Bereit-
stellung von Sprachmittlung werden häufig übersehen.

Die Ausgestaltung von Sprachmittlung ist also, wie die Beispiele lediglich 
andeuten, immer von vielfältigen sozialen Beziehungen und unterschiedlichen 
sprachlichen Kompetenzen abhängig. Das ist grundsätzlich nicht zu vermeiden 
und gilt unabhängig davon, ob es sich um mündliches Dolmetschen, schrift-
liches Übersetzen oder eine Mischform der beiden handelt. Die Vorstellung, 
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Sprachmittler würden immer nur genau das wiederholen, was zuvor jemand 
anderes gesagt hat, ist naiv und wissenschaftlich nicht haltbar. Es gibt immer 
gute oder schlechte Gründe dafür, dass eigene Aussagen eingebracht und bis-
weilen auch mit den Ideen und Beiträgen anderer Beteiligter vermischt werden. 
Das fällt den anderen nicht immer auf, auch wenn es aus ihrer Sicht ein Pro-
blem sein kann. Dennoch lässt es sich manchmal nicht vermeiden und erhöht 
zuweilen auch die Verständlichkeit eines Beitrags.

Die Beispiele zeigen auch: Sprachmittlung in öffentlichen Einrichtungen 
kommt auf ganz verschiedenen Wegen zustande. Handelt es sich bei den Anläs-
sen nicht gerade um wichtige Verlautbarungen oder hochrangige politische 
Begegnungen, werden oftmals Personen zu Sprachmittlern, die einfach gerade 
verfügbar sind und von denen man annimmt, dass ihre Sprachkenntnisse des 
Deutschen und der Herkunftssprache für diese Aufgabe ausreichen (was jedoch 
nicht immer der Fall ist). Auf einer Veranstaltung der Bundeswehr sagte ein 
hochrangiger Offizier zu der Frage, wie bei Auslandseinsätzen Sprachbarrieren 
bewältigt werden, dass sich in jeder Einheit schon irgendjemand finden würde, 
der über die benötigten Sprachkenntnisse verfüge. Diese etwas hemdsärme-
lige Einstellung findet man in vielen öffentlichen Einrichtungen: Irgendjemand 
wird das schon irgendwie machen. Außer im Gerichtswesen: Dort ist Sprach-
mittlung tatsächlich gesetzlich geregelt.
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Wichtig ist: Sprachmittlung hat – je nachdem wie, von wem und unter wel-
chen Bedingungen sie praktiziert wird – Auswirkungen auf ein Gespräch und 
die Qualität der Kommunikation. Die kommunikativen Fähigkeiten von Fach-
kräften sind im Gesundheits-, Bildungs- und Sozialbereich anerkanntermaßen 
besonders relevant. Sie gehen jedoch ins Leere, wenn die Unterstützung durch 
Sprachmittlung nicht möglich oder schlecht organisiert ist. Beratungsgesprä-
che sind immer nur so gut wie die dabei praktizierte Sprachmittlung.

Sprachbarrieren in öffentlichen Einrichtungen sind allgegenwärtig und 
trotzdem nur sehr selten Gegenstand integrationspolitischer Initiativen oder 

Abb. 1:  Sprachmittlung ermöglicht Verständigung – idealerweise. Illustration: Heiner 
Schubert
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Diskussionen. Die Autoren einer Studie für die Friedrich-Ebert-Stiftung stellten 
daher schon vor zehn Jahren fest, Sprachmittlung sei „kein Schritt, der alleine 
interkulturelle Öffnung ausmacht, aber vielleicht einer, ohne den alle anderen 
Schritte wenig bewirken werden“ (Reichwein/Rashid 2012: 44). Das Einfache 
wird eben oft übersehen: Damit wirklich die gesamte Bevölkerung Zugang zum 
Bildungs-, Gesundheits- und Sozialbereich hat, müssen die Einrichtungen in 
diesen Bereichen in mehreren Sprachen kommunizieren können. Es geht also 
nicht um ein Entgegenkommen, sondern um die effektive Gestaltung der Kom-
munikation. Der Verweis auf die „Amtssprache Deutsch“ führt nicht weiter, 
weil das Problem so nicht gelöst wird. Sprachbarrieren haben immer zwei Sei-
ten und sind somit für Bürger und für die öffentlichen Einrichtungen gleicher-
maßen ein Problem.

Die eher zögerliche Befassung mit Sprachbarrieren hat sicherlich auch mit 
vorherrschenden Einstellungen gegenüber sprachlicher Vielfalt in einem Land 
zu tun, das sich lange nicht als Einwanderungsland verstanden hat und dem-
entsprechend, wie andere Nationalstaaten auch, von einer „konsolidierten 
Einsprachigkeit“ (so der Germanist Konrad Ehlich 2007) geprägt ist: Deutsch-
sprachigkeit erscheint auch heute noch vielen nicht nur als Normalität, son-
dern auch als Ideal, als Ausweis von Zugehörigkeit und gelungener Integration. 
Deutsche Dialekte werden in der Regel akzeptiert oder oft sogar positiv als 
Identitätsausweis verstanden. Manche fremde Sprache hingegen wird in der 
Öffentlichkeit nicht gern gehört, auch wenn man kaum leugnen kann, dass sie 
und ihre Sprecher im deutschen Alltag an vielen Orten sehr präsent sind.

Die Antwort auf diese Präsenz ist bei den Angehörigen der sprachlichen 
Mehrheit jedoch häufig der Wunsch nach einer Gesellschaft, in der alle dieselbe 
Sprache sprechen und die Herkunftssprachen verschwinden: „Deutsch ist das 
Band, das uns verbindet“, befand 2010 die damalige Integrationsbeauftragte der 
Bundesregierung Maria Böhmer (SZ v. 17.10.2010). Da ist sicherlich etwas dran. 
Diese Sichtweise hilft jedoch denen nicht, deren Deutschkenntnisse begrenzt 
sind. Ihnen werden zwar Deutschkurse angeboten, der Erwerb des Deutschen 
soll ermöglicht und in manchen Fällen auch erzwungen werden. Deutschkurse 
sind jedoch keine Lösung für den Umgang mit Sprachbarrieren, denn Sprach-
erwerb benötigt Zeit. Und abgesehen davon, dass es dauern kann: Sprachenler-
nen ist spätestens ab der Pubertät ein Unternehmen mit ungewissem Ausgang. 
Anders als der kindliche (Erst-)Spracherwerb führen spätere Erwerbsprozesse 
zu verschiedenen individuellen Verläufen und Ergebnissen. Das kennt jeder aus 
eigener Erfahrung: Alter, vorherige Lernerfahrungen, soziale Lage, Motivation, 
Lernumgebungen, Begabung – all das beeinflusst das Erlernen neuer Sprachen 
etwa ab dem 12. Lebensjahr stärker als in den Jahren zuvor. Nicht jeder kommt 
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dabei am Ende am selben Punkt an, viele bleiben irgendwo auf halbem Weg 
stecken, können ihren Alltag auf Deutsch mehr oder weniger bewältigen und 
stellen erst, wenn es komplizierter wird, fest, dass sie Unterstützung durch 
sprachkundige Personen benötigen – Sprachmittlung eben.

Für öffentliche Einrichtungen ist die Fähigkeit, auch in anderen Sprachen 
zu kommunizieren, heutzutage kein überflüssiger Luxus, sondern oftmals eine 
Option, die ständig benötigt wird und daher auch permanent vorgehalten 
werden müsste, damit die Einrichtungen ihre gesetzlichen Aufgaben erfüllen 
können. Dies ist im medizinischen Bereich, im Bildungswesen und in sozia-
len Einrichtungen besonders spürbar. Das Verständnis von Sprachmittlung als 
einer notwendigen Fähigkeit öffentlicher Einrichtungen scheint mttlerweile 
jedoch auch in der Bundespolitik angekommen zu sein. Der Koalitionsvertrag 
von 2021 verspricht: „Sprachmittlung auch mit Hilfe digitaler Anwendun-
gen wird im Kontext notwendiger medizinischer Behandlung Bestandteil des 
SGB V.“ (Koalitionsvertrag 2021–2025: 65). Zum jetzigen Zeitpunkt (2022) ist 
unklar, inwieweit die Vertragsparteien diese Absichtserklärung tatsächlich in 
die Tat umsetzen können. Die Verankerung eines Rechts auf Sprachmittlung 
im V. Sozialgesetzbuch wäre jedenfalls für den medizinischen Bereich ein Para-
digmenwechsel, weil damit erstmals eine rechtliche Anspruchsgrundlage für 
die Finanzierung von Sprachmittlung durch die Krankenversicherung geschaf-
fen würde.

‚Sprachmittlung‘ ist ein Begriff mit einer eigenen Geschichte. Er wurde wäh-
rend der Nazi-Herrschaft als Oberbegriff für die Tätigkeit von Übersetzern, 
Dolmetschern und anderen Sprachkundigen eingeführt. Diese Gliederung 
wurde in der DDR übernommen, sodass an den Universitäten in Berlin und 
Leipzig Diplom-Sprachmittler ausgebildet wurden und viele der Absolventen 
sich auch heute noch mit Stolz so bezeichnen. In Westdeutschland wurde hin-
gegen in der akademischen Ausbildung stärker zwischen Übersetzen und Dol-
metschen unterschieden. Sprachmittlung wurde, ausgehend von den Arbeiten 
von Karlfried Knapp und Annelie Knapp-Potthoff (1985), als Bezeichnung für 
eine informelle, ungeschulte und auch qualitativ schlechtere Form des Dolmet-
schens eingeführt. Diese Differenzierung zwischen dem akademischen und 
professionellen „Dolmetschen“ und der weniger wertvollen „Sprachmittlung“ 
findet sich bis heute in den Bezeichnungen für Lehrgänge der Industrie- und 
Handelskammern oder anderer Bildungsträger („Sprachmittler/-in“, „Sprach- 
und Integrationsmittler/-in“), die damit von universitären Ausbildungen unter-
schieden werden sollen. In den Ausbildungszielen und auch in der Praxis der 
Sprachmittlung sind die Unterschiede jedoch kaum erkennbar.
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Zugleich hat Sprachmittlung durch die ausdrückliche Thematisierung im 
„Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen“ (GER), dem zen-
tralen Bewertungsmaßstab für das Erlernen von Fremdsprachen, und in der 
Fremdsprachendidaktik verstärkt Aufmerksamkeit bekommen. Die Beschrei-
bungen dieser Tätigkeit unterscheiden sich im Wesentlichen nicht von üblichen 
Beschreibungen des Dolmetschens oder Übersetzens. Die Kompetenzen ent-
sprechen weitgehend denen, über die auch Übersetzer und Dolmetscher verfü-
gen oder verfügen sollten. Der Europarat beschreibt die mit dem zweithöchsten 
C1-Niveau verbundenen Kompetenzen eines Fremdsprachenlerners in Bezug 
auf Sprachmittlung zum Beispiel so:

„Kann als Sprachmittelnde/r effektiv handeln und dazu beitragen, eine positive 
Interaktion zu sichern, indem man verschiedene Perspektiven interpretiert und mit 
Mehrdeutigkeiten umgehen kann, mögliche Missverständnisse antizipiert und mit 
diplomatischem Geschick interveniert, um das Gespräch in eine positive Bahn zu 
lenken. […] Kann klar und flüssig in gut strukturierter Sprache die wichtigsten Ideen 
längerer und komplexer Texte einschließlich bewertender Aspekte und der meisten 
Bedeutungsnuancen übermitteln, unabhängig davon, ob es um eigene Interessensge-
biete geht oder nicht.“ (Europarat 2020, Deskriptor für das Kompetenzlevel C1, Her-
vorhebung von den Autoren vorgenommen)

Sprachmittlung im Sinne des GER ist also eine unterstützende sprachliche 
Tätigkeit, wie man sie auch von einem Übersetzer oder Dolmetscher erwarten 
würde. Wir orientieren uns daher am GER und verwenden ‚Sprachmittlung‘ 
gleichbedeutend mit ‚Übersetzen‘ und ‚Dolmetschen‘, wobei wir allerdings 
häufiger das mündliche Dolmetschen und seltener auch das schriftliche Über-
setzen meinen.

Die Versuche einer begrifflichen Differenzierung sind aus unserer Sicht 
häufig nicht sachlich begründet, sondern wurden entweder zur Abgrenzung 
und Profilierung verschiedener Bildungsangebote eingeführt oder dienen der 
Vermeidung von Konflikten mit Berufsverbänden, die ‚Dolmetschen‘ und 
‚Übersetzen‘ exklusiv als Bezeichnungen für die Tätigkeiten ihrer Mitglieder 
beanspruchen. Tatsächlich sind jedoch auch ‚Dolmetschen‘ oder ‚Übersetzen‘ 
keine klar umrissenen Begriffe, sondern bezeichnen ein ganzes Feld unter-
schiedlicher Fähigkeiten und Kompetenzen, wobei das Übertragen fremder 
Ideen oder Aussagen von einer Sprache in eine andere immer im Mittelpunkt 
steht. Es sind keine gesetzlich geschützten beruflichen Bezeichnungen und 
daher geht mit den unterschiedlichen Bezeichnungen auch kein fachlicher oder 
qualitativer Unterschied zwischen Sprachmittlern und Übersetzern bzw. Dol-
metschern einher. Qualitative Unterschiede zwischen einzelnen Sprachmitt-
lern in Bezug auf ihre kommunikativen Leistungen bestehen allerdings ohne 
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Zweifel. Sie lassen sich jedoch eben nicht immer aus den Bezeichnungen für 
verschiedene Ausbildungen oder aus den Zertifikaten ablesen, die eine Person 
vorlegt.

In Kapitel 2 skizzieren wir anhand vorliegender Daten den Bedarf an 
Sprachmittlung in Deutschland allgemein und am Beispiel einzelner Städte 
und Kommunen. Außerdem werden verschiedene Sprachmittlungsprojekte vor-
gestellt, vor allem in Bezug auf die Organisationsformen und Strukturen, über 
die Sprachmittlung in öffentlichen Einrichtungen ermöglicht wird. Das Ziel ist 
keine umfassende Aufzählung, sondern eine Darstellung der in den verschie-
denen Bundesländern zu findenden Ansätze.

Im Kapitel 3 stellen wir dann anhand von Gesprächen mit Nutzern von 
Sprachmittlung aus verschiedenen Einrichtungen (Schulen, Jugendhilfe, 
Gesundheit, Beratung) sowie mit einzelnen Sprachmittlern den Nutzen von 
Sprachmittlung dar. Dies mag manchen als überflüssige Übung erscheinen, 
weil der Nutzen im Prinzip auf der Hand liegt. Tatsächlich ist unsere Erfah-
rung jedoch, dass gerade den politisch Verantwortlichen oft nicht bekannt ist, 
wie wichtig Sprachmittlung vor Ort für bestimmte Einrichtungen sein kann. 
Zugleich wird in diesem Kapitel deutlich, dass die Einrichtungen des Sozial-, 
Gesundheits- und Bildungswesens unterschiedliche Bedarfe haben und daher 
nicht alle dieselben Lösungen benötigen.

Im Kapitel 4 werden die rechtlichen Bedingungen von Sprachmittlung dar-
gestellt. In diesem Kapitel geht es um zwei Fragen: Zunächst diskutieren wir, 
inwieweit Anspruchsgrundlagen bestehen, d. h. in welchen Kontexten nicht 
deutschsprachige Personen einen rechtlich begründeten Anspruch darauf 
haben (könnten), dass öffentliche Einrichtungen für sie Sprachmittlung organi-
sieren. Anschließend stellen wir im Überblick dar, welche rechtlichen Bestim-
mungen bei der Bereitstellung von Sprachmittlung über Vermittlungsstellen 
beachtet werden müssen. Hier werden z. B. Arbeitsrecht, Sozialversicherung, 
Vergaberecht, Datenschutz und weitere Rechtsgebiete angesprochen, die bei der 
Beauftragung von Sprachmittlern relevant sein können.

Nach der Übersicht über die rechtlichen Aspekte werden in Kapitel 5 die 
organisatorischen und konzeptuellen Aufgaben von Vermittlungsstellen umris-
sen. Dieses Kapitel beschreibt, welche Aufgaben eine Vermittlungsstelle 
idealerweise bewältigen muss, wenn sie ein hohes Aufkommen an Dolmetsch-
aufträgen bewältigen soll. Zusätzlich wird skizziert, wie eine Softwarelösung 
zur automatisierten Vermittlung und Koordination von Dolmetschaufträgen 
aussehen könnte.

Die Frage der Qualifizierung wird in Kapitel 6 besprochen: Welche Quali-
fizierungsmöglichkeiten gibt es und in welchem Umfang ist Qualifizierung aus 
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fachlicher Sicht eigentlich erforderlich? Abschließend stellen wir ein Konzept 
für eine Grundlagenschulung vor.

Kapitel 7 beschreibt, wie Distanzdolmetschen auch von Anbietern mit gerin-
gen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden kann. Diese Praxis ist nicht nur 
im Hinblick auf den Infektionsschutz aufschlussreich, sondern z. B. in ländli-
chen Regionen oder für Einrichtungen, die möglichst zeitnah kommunizieren 
müssen, wie etwa bei der Aufnahme akut bedrohter Frauen in Frauenhäusern. 
Dolmetschen per (Video-)Telefonie erleichtert auch die Administration hoher 
Einsatzzahlen.

Schriftliche Sprachmittlung, also die Bereitstellung schriftlicher Informatio-
nen in verschiedenen Sprachen in öffentlichen Einrichtungen, wird in Kapi-
tel 8 thematisiert. Gerade während der Coronapandemie wurde der Bedarf 
an schriftlichen Informationen in mehreren Sprachen, etwa zu den ständig 
wechselnden Verordnungen zum Infektionsschutz, für viele öffentliche Ein-
richtungen deutlich. Aber auch unabhängig von solchen Großereignissen müs-
sen (bzw. müssten) in vielen Kontexten Informationen in Herkunftssprachen 
bereitgestellt werden. Zugleich sind kommunale Stellen und andere öffentliche 
Einrichtungen jedoch oft nicht erfahren darin, solche Übersetzungsleistungen 
zu organisieren und zu administrieren.

Kapitel 9 bietet Schlussfolgerungen für die Bereitstellung von Sprachmittlung 
in öffentlichen Einrichtungen.

In der Art und Weise, wie die mehrsprachige Gesellschaft mit Sprach-
mittlung umgeht, spiegelt sich nach unserer Auffassung, wie es um die „offene 
Gesellschaft“ tatsächlich bestellt ist. Was wird in die Herkunftssprachen nicht 
Deutsch sprechender Personen übersetzt? Wie wird es übersetzt? Wer übersetzt 
für wen unter welchen Bedingungen? Diese Fragen werden in Deutschland 
seit Langem vernachlässigt und wir hoffen, mit diesem Buch zur Veränderung 
dieser Situation beizutragen, indem wir den Blick auf das scheinbar Selbstver-
ständliche lenken: die Kommunikation.

 



 



2  Sprachmittlungsbedarf und 
Sprachmittlungsangebote

Deutschland ist ein mehrsprachiges Land. Neben der Standardsprache, den 
Dialekten und Fachsprachen existieren Minderheitensprachen wie Nieder-
deutsch, Friesisch oder Dänisch, die lokal oder regional einen offiziellen Status 
genießen und durch die Europäische Charta der Regional- oder Minderhei-
tensprachen geschützt werden. Eine repräsentative Befragung des Instituts für 
Deutsche Sprache in Mannheim und des Deutschen Instituts für Wirtschafts-
forschung ergab, dass über diese offizielle Sprachenvielfalt hinaus weitere 14 % 
der Bevölkerung eine andere Muttersprache als Deutsch haben (Adler 2019). 
Spitzenreiter der anderen Muttersprachen sind Russisch, Türkisch und Pol-
nisch. Was ‚Muttersprache‘ eigentlich ist, wie man sie definiert und ob dieser 
Begriff politisch oder wissenschaftlich akzeptabel ist – diese Fragen klammern 
wir hier lieber einmal aus.

Aus der Tatsache, dass mehrere Sprachen in einem bestimmten sozialen oder 
geografischen Raum gesprochen werden, ergibt sich nicht automatisch auch ein 
Bedarf an Sprachmittlung. Tatsächlich vermuten ältere Untersuchungen, dass 
lediglich 20–25 % der Personen mit Migrationshintergrund potenziell einen 
Bedarf an Sprachmittlung haben (Meyer 2008). Dieser Anteil variiert erheb-
lich, wenn man Eigenschaften wie die ethnische Herkunft, das Alter oder das 
Geschlecht einbezieht. Man kann an solchen Schätzwerten nur ungefähr able-
sen, wie viele Personen Sprachmittlung benötigen könnten. Ein Bundesland 
wie Rheinland-Pfalz hat beispielsweise insgesamt ca. vier Millionen Einwohner 
und ca. 25 % davon sind – laut Statistischem Landesamt – aktuell Personen 
mit Migrationshintergrund. Ganze 25 % dieser ca. eine Million Einwohner ver-
fügen über eingeschränkte Deutschkenntnisse und bräuchten – je nach Kom-
munikationsanlass und Situation – Unterstützung durch Sprachmittler, also 
geschätzt ca. 250 000 Personen in Rheinland-Pfalz.

Menschen mit geringen Deutschkenntnissen nehmen jedoch in unter-
schiedlichem Maße Sprachmittlung in Anspruch, weil einige von ihnen sich 
anders behelfen können: familiäre Netzwerke, Freunde, eigene Sprachkennt-
nisse z. B. des Englischen können in vielen Situationen ausreichend sein, um 
Kommunikation mit öffentlichen Einrichtungen zu meistern. Es darf auch ver-
mutet werden, dass diese Menschen Situationen, in denen sie selbst komplexe 
Angelegenheiten auf Deutsch bewältigen müssten, eher vermeiden. Eltern, die 
nicht gut Deutsch sprechen, kommen vermutlich seltener zum Elternabend in 
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die Schule oder nehmen deutschsprachige Angebote wie die Erziehungsbera-
tung weniger gern wahr. Nicht zuletzt werden viele Verstehensprobleme von 
diesen Personen wahrscheinlich auch „gelöst“, indem sie sie einfach nicht the-
matisieren.

Wie häufig Personen mit geringen Deutschkenntnissen Sprachmittlung in 
Anspruch nehmen würden, wenn diese Dienstleistung niedrigschwellig ver-
fügbar und in den Regeldiensten auch gut verankert wäre, kann also nicht ohne 
Weiteres aus der Anzahl der in einer Region oder Kommune gesprochenen 
Sprachen, dem „Ausländeranteil“ oder dem Anteil von „Menschen mit Migra-
tionshintergrund“ abgelesen werden. Mithilfe von Daten aus der Vermittlungs-
tätigkeit von Sprachmittlerpools in der Schweiz können jedoch etwas präzisere 
Schätzungen vorgenommen werden. Dort ist Sprachmittlung systematischer 
als in Deutschland in den sozialen und medizinischen Einrichtungen veran-
kert.

2.1 � Einschätzung des Sprachmittlungsbedarfs in Deutschland
Obwohl ähnlich wie in Deutschland die Finanzierung von Sprachmittlung 
durch die öffentliche Hand bundesweit ungeklärt ist, gibt es in der Schweiz eine 
Zertifizierung von Sprachmittlern und eine große Zahl regional tätiger Ver-
mittlungsstellen, die teilweise sehr hohe Einsatzzahlen haben und in einzelnen 
Kantonen im Jahr 30 000 bis 50 000 Einsätze vermitteln. Diese Einsätze in den 
verschiedenen Teilen der Schweiz werden allesamt erfasst und dokumentiert. 
Die „Schweizerische Interessengemeinschaft für interkulturelles Dolmetschen 
und Vermitteln“ (www.inter-pret.ch) zählte für das Jahr 2020 für die gesamte 
Schweiz über 307 000 honorierte Sprachmittlungseinsätze durch zertifizierte 
Personen (= 355 880 Einsatzstunden), die von 21 regionalen und überregiona-
len Vermittlungsstellen organisiert worden waren. Diese dokumentierten Ein-
sätze in der Schweiz wurden nicht ehrenamtlich erbracht, sondern frei- oder 
nebenberuflich auf Honorarbasis von eigens dafür zertifizierten oder zumin-
dest ausgewählten Personen.
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Die Schweiz hat mit 8,7 Millionen Einwohnern etwas mehr als 10 % der 
Einwohner Deutschlands (laut Schweizer Bundesamt für Statistik für das Jahr 
2020). Der Anteil der Personen mit Migrationshintergrund an der Bevölke-
rung ist mit knapp 38 % um ca. ein Drittel höher als in Deutschland, wo dieser 
26 % beträgt (laut dem deutschen Mikrozensus im Jahr 2019). Ungeachtet der 
demografischen Unterschiede zwischen Deutschland und der Schweiz zeigen 
die Schweizer Einsatzzahlen, dass Sprachmittlung dort in hohem Maße nach-
gefragt wird.

Man mag einwenden, dass die Schweiz als ein Land mit vier Amtssprachen 
schon aus juristischen Gründen einen besonders hohen Bedarf an Sprach-
mittlung haben müsste. Betrachtet man die Statistiken genauer, wird jedoch 
deutlich, dass die Amtssprachen der Schweiz (Deutsch, Französisch, Italienisch, 
Rätoromanisch) nur einen geringen Anteil der Einsatzzahlen ausmachen. Die 
hohen Einsatzzahlen entstehen vielmehr durch die Herkunftssprachen von 
Personen mit Migrationshintergrund. Wie aus den veröffentlichten Zahlen von 
inter-pret.ch hervorgeht, sind mit Arabisch, Tigrinya, Albanisch oder Tamil 
nicht die Schweizer Amtssprachen Spitzenreiter in der Vermittlung, sondern 
Sprachen, die aufgrund von Flucht und Arbeitsmigration in der Schweiz prä-
sent sind.

Tab. 1:  Dolmetscheinsätze in der Schweiz 2020 (aus: www.inter-pret.ch)

44,538 2,753

38,101

1,60,274

61,485

Einsätze nach Einsatzbereichen

Einsätze Asyl (15%) Einsätze Behörden und Gerichte (1%)

Einsätze Bildung (12%) Einsätze Gesundheit 52%

Einsätze Soziales (20%)
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Die Einrichtungen, in denen das „interkulturelle Dolmetschen“, wie münd-
liche Sprachmittlung in der Schweiz genannt wird, stattfindet, sind überwie-
gend in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Soziales angesiedelt. Diese 
Bereiche lösen zusammen 79 % der Sprachmittlungseinsätze aus und bedeuten 
in absoluten Zahlen 259 860 Einsätze im Pandemie-Jahr 2020. Die 2,76 Millio-
nen Menschen mit Migrationshintergrund in der Schweiz erzeugen also einen 
Bedarf von rund 260 000 Sprachmittlungseinsätzen in den Bereichen Bildung, 
Soziales und Gesundheit pro Jahr – in einem Jahr, in dem aufgrund der Kon-
taktbeschränkungen in Deutschland viele lokale Sprachmittlerprojekte sin-
kende Einsatzzahlen verzeichneten.

Teilt man die Zahl der Einsätze (rund 260 000) durch die Anzahl der Schwei-
zer mit Migrationshintergrund (rund 2,76 Millionen), erzeugt eine Person mit 
Migrationshintergrund rein rechnerisch einen Bedarf an 0,09 Einsätzen im 
Jahr. „Rechnerisch“ bedeutet, dass es sich lediglich um ein Gedankenexperi-
ment handelt: Die meisten „Menschen mit Migrationshintergrund“ benötigen 
überhaupt keine Sprachmittlung, weil ihre Kenntnisse der Mehrheitssprache 
ausreichen. Bei dieser Rechnung werden also Gesichtspunkte vermengt, die 
nicht unbedingt zusammengehören, nämlich die Anzahl der Sprachmittlungs-
einsätze in der Schweiz und die Anzahl der „Menschen mit Migrationshinter-
grund“ in der Schweiz. „Migrationshintergrund“ ist, wie „Muttersprache“, eine 
vielfach kritisierte Kategorie, weshalb wir sie in Anführungszeichen verwen-
den. Sie hat aber den Vorteil, relativ leicht zählbar zu sein und in den Bevöl-
kerungsstatistiken zu erscheinen. Unter der Annahme, dass nur „Menschen 
mit Migrationshintergrund“ potenziell Sprachmittlungseinsätze in Anspruch 

Tab. 2:  Häufigste Dolmetschsprachen in der Schweiz 2020 (aus: www.inter-pret.ch) 
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nehmen („Menschen ohne Migrationshintergrund“ Sprachmittlung also nicht 
benötigen), ist das Verhältnis dieser beiden Größen interessant: Wie viele 
Sprachmittlungseinsätze werden von einer bestimmten Anzahl von „Men-
schen mit Migrationshintergrund“ im Zeitraum von einem Jahr ausgelöst?

Ausgehend von dem so ermittelten Faktor 0,09 wären in einem Bundesland 
wie Rheinland-Pfalz, in dem ca. eine Million Menschen mit Migrationshinter-
grund leben, pro Jahr ungefähr 90 000 Einsätze realistisch. Für Deutschland 
insgesamt wären bei 21 Millionen Einwohnern mit Migrationshintergrund 
ca. 1,68 Millionen Sprachmittlungseinsätze erwartbar. Die Kategorie „Migra-
tionshintergrund“ ermöglicht also, trotz ihrer teils unklaren Bedeutung, eine 
Aussage über die ungefähre Anzahl an Sprachmittlungseinsätzen, die in einer 
Gemeinde oder Region in einem Jahr benötigt wird. Die Betonung liegt auf 
„ungefähr“ – es handelt sich um einen Schätzwert, der eine Vorstellung des 
Bedarfs vermitteln soll, von dem wir ausgehen müssen.

Einen Beleg dafür, dass der Bedarf an Sprachmittlung in Deutschland 
potenziell ebenso hoch ist wie in der Schweiz, bieten die Einsatzzahlen der 
Hamburger Anstalt öffentlichen Rechts „Fördern & Wohnen“ (F&W), die uns 
freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurden. Die ca. 150 Einrichtungen 
von F&W versorgen etwa 30 000 Geflüchtete und Wohnungslose im Bun-
desland Hamburg mit Wohnraum. Die Bewohner verfügen häufiger als der 
Durchschnitt der „Menschen mit Migrationshintergrund“ nur über geringe 
Deutschkenntnisse und werden über einen hauseigenen Sprachmittlerpool 
mit Dolmetschleistungen für die einrichtungsinterne Sozialarbeit sowie Arzt-
besuche versorgt. Soziale Einrichtungen außerhalb von „Fördern & Wohnen“ 
sowie Bildungseinrichtungen können keine Sprachmittler über diesen Pool 
beziehen. Das Angebot richtet sich also nur an die Gruppe der Bewohner der 
öffentlich-rechtlichen Unterbringung und der Erstaufnahme von Geflüchteten 
in Hamburg und ist ausschließlich für bestimmte Gesprächsanlässe verfügbar. 
Im Jahr 2020 leistete der Sprachmittlerpool trotzdem ca. 5500 Vermittlungs-
vorgänge, die über eine Vermittlungsstelle mit zwei Büroangestellten (Entgelt-
gruppen E10 und E8) und einer Hilfskraft administriert wurden. Das Beispiel 
zeigt: Wenn Sprachmittlung verfügbar und in die Arbeitsabläufe integriert ist, 
wird sie auch häufig genutzt. Für das Bundesland Hamburg insgesamt sind 
keine Zahlen zu Sprachmittlungseinsätzen verfügbar.

Die Einsatzquoten in anderen deutschen Sprachmittlungsprojekten sind 
jedoch sehr unterschiedlich und oftmals auch sehr viel niedriger als in der 
Schweiz. Die Hamburger Vermittlungsstelle vermittelt beispielsweise pro Jahr 
ausschließlich für eine bestimmte Zielgruppe und für sehr spezifische Einsatz-
anlässe Einsätze in etwa derselben Menge wie alle Sprachmittlungsprojekte 
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in Mecklenburg-Vorpommern zusammen (vgl. Bundesfachtagung 2020). 
Mecklenburg-Vorpommern hatte im Jahre 2019 ganze 128 000 Einwohner mit 
Migrationshintergrund. Legt man die Werte aus der Schweiz zugrunde, kann 
ausgehend von dem Faktor 0,09 in diesem Bundesland ein jährlicher Bedarf 
von ca. 11 500 Einsätzen angenommen werden. Tatsächlich sind es jedoch, wie 
aus einer Broschüre der Projekte vor Ort hervorgeht, ca. 5500 Einsätze im Jahr.

Zwischen dem von uns geschätzten Bedarf und den tatsächlichen Einsatz-
zahlen besteht häufig eine Diskrepanz. Dies veranschaulichen auch die Zah-
len über Dolmetscheinsätze im Bundesland Bremen, die im Jahr 2017 in der 
Antwort des Bremer Senats auf eine Anfrage der Partei „DIE LINKE“ genannt 
werden. Demnach waren dem Bremer Senat zwischen Oktober 2015 und Mai 
2017 (20 Monate) ca. 24 000 Beauftragungen von Sprachmittlern in städti-
schen Einrichtungen auf Honorarbasis bekannt. Diese Beauftragungen wur-
den größtenteils über die städtische GmbH „Performa Nord“ administriert, die 
für öffentliche Einrichtungen in Bremen personal- und verwaltungsbezogene 
Dienstleistungen erbringt. Einsätze außerhalb der städtischen Einrichtungen, 
etwa in Krankenhäusern oder Beratungsstellen freier Träger, wurden bei dieser 
Zählung nicht erfasst. Bei ca. 250 000 „Menschen mit Migrationshintergrund“ 
in Bremen wären anstatt der gezählten rund 15 000 Einsätze pro Jahr jedoch ca. 
22 500 Einsätze erwartbar gewesen.

Zahlen aus anderen Städten zeigen, dass das Vermittlungsvolumen auch 
bei ähnlichen demografischen Verhältnissen erheblich schwankt. So vermit-
telte das Projekt „Trans-IT“ der Caritas Kassel 2021 insgesamt 1129 Einsätze 
für mehr als 80 000 Einwohner mit Migrationshintergrund – nach unserer 
Formel hätten es über 7000 Einsätze sein können. Das Projekt „Sprach- und 
Kommunikationsmittlung“ in Osnabrück hingegen vermittelte für ca. 50 000 
Menschen mit Migrationshintergrund in dieser Stadt 3846 Sprachmittlungen, 
was der erwarteten Menge von 4500 nahekommt und, im Vergleich zu Kassel, 
mehr als doppelt so viele Einsätze für eine geringere Anzahl an Einwohnern 
bedeutet. Das Projekt „Dolmetschen im sozialen Raum“ (DOOR) in Mainz, das 
auch Einsätze in anderen Teilen von Rheinland-Pfalz vermittelt, kommt hinge-
gen nur auf 818 vermittelte Einsätze im Jahr 2021, von denen lediglich 632 auch 
tatsächlich durchgeführt wurden. Nach Angaben der Statistikstelle der Stadt 
Mainz lebten 2021 jedoch insgesamt 77 026 Ausländer und „Menschen mit 
Migrationshintergrund“ in der Stadt. Allein für die Landeshauptstadt wären 
somit ca. 6 900 Einsätze, also das Zehnfache zu erwarten gewesen.

Fassen wir zusammen: Ungeachtet der sozialen, politischen und demogra-
fischen Unterschiede zwischen der Schweiz und Deutschland oder zwischen 
einzelnen Kommunen in Deutschland erscheint es uns plausibel, den Bedarf 
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an Sprachmittlungseinsätzen aus den Vermittlungszahlen in der Schweiz abzu-
leiten, weil dort Sprachmittlung als Dienstleistung in wichtigen Regeldiensten 
etabliert ist. Die Annahme, dass Geflüchtete oder „Menschen mit Migrations-
hintergrund“ in einem Bundesland wie Mecklenburg-Vorpommern oder einer 
Landeshauptstadt wie Mainz einen geringeren Bedarf an Sprachmittlung 
haben als in Hamburg oder der Schweiz, ist nicht plausibel. Vielmehr muss 
man aufgrund der Schätzungen davon ausgehen, dass die ermittelten Ein-
satzzahlen der Sprachmittlungsprojekte in vielen Kommunen in Deutschland 
häufig nicht den tatsächlich bestehenden Bedarf an Sprachmittlung anzeigen. 
Dieser Bedarf liegt für ganz Deutschland vermutlich bei über 1,5 Millionen 
Dolmetscheinsätzen pro Jahr. Anders gesagt: Die Verständigung zwischen den 
verschiedenen Akteuren in den Bereichen Verwaltung, Bildung, Soziales und 
Gesundheit und ihren Klienten ist jedes Jahr in mehr als einer Million Fälle 
nicht ohne Weiteres sichergestellt. Mithilfe der Formel „Anzahl der Menschen 
mit Migrationshintergrund × 0,09“ lässt sich für jede Kommune in Deutsch-
land ungefähr einschätzen, wie hoch die Zahl an Sprachmittlungseinsätzen 
wäre, wenn Sprachmittlung etwa auf dem Niveau der Schweiz, d. h. mit der-
selben Effektivität und Selbstverständlichkeit, bereitgestellt würde.

2.2 � Sprachmittlungsangebote am Beispiel von Rheinland-Pfalz
Aus Helferkreisen für Geflüchtete und anderen Initiativen sind an einigen Orten 
in Deutschland Sprachmittlungsprojekte entstanden, die oft schon seit Jahr-
zehnten bei der Überwindung von Sprachbarrieren helfen und währenddessen 
teilweise ein hohes Maß an Professionalität und Organisation entwickelt haben. 
In den meisten Regionen ist der Zugang zu Sprachmittlung jedoch nur wenig 
organisiert bzw. professionalisiert. Innerhalb einzelner Bundesländer sind 
zudem regional große Unterschiede festzustellen. Im Auftrag der rheinland-  
pfälzischen Landesregierung haben wir im Rahmen einer Studie für das Jahr 
2020 erhoben, wo es in diesem Bundesland Sprachmittlungsprojekte gibt und 
welche Strukturen sie aufweisen.

Wir haben, um ein möglichst komplettes Bild zu bekommen und auch klei-
nere Projekte zu erfassen, mit mehreren Hundert Personen aus allen Landkreisen 
und Städten in Rheinland-Pfalz kommuniziert. Dabei haben wir unterschied-
liche Sprachmittlungsangebote gefunden und sie nach dem Differenzierungs-
merkmal „Professionalisierungsgrad“ eingeordnet. Es ging uns also nicht um 
die lückenlose Darstellung aller formellen und informellen Sprachmittlungs-
angebote in Rheinland-Pfalz, die für öffentliche Einrichtungen existieren oder 
von diesen genutzt werden. Kommerzielle Anbieter wie Dolmetschbüros oder 
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Dienste für das Telefondolmetschen, die z. B. bei Abschiebungen oder in Frau-
enhäusern verfügbar sind, wurden ebenso wenig erfasst wie komplett informelle 
Praktiken, wie man sie z. B. in Aufnahmeeinrichtungen für Geflüchtete finden 
kann. Es ging uns bei dieser Erhebung vielmehr darum, einen Überblick über 
die lokalen Projekte in einem Flächenland wie Rheinland-Pfalz zu bekommen.

In der ersten Stufe der Erhebung haben wir Hunderte Kontaktpersonen in 
öffentlichen Einrichtungen gefragt, ob ihnen Sprachmittlungsangebote in ihrer 
Region (unabhängig vom Professionalisierungsgrad) bekannt sind. Die auf die-
sem Weg identifizierten Sprachmittlungsangebote haben wir in einem zweiten 
Schritt zu Eckdaten ihres Angebots befragt. Das Ziel war der Versuch einer 
Einordnung der Projekte in ein erstes Schema des Professionalisierungsgrads. 
Bei der Einstufung der Projekte wurden drei Kriterien abgefragt:

	1.	 Auswahl der Sprachmittler: Gibt es begründete Auswahlkriterien oder wer-
den alle interessierten Personen ohne weitere Prüfung (von Nachweisen) in 
das Sprachmittlungsangebot aufgenommen?

	2.	 Vergütung: Wird den Dolmetschern (unabhängig von der konkreten Höhe) 
eine Form von Vergütung angeboten? Die Aufwandsentschädigung bzw. 
Ehrenamtspauschale zählen dazu.

	3.	 Qualifizierung: Gibt es für Sprachmittler die Möglichkeit, sich weiterzu-
bilden und sich im Rahmen von Fortbildungen mit der Tätigkeit näher zu 
befassen? Angebote zur Supervision wurden ebenfalls als Qualifizierungs-
möglichkeit gewertet.

Anhand dieser Kriterien haben wir die Sprachmittlungsangebote als „weitge-
hend professionalisiert“ bzw. „wenig professionalisiert“ eingestuft (vgl. Abb. 2). 
Die Einstufung eines Angebots als „weitgehend professionalisiert“ darf jedoch 
nicht als Qualitätsurteil verstanden werden, sondern bezieht sich allein auf das 
Vorhandensein der genannten Verfahren, die von uns als unabdingbare Vor-
aussetzung für eine Professionalisierung gewertet wurden. Diese Verfahren 
zeigen, dass Sprachmittlung nicht komplett unorganisiert oder informell prak-
tiziert wird, dass es eine, wenn auch rudimentäre, Verwaltung gibt und mit der 
Tätigkeit einhergehende Herausforderungen reflektiert werden. Dies sind, wie 
man leicht erkennen kann, sehr grundlegende Kriterien, die indirekt auch Aus-
kunft darüber geben, wie informell das Feld der Sprachmittlung in öffentlichen 
Einrichtungen insgesamt ist. Die Leistungsfähigkeit einzelner Projekte, d. h. 
die Einsatzzahlen und die regionale Bekanntheit wurden nicht als Kriterien für 
den Professionalisierungsgrad herangezogen.

Das Vorgehen bei der Einstufung des Organisationsgrads ist im folgenden 
Schaubild dargestellt:
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Die Ergebnisse der Studie sprechen eine klare Sprache: Die Projektland-
schaft ist weitgehend divers, die Heterogenität macht sich in allen drei Kate-
gorien der Einordnung des Organisationsgrads bemerkbar:

	•	 Als Auswahlkriterien für Sprachmittler wurden von den Projekten sowohl 
Sprachkenntnisse, die Bereitschaft zur Teilnahme an Fortbildungen als 
auch eher vage Kriterien wie das „Auftreten“ genannt. Wenn Nachweise für 
Sprachkenntnisse angefordert werden, beziehen sich diese in der Regel nicht 
auf die Herkunftssprachen. Das bedeutet, dass sich die Sprachmittlungs-
projekte in der Regel auf die Selbstauskunft des Sprachmittlers verlassen. In 
einem Fall war ein aussagekräftiger formaler Nachweis für die Qualifikation 
als Sprachmittler vorausgesetzt.

	•	 Die Angaben zur Vergütung von Dolmetschleistungen variierten stark: So 
variierte die Bezahlung z. B. zwischen 5 und 35 € pro Stunde und erfolgte 
in manchen Fällen als Honorar, in anderen als Aufwandsentschädigung 
(Ehrenamtspauschale).

	•	 Umfang und Themen der Qualifizierungsangebote betreffend zeichnet sich 
ebenfalls ein sehr heterogenes Bild ab. Wenn ein Qualifizierungsangebot für 
Mitglieder des Sprachmittlungsprojekts vorhanden war, dann reichte der 
Umfang von „einer Schulung“ bis hin zu „180 Unterrichtseinheiten“.
Die Angaben zur inhaltlichen Ausrichtung der Qualifizierungsmöglich-
keiten waren ebenfalls äußerst heterogen. Teilweise ließ sich kein konkreter 
Bezug zum Dolmetschen im sozialen Bereich erkennen. Vielmehr erweckten 
diese Qualifizierungsprogramme den Eindruck, dass es sich um organisch 
gewachsene Strukturen handelt, die sich bei der Schwerpunktsetzung an den 
persönlichen Wirkungskreisen der Akteure orientieren.

Im Ergebnis konnten von den insgesamt 25 im Bundesland identifizierten 
Angeboten elf als „weitgehend professionalisiert“ eingestuft werden. Die geo-
grafische Verteilung ist im folgenden Schaubild dargestellt:

Abb. 2:  Matrix zur Charakterisierung von Sprachmittlungsangeboten in Rheinland-Pfalz
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Abb. 3:  Landkarte der Sprachmittlungsangebote in Rheinland-Pfalz (aus Evrin/
Meyer 2021)
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Die Landkarte in Abb. 3 zeigt, dass in Rheinland-Pfalz im Jahr 2020 weniger 
als die Hälfte der Kommunen über Sprachmittlungsangebote verfügte. Kom-
munen, aus denen keine Informationen über Sprachmittlungsangebote vor-
lagen, waren zwar überwiegend ländlich geprägt, andererseits waren andere 
ländliche Kommunen durchaus mit weitgehend professionalisierten Projekten 
ausgestattet. Daher ist es schwierig zu beurteilen, welche Faktoren die Präsenz 
von Sprachmittlungsangeboten in einer Region oder einer Kommune beein-
flussen. Nach unserem Eindruck spielt die Initiative einzelner lokaler Akteure 
in den Verwaltungen, Helferkreisen und Sozialverbänden eine bedeutende 
Rolle. Diese Personen sind häufig der Motor hinter einzelnen Projekten, enga-
gieren sich für eine Weiterentwicklung und bessere Finanzierung, eruieren 
Fördermöglichkeiten und tragen dadurch zur Professionalisierung bei.

Die Zahl der monatlichen Einsätze lag bei den als professionalisiert ein-
gestuften Projekten im Jahr 2020 zwischen 147 und 3. Auch dieser Befund 
zeigt, dass unsere Einstufung keine Aussage über die Qualität der Angebote 
trifft, sondern lediglich besagt, dass einige grundlegende Bedingungen erfüllt 
werden.

Die sehr unterschiedliche Nutzung der Angebote geht einher mit einem 
unterschiedlichen Bekanntheitsgrad der Projekte bei potenziellen Nutzern, 
also Mitarbeitern in öffentlichen Einrichtungen, die in ihrer täglichen Arbeit 
mit Sprachbarrieren zu tun haben. Mittels direkter Ansprachen per E-Mail 
gelang es uns, 259 Beschäftigte in der öffentlichen Verwaltung und den Schu-
len von zwei ausgewählten Landkreisen und zwei Städten zu kontaktieren und 
zur Teilnahme an einer Umfrage zu motivieren. Zwei Drittel von ihnen gaben 
an, dass Sprachbarrieren in ihrer täglichen Arbeit eine Rolle spielen, aber nur 
ein Drittel der Befragten hatte schon einmal einen externen Sprachmittlerpool 
genutzt. Der Großteil dieser Nutzer kam gerade aus der Stadt, in der sich auch 
der Sprachmittlerpool mit der höchsten monatlichen Einsatzzahl befindet. 
Gefragt nach diesem Angebot gaben 93 % der Teilnehmer aus dieser Stadt an, 
das Angebot zu kennen. In der anderen Stadt aus der Umfrage waren die dort 
vorhandenen Angebote hingegen lediglich 10 % der Befragten bekannt, obwohl 
auch hier viele angaben, dass in ihrem Arbeitsalltag Sprachbarrieren eine Rolle 
spielen. In den Landkreisen lag der Bekanntheitsgrad bei ca. 50 % der Befrag-
ten. Diese Unterschiede verdeutlichen, dass ein hoher Bedarf nicht automatisch 
dazu führt, dass Sprachmittlungsangebote auch genutzt werden. Der Bekannt-
heitsgrad, die Zugänglichkeit und einfache Nutzbarkeit der Angebote scheinen 
wichtige Faktoren zu sein, um Sprachmittlungsangebote in öffentlichen Ein-
richtungen zu verankern.
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2.3 � Sprachmittlungsangebote in anderen Bundesländern
Die Projekte in Rheinland-Pfalz stehen für einen Ausschnitt aus dem Spektrum 
der existierenden Ansätze, der relativ typisch für viele Regionen ist. Die Träger 
sind entweder die Kommunen selbst oder verschiedene gemeinnützige Einrich-
tungen aus dem Sozial- und Bildungsbereich. Die Projekte werden finanziert 
über Zuwendungen zur Projektförderung oder aus dem laufenden Haushalt der 
Kommunen, teilweise werden auch Spenden von Unternehmen eingesetzt. Die 
Sprachmittler erhalten entweder eine Aufwandsentschädigung („Ehrenamts-
pauschale“) oder ein Honorar. Dieses wird über die Vermittlungsstelle oder 
direkt von den nutzenden Einrichtungen an die Sprachmittler ausgezahlt. Die 
Qualifikationen von Sprachmittlern werden in unterschiedlicher Weise bei der 
Aufnahme in einen Pool berücksichtigt. Zusätzliche Qualifizierungsmaßnah-
men werden nicht überall für erforderlich gehalten. Die Prüfung der herkunfts-
sprachlichen Kenntnisse erfolgt fast immer unsystematisch.

Die folgenden Beschreibungen einiger Sprachmittlungsangebote in einzel-
nen Regionen oder Kommunen zeigen, dass Angebote in allen Bundesländern 
in ähnlicher Weise gruppiert werden können. Sprachmittlung als öffentlicher 
Auftrag, der an kommerzielle Dienstleister in einem geregelten Verfahren ver-
geben wird, ist dabei die Ausnahme. Stattdessen werden verschiedene Formen 
der projektbezogenen Finanzierung durch die öffentliche Hand praktiziert und 
mehr oder weniger qualitätsorientierte Angebote gemacht. Dabei lassen sich 
vier grundlegende Alternativen ausmachen, die sich an den folgenden Fragen 
orientieren:

	1.	 Findet die Vermittlung der Sprachmittlungsleistungen in interner oder 
externer Trägerschaft statt? Die Angebote werden entweder von den öffent-
lichen Einrichtungen selbst getragen oder durch verschiedene externe Trä-
ger organisiert.

	2.	 Bietet das Sprachmittlungsangebot Weiterbildungsmöglichkeiten für 
Sprachmittler an? Nicht alle Angebote halten eine weitergehende Qualifizie-
rung der Sprachmittler für erforderlich, manche prüfen die Qualifikationen 
der Kandidaten vor der Aufnahme in einen Pool.

	3.	 Wird der Sprachmittlungsbedarf von einem oder von mehreren Anbietern 
gedeckt? In manchen Fällen ist der öffentliche Auftraggeber individuelle 
Verträge mit diversen Auftragnehmern eingegangen (z. B. wenn eine öffent-
liche Einrichtung einen eigenen Sprachmittlungspool betreibt). In anderen 
Fällen wird der Sprachmittlungsbedarf öffentlicher Einrichtungen flächen-
deckend von einem Anbieter abgedeckt (z. B. wenn nach Abschluss eines 
Vergabeverfahrens ein Dolmetschbüro beauftragt wurde).
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	4.	 Findet eine Überprüfung der herkunftssprachlichen Kompetenzen statt? 
Nicht in allen Angeboten wird geprüft, ob die Sprachmittler in beiden 
Sprachen ausreichend kompetent sind. Meist wird mangels anderer Mög-
lichkeiten allein auf die Deutschkenntnisse abgestellt. In der Praxis lassen 
sich jedoch durchaus Fälle finden, in denen Sprachmittler zwar die deutsche 
Sprache beherrschen, aber nicht über die erforderlichen herkunftssprach-
lichen Kenntnisse verfügen.

In einer Ausschreibung hat das Bundesland Rheinland-Pfalz im Jahr 2022 kon-
zeptuelle und organisatorische Aufgaben von Vermittlungsstellen in einem 
„Haus der Sprachmittlung“ (HdS) gebündelt. In diesem Fall handelte es sich 
nicht um eine Projektförderung, sondern um einen öffentlichen Auftrag, 
für den die „Arbeit und Leben gGmbH“ aus Mainz, die überwiegend in der 
Erwachsenenbildung tätig ist, den Zuschlag erhielt. Diese Gesellschaft betreibt 
seit 2016 einen größeren Sprachmittlerpool, der auf der Basis von Zuwendun-
gen des Integrationsministeriums in Mainz und anderer Kommunen aktiv ist.

In der Ausschreibung zum „Haus der Sprachmittlung“ werden als Aufgaben 
die Beratung des Ministeriums und verschiedene Serviceleistungen wie z. B. die 
Bewerbung des Angebots, eine bessere Vernetzung der Akteure, eine effekti-
vere Vermittlung sowie die Qualifizierung der Sprachmittler genannt. Mit eini-
gen dieser Aufgaben war die „Arbeit und Leben gGmbH“ auch schon zuvor im 
Rahmen der Projektförderung betraut worden. Das „Haus der Sprachmittlung“ 
soll offenbar selbst keine Sprachmittlung anbieten und fungiert als Serviceein-
heit zur Ertüchtigung der existierenden Vermittlungsstellen. Derzeit ist jedoch 
noch nicht absehbar, inwieweit der veränderte Finanzierungsweg auch Verän-
derungen in der Arbeitsweise des Sprachmittlerpools von „Arbeit und Leben“ 
und anderer Projekte sowie größere Bekanntheit und verstärkte Nutzung der 
existierenden Angebote bewirken kann. Das „Haus der Sprachmittlung“ ist 
also ein externer Akteur, der Qualifikationen anbietet und Knowhow bereit-
stellt.

Die Stadt Freiburg betreibt beim Amt für Migration und Integration einen 
Dolmetscherpool, über den verschiedene öffentliche Einrichtungen nach einer 
Registrierung auf Sprachmittler zugreifen können. Das Amt stellt den regis
trierten Nutzern also eine Kartei mit Sprachmittlern zur Verfügung. Die Sprach-
mittler können eine Reihe von Qualifizierungsworkshops im Umfang von  
maximal 34 Std. im Jahr absolvieren, wobei nur ein Teil davon eine obligatori-
sche Basisschulung ist. Die Kontaktaufnahme durch die Einrichtungen erfolgt 
dann direkt bei den Sprachmittlern ohne den Zwischenschritt über eine Ver-
mittlungsstelle. Die Sprachmittler werden also direkt von den Einrichtungen 
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gebucht, die das Honorar und die Fahrtkosten unmittelbar gegen Rechnung an 
die Sprachmittler bezahlen. Die Finanzierung der Workshops und die Pflege 
der Kartei obliegen dem Amt. Ein ähnliches Konzept verfolgt auch die Stadt 
Stuttgart mit ihrem städtischen Dolmetscherdienst für öffentliche Einrichtun-
gen. In beiden Fällen pflegt die Kommune in eigener Regie die Liste und bietet 
Qualifikationen für die Sprachmittler an. Sie tritt jedoch nicht gegenüber den 
nutzenden Einrichtungen als Anbieter auf. Herkunftssprachliche Kenntnisse 
werden zwar vorausgesetzt („mindestens C1“), unklar ist jedoch, wie dies über-
prüft wird.

Die „Sprach- und Kommunikationsmittlung“ (SPuK) in Osnabrück betreibt 
relativ viel Aufwand bei der Auswahl der Sprachmittler, bietet in geringem 
Umfang Workshops an und übernimmt aus konzeptionellen Gründen auch 
die Vermittlung der Einsätze, um z. B. „Erbhöfe“ und eine zu enge Beziehung 
zwischen nutzenden Einrichtungen und einzelnen Sprachmittlern zu vermei-
den. Ein Teil der Honorare für Einsätze wird für die Finanzierung der Ver-
mittlungsstelle einbehalten, die dadurch nach Auskunft von SPuK fast gänzlich 
ohne zusätzliche Fördergelder auskommt. SPuK ist ein externer Dienstleister, 
der vom Caritasverband betrieben wird und gegenüber den nutzenden Einrich-
tungen als alleiniger Auftragnehmer auftritt. Die Dolmetscheinsätze werden 
dann an Honorarkräfte weitergegeben. Im Aufnahmegespräch werden auch die 
herkunftssprachlichen Kenntnisse geprüft und es werden optional auch Fort-
bildungen angeboten.

Sprachmittlung als öffentlicher Auftrag, der im Rahmen eines Vergabever-
fahrens an einen Anbieter vergeben wird, ist der Ansatz der Landesregierung in 
Thüringen. Dort wurde im „Landesprogramm Dolmetschen“ ein landesweiter 
Telefon- und Videodolmetscherdienst ausgeschrieben, der seit 2019 von ver-
schiedenen Firmen betrieben wird (zunächst SAVD, seit Juli 2021 LingaTel). 
Im Unterschied zu anderen Bundesländern steht hier im Mittelpunkt, dass 
landesweit ca. 10 000 Einrichtungen in den Kommunen das Angebot eines 
landesweit tätigen Dienstleisters nutzen können. Im Jahr 2022 stieg die durch-
schnittliche Nachfrage auf ca. 2000 Einsätze im Monat an, vor allem nach der 
russischen Invasion in der Ukraine. Dies zeigt, dass der Bedarf bei einem leicht 
zugänglichen und für die nutzenden Einrichtungen kostenfreien Angebot auch 
in ostdeutschen Bundesländern hoch sein kann, obwohl der Anteil der nicht 
deutschsprachigen Bevölkerung relativ gering ist. Der externe Anbieter tritt 
als alleiniger Akteur auf, die Qualifikationen der Sprachmittler und das prak-
tizierte Aufnahmeverfahren sind nicht bekannt. Fortbildungen für Sprach-
mittler sind nicht Teil des Landesprogramms. Weitere Informationen zum 
Thüringer „Landesprogramm Dolmetschen“ geben wir in Kapitel 7.
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Die landeseigene „Performa Nord“ GmbH in Bremen vermittelt nach Aus-
kunft des Bremer Senats von 2017 auf eine Kleine Anfrage Sprachmittler an 
Einrichtungen im Sozial- und Bildungsbereich, prüft dabei jedoch lediglich 
die Deutschkenntnisse der Sprachmittler. Die Vermittlungsstelle versendet 
auch eine Auftragsbestätigung und die Rechnung an die Auftraggeber in den 
städtischen Einrichtungen, die dann offenbar aus ihren Etats das Honorar aus-
zahlen. Inwieweit die städtische GmbH Aufträge ausschließlich an Einzelper-
sonen oder auch gesammelt an Dolmetschbüros vergibt, geht aus der Antwort 
des Senats nicht eindeutig hervor (vgl. Bremische Bürgerschaft: 8). In Bremen 
sind also ähnlich wie in Freiburg und Stuttgart Vermittlung und Honorierung 
getrennt organisiert. Die Voraussetzungen für die Aufnahme der Sprachmitt-
ler in die Vermittlung sind Deutschkenntnisse, die anhand eines Gesprächs 
beurteilt werden, und ein Führungszeugnis. „Performa Nord“ als kommunaler 
Betrieb pflegt also eine Liste, tritt aber nicht als Anbieter auf und bietet auch 
keine Fortbildungen an.

Die gemeinnützige „SprInt“ eG in Wuppertal organisiert ein bundesweites 
Netzwerk lokaler Projekte sowie aufwendige Qualifizierungsmaßnahmen, die 
in der Regel kostenfrei angeboten werden, meistens allerdings nur für Bezie-
her von Transferleistungen. Die zentralen Vermittlungsstellen in Wuppertal 
sowie Berlin und die Qualifizierungsmaßnahmen werden im Wesentlichen 
durch Förderungen verschiedener Landesministerien sowie durch die Agentur 
für Arbeit bzw. das Jobcenter finanziert. Von der „SprInt“ eG werden Präsenz- 
und Distanzdolmetschen mit einem differenzierten Tarifsystem angeboten. 
Die Wuppertaler Genossenschaft wirbt damit, dass alle Mitarbeiter, auch die 
Sprachmittler, fest angestellt werden und es keine Honorarverträge gibt. Dies 
gilt jedoch vor allem für die Standorte in Wuppertal und Berlin und auch nur 
für bestimmte Sprachen. Lokale SprInt-Stellen in Leipzig oder Rostock such-
ten in Stellenanzeigen noch 2022 jedenfalls Sprachmittler auf Honorarbasis. 
„SprInt“ tritt als externer Anbieter auf, der sich wesentlich durch die eigenen 
Qualifikationsmaßnahmen definiert und diese als Alleinstellungsmerkmal 
ansieht. Ob und wie die herkunftssprachlichen Kenntnisse der Sprachmittler 
überprüft werden, ist uns nicht bekannt.

Der interne Sprachmittlerpool der Hamburger Anstalt öffentlichen Rechts 
„Fördern & Wohnen“ versorgt seit 2018 ca. 1500 Mitarbeiter an 150 Standorten 
mit Sprachmittlern, die die Kommunikation mit den ca. 30 000 Bewohnern in 
der öffentlich-rechtlichen Unterbringung und der Erstaufnahme von Geflüch-
teten unterstützen sollen. Der Pool wird aus den Kostensätzen, die die Einrich-
tung mit der zuständigen Sozialbehörde vereinbart hat, finanziert. Im Monat 
finden 500–600 Einsätze in den Unterkünften und bei Arztbesuchen statt, die 
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von ca. 150 Sprachmittlern durchgeführt werden. Die Aufnahme in den Pool 
folgt einem festgelegten Verfahren, bei dem die bisherigen Qualifikationen, 
Sprachkompetenzen (auch in der Herkunftssprache, vgl. Kapitel 5) und Dol-
metscherfahrungen geprüft werden. Fortbildungen werden nicht angeboten.

2.4  Zusammenfassung
In diesem Kapitel haben wir gezeigt, dass der Bedarf an Sprachmittlung in 
Deutschland hoch ist, wenn man davon ausgeht, dass die dokumentierten 
Zahlen zu Sprachmittlungseinsätzen in der Schweiz auf Deutschland übertra-
gen werden können. Mit der Formel „Menschen mit Migrationshintergrund 
× 0,09“ lässt sich dieser Bedarf für jede Kommune in Deutschland ungefähr 
abschätzen.

Dieser Bedarfsschätzung steht jedoch nicht immer ein adäquates Angebot 
gegenüber. Regional gibt es, wie die Beispiele aus verschiedenen Bundesländern 
zeigen, beträchtliche Unterschiede in der Versorgung. Oft gelingt es kleineren 
Projekten in einzelnen Kommunen nicht, den Bedarf zu decken. Viele sind 
konzeptuell und organisatorisch nicht darauf ausgerichtet, große Einsatzvo-
lumen zu bewältigen. Maßnahmen wie das „Landesprogramm Dolmetschen“ 
in Thüringen verdeutlichen, dass Sprachmittlungsangebote für die nutzenden 
Einrichtungen flexibel nutzbar, erschwinglich, einfach zugänglich und leicht 
zu administrieren sein müssen, um massenhaft genutzt zu werden. Gerade in 
ländlichen Regionen und Flächenstaaten ist das Dolmetschen über Distanzen – 
per Telefon und Video – eine wichtige Option, um eine bedarfsgerechte Ver-
sorgung zu gewährleisten.

Fragen der Trägerschaft, inwieweit ein Projekt selbst als Anbieter der Sprach-
dienstleistung auftritt oder ob es zusätzliche Aus- und Fortbildungen anbietet, 
lassen aus unserer Sicht keine Aussage über die Qualität eines Angebots zu. 
Die Aufnahmekriterien – insbesondere die Überprüfung der herkunftssprach-
lichen Kompetenzen – haben hingegen direkte Konsequenzen für die Qualität 
des Sprachmittlungsangebots und sollten daher in der Konzeption besonders 
berücksichtigt werden (vgl. Kapitel 5, Organisationsmodell).

 

 



3  Perspektiven auf Sprachmittlung

In diesem Kapitel geht es um die Erfahrungen von Fachkräften mit Sprach-
mittlung. Außerdem lassen wir einige Sprachmittler zu Wort kommen, die in 
ehrenamtlichen Projekten tätig sind.

In einem ersten Schritt stellen wir Untersuchungen zu Kosten und Nut-
zen von Sprachmittlung im Gesundheitswesen vor. Die Kosten-Nutzen-  
Perspektive wird häufig von Verantwortlichen in Organisationen oder politi-
schen Entscheidern eingenommen. Anhand von Arbeiten aus den USA und 
der Schweiz geben wir einen Eindruck davon, wie komplex die Bewertung von 
Kosten und Nutzen in Bezug auf Sprachmittlungsleistungen ist.

Danach fassen wir Gespräche mit Fachkräften im Sozial- und Bildungs-
bereich sowie der medizinischen Versorgung zusammen, die Sprachmittlung 
nutzen. Insbesondere geht es um die Auswirkungen der Sprachmittlung auf 
die Arbeitsweise der in diesen Einrichtungen tätigen Beschäftigten wie auch 
um die potenzielle Erhöhung ihrer Effizienz und Effektivität. Wir fragen also 
danach, inwieweit Sprachmittlung aus Sicht der Befragten ihrer Arbeit nutzt 
und welche Hindernisse es bei der Nutzung entsprechender Angebote gibt. Die 
Leitfrage lautet, welche Erfahrungen Beschäftigte in verschiedenen sozialen 
Bereichen mit Sprachmittlung haben und wie sie selbst deren Einfluss auf ihre 
Tätigkeit bewerten. Auf diese Weise soll deutlich werden, inwieweit organi-
sierte Sprachmittlungsangebote aus fachlicher Sicht einen Nutzen bringen und 
wie andere (weniger strukturierte) Verfahren zur Überwindung von Sprach-
barrieren von den Nutzern bewertet werden.

Im dritten Abschnitt des Kapitels werden anhand von Gesprächen mit 
ehrenamtlichen Sprachmittlern aus lokalen Sprachmittlerpools die Motive und 
Perspektiven der einzelnen Personen auf diese Tätigkeit dargestellt. Diese Dar-
stellung ist wie die Befragung einzelner Fachkräfte subjektiv und nicht reprä-
sentativ. Sie bietet jedoch Einblicke in diese kommunikative Praxis und macht 
zumindest einige der diversen Akteurs-Perspektiven sichtbar.

3.1 � Kosten und Nutzen von Sprachmittlung am Beispiel des 
Gesundheitswesens

Was kostet Sprachmittlung und was kostet es, wenn Sprachbarrieren nicht 
oder nur schlecht überbrückt werden? Pyms (2021) Anekdoten illustrie-
ren, dass schlechte Sprachmittlung weitreichende Konsequenzen haben und 
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entsprechende Kosten verursachen kann. So basierte etwa die Überzeugung 
von Kolumbus, er habe den Seeweg nach Indien gefunden, auf einer fehler-
haften Übersetzung arabischer in römische Meilen bei der Berechnung des 
Erdumfangs. Die Westroute nach Indien erschien Kolumbus kürzer, als sie tat-
sächlich ist. Die Auswirkungen dieses Fehlers, insbesondere die „Entdeckung“ 
Amerikas, können offensichtlich unterschiedlich bewertet werden, aber mög-
licherweise wäre die Reise nicht angetreten worden, wenn dem „Entdecker“ die 
tatsächliche Entfernung bekannt gewesen wäre.

In einem anderen, etwas alltäglicheren Fall wurde ein Patient in den USA 
mit dem Hinweis in ein Krankenhaus eingeliefert, er sei „intoxicado“ (Spanisch 
für ‚vergiftet‘). Dies wurde in der Patientenakte mit „intoxicated“ (Englisch für 
‚betrunken‘) übersetzt. Die aus dem „falschen Freund“ (ähnliche Wortstruktur 
bei unterschiedlicher Bedeutung) resultierende fehlerhafte Behandlung führte 
bei dem Patienten zu schweren Gesundheitsschäden und einer Schadenersatz-
forderung in Höhe von 71 Millionen US-Dollar. Nach deutschem Recht sind 
solche Schadenersatzforderungen kaum möglich, aber das Beispiel zeigt, dass 
die Kosten sich nicht nur aus der Sprachmittlung selbst, sondern auch aus den 
Konsequenzen nicht adäquat eingesetzter Sprachmittlung ergeben.

Wie Bischoff (2020) feststellt, werden Sprachbarrieren und Sprachmittlung 
nur selten mitgedacht, wenn es im Gesundheitswesen um einen besseren 
Umgang mit Diversity geht. Stattdessen stehen häufig interkulturelle Trainings 
und ähnliche Maßnahmen im Vordergrund, die Sprachbarrieren eher ausklam-
mern. Diese Nichtbeachtung sei umso erstaunlicher, als es deutliche Hinweise 
darauf gebe, dass Sprachmittlung im Gesundheitswesen eine Reihe zentraler 
Parameter positiv beeinflusse, wie etwa die Länge des Krankenhausaufenthalts, 
die Therapietreue oder die Quote der Fehlbehandlungen. Sprachmittlung habe 
also erwiesenermaßen einen positiven Effekt auf die Leistungsfähigkeit des 
Gesundheitswesens, wird jedoch in der institutionellen Praxis kaum systema-
tisch genutzt.

Die Kosten von Sprachmittlung und die oft ungeklärte Frage, wer für diese 
Kosten aufkommt, sind dabei ein wesentlicher Hinderungsgrund. Aufgrund 
seiner Erfahrungen im schweizerischen Gesundheitswesen geht Bischoff 
davon aus, dass solche Hindernisse, die sich aus institutionellen Normen, 
Zuständigkeiten und Arbeitsteilungen ergeben, erst durch einen grundsätz-
lichen Perspektivenwechsel überwunden werden können, der die Qualität 
der medizinischen Versorgung in den Mittelpunkt stellt (Bischoff 2020: 18). 
Sprachmittlung müsse in einer mehrsprachigen Gesellschaft als ein integraler 
Qualitätsfaktor der Versorgung erkannt werden, der helfen könne, erhebliche 
Folgekosten zu vermeiden.
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Das Verhältnis von Kosten und Nutzen wurde von Bischoff/Denhaerynck 
(2010) für eine Gruppe zwischen 2000 und 2003 in einem größeren Schwei-
zer Kanton aufgenommener Asylsuchender untersucht. Diese Personen hatten 
vollen Zugang zur medizinischen Versorgung, die Kosten dafür und auch für 
etwaige Dolmetscher wurden von der Einwanderungsbehörde übernommen. 
In der Studie wurde unterschieden zwischen a) Personen ohne Verständi-
gungsprobleme, b) Personen, die Sprachmittlung in Anspruch nahmen, und 
c) Personen, die trotz Sprachbarrieren keine Sprachmittlung in Anspruch nah-
men. Wie sich zeigte, steigerte Sprachmittlung kurzfristig die Kosten, weil die 
Gruppe b) mehr Versorgungsleistungen in Anspruch nahm. Zugleich sank 
bei ihnen jedoch die Anzahl der Kontakte mit dem Gesundheitswesen und 
war deutlich geringer als bei Personen, die trotz Sprachbarriere keine Sprach-
mittlung nutzten. Die geringere Anzahl an Kontakten mit dem Gesundheits-
system verringere langfristig die Gesundheitskosten bei der Gruppe, die durch 
Sprachmittler unterstützt wurde, so die Vermutung der Autoren.

Ähnliche Ergebnisse lieferte eine Interventionsstudie von Jacobs et al. (2007), 
die den Zugang zu und die Inanspruchnahme von medizinischer Versorgung 
durch spanischsprachige Patienten untersuchte. Auch in dieser Studie wurden 
Parameter wie die Patientenzufriedenheit oder die Länge des Krankenhaus-
aufenthalts berücksichtigt, um die Kosten der Behandlung und die Effekte 
von Sprachmittlung zu erfassen. In einem großen öffentlichen Krankenhaus 
in Chicago wurden bestimmten Abteilungen für innere Medizin Sprachmitt-
ler zur Verfügung gestellt, während andere nur herkömmliche Möglichkeiten 
hatten, wie etwa dolmetschende Angehörige. Im Ergebnis zeigte sich, dass die 
zusätzlichen Kosten des Sprachmittlungsangebots durch die zugleich erreichte 
Kostensenkung kompensiert wurden – die Behandlung kostete durchschnitt-
lich pro Patient in etwa genauso viel wie zuvor – trotz der zusätzlichen Kosten 
für die Sprachmittler. Eine echte Kostensenkung war erst dann festzustellen, 
wenn das behandelnde medizinische Personal selbst spanischsprachig war und 
die Behandlung auf Spanisch erfolgte. Allerdings waren die Kosten für Sprach-
mittlung im Verhältnis zu den Gesamtkosten einer Behandlung ohnehin sehr 
gering. Dadurch konnten sie auch kaum Einfluss auf die Gesamtkosten haben. 
Das Sprachmittlungsangebot führte jedoch immerhin dazu, dass spanischspra-
chige Patienten nach ihrer Entlassung seltener die Notaufnahme aufsuchten. 
Der Effekt von Sprachmittlung liegt also auch den Ergebnissen dieser Studie 
zufolge nicht in einer unmittelbaren Kostensenkung, sondern in einer Qua-
litätssteigerung und generell einer besseren Versorgung bestimmter Bevölke-
rungsgruppen, die dann vermutlich langfristig kostensenkend wirken könnte.
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Für die Frage nach der Effektivität und Effizienz von Sprachmittlungsange-
boten bedeutet dies, dass die Kosteneffekte aller Wahrscheinlichkeit nach auch 
in anderen Bereichen eher gering ausgeprägt sind. Mit anderen Worten: Sprach-
mittlung spart kein Geld. Vielmehr hat Sprachmittlung Auswirkungen auf die 
fachliche Qualität der Arbeit und die Zugänglichkeit der Angebote für alle 
Bevölkerungsgruppen. Und dieser Effekt sollte bei der Bewertung von Kosten 
und Nutzen auch im Vordergrund stehen.

3.2 � Sprachmittlung aus der Perspektive der Nutzer
Im Dezember 2020 haben wir leitfadengestützte Interviews mit Personen 
geführt, die verschiedene Sprachmittlungsangebote nutzen – überwiegend 
werden ehrenamtliche Pools genutzt oder es wird improvisiert, teilweise nut-
zen die Befragten aber auch kommerzielle Anbieter. Im Bildungsbereich basiert 
die Untersuchung auf zwei Interviews mit Schulsozialarbeiterinnen und der 
schriftlichen Befragung von 22 Schulen in einer deutschen Großstadt. Bera-
tungsstellen und Frauenhäuser sind durch Interviews mit Akteuren aus der 
Migrationsberatung (2), aus Beratungsstellen für Prostituierte (2), der Schwan-
gerschaftsberatung (2) sowie mit der Leiterin eines Frauenhauses (1) repräsen-
tiert. Aspekte der Sprachmittlung für psychotherapeutische und psychiatrische 
Angebote werden in drei Interviews besprochen (eines davon in einer Praxis, 
zwei in der Klinik-Ambulanz). Ein Interview wurde mit einer Sozialarbeiterin 
in einer Jugendhilfeeinrichtung geführt. Zusätzlich zu den Interviews werden 
zur Frage der Verbesserungsmöglichkeiten Rückmeldungen von Akteuren aus 
der (Migrations- )Sozialarbeit ausgewertet, die auf eine Umfrage zu Sprach-
mittlungsangeboten in rheinland-pfälzischen Landkreisen und Kommunen 
geantwortet hatten.

Das Ziel der unterschiedlichen Befragungen bestand darin, ein breites Spek-
trum von Nutzern zu erfassen, um über unterschiedliche Bedarfe und Erfah-
rungen berichten zu können. Dieser Überblick ist jedoch nicht repräsentativ 
für die Erfahrungen der Gesamtheit der Beschäftigten in diesen Bereichen. 
Der Nachteil der mangelnden Repräsentativität wird durch den Vorteil aus-
geglichen, detaillierte Einblicke in die Erfahrungen der Nutzer von mehr oder 
weniger professionalisierten Sprachmittlungsangeboten und ihre Perspektive 
auf Sprachbarrieren und Sprachmittlung zu bekommen.

In den Interviews wurden Fragen zu mehreren Aspekten von Sprach-
mittlung gestellt:
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	a)	 Relevanz von Sprachbarrieren und Sprachmittlung für die jeweilige 
Tätigkeit. In diesem Teil der Befragung ging es vor allem darum, wie häu-
fig Sprachbarrieren vorkommen und welche Relevanz sie für den konkreten 
Arbeitsbereich haben. Außerdem ging es um die bisherigen Erfahrungen 
mit Sprachmittlung und die in den Projekten entwickelten praktischen 
Lösungen.

	b)	 Die konkreten Auswirkungen von Sprachmittlung und die Arbeit mit 
Sprachmittlern. In diesem Teil der Interviews sollte ermittelt werden, wie 
sich die Beteiligung unterschiedlicher Typen von Sprachmittlern auf die 
Arbeit der Befragten auswirkt, sowohl hinsichtlich des Arbeitsaufwands als 
auch hinsichtlich der Qualität der Kommunikation und der Beziehungs-
gestaltung mit den Klienten.

	c)	 Vorschläge für eine verbesserte Versorgung mit Sprachmittlung. Zum 
Ende der Interviews und in den schriftlichen Befragungen wurde den 
Befragten die Möglichkeit gegeben, die ihnen bekannten Lösungen zu 
reflektieren und Verbesserungswünsche zu äußern.

Zusätzlich zu den verschiedenen Fachkräften wurden per E-Mail 22 Schulen 
in einer Großstadt kontaktiert, die im Jahr 2020 herkunftssprachlichen Unter-
richt in der Sprache Türkisch angeboten hatten. Die angeschriebenen Schul-
leitungen sollten sieben Fragen zum Vorkommen von und zum Umgang mit 
Sprachbarrieren in ihrer Schule beantworten. Anhand der Stichprobe sollte 
ermittelt werden, inwieweit in diesen Schulen Sprachbarrieren bestehen und 
welche Lösungen ggf. gefunden wurden.

Aus den Fragebögen der zwölf antwortenden Schulen wird deutlich, dass 
nur in einer Schule (ein Gymnasium) Sprachbarrieren kein Thema sind. In den 
anderen elf Schulen, die auf die Anfrage trotz Pandemie reagiert haben, ist die 
Kommunikation in anderen Sprachen ein mehr oder weniger drängendes Pro-
blem, auf das die Schulen in unterschiedlicher Weise reagiert haben. Lehrer mit 
herkunftssprachlichen Kenntnissen werden dabei nur vereinzelt eingesetzt, es 
überwiegen andere Lösungen und Hilfsverfahren. Die Ergebnisse beider Erhe-
bungen werden im nächsten Abschnitt dargestellt.

Alle Interviews und Fragebögen wurden anonymisiert und Klarnamen 
durch Pseudonyme ersetzt, sodass Personen und Orte sowie Institutionen 
oder Einrichtungen nicht erkannt werden können. Die Anonymisierung dient 
dazu, eine Identifikation einzelner Befragter oder Einrichtungen unmöglich zu 
machen.

Im Folgenden werden die Aussagen der einzelnen Akteure in den Befragun-
gen thematisch zusammengefasst. Die Themenbereiche sind die Relevanz von 
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Sprachbarrieren und Sprachmittlung (3.2.2), die Auswirkungen von Sprach-
mittlung (3.2.3) und Verbesserungsmöglichkeiten (3.2.4). In den thematischen 
Zusammenfassungen werden die Unterschiede zwischen den einzelnen Ein-
satzbereichen deutlich. Dies betrifft sowohl den Bedarf an Sprachmittlung 
als auch die Anforderungen an die Befähigung und Vorgehensweise der  
Sprachmittler.

Generell sind die Bereiche, in denen der Beziehungsaufbau besonders wich-
tig ist, wie etwa die Psychotherapie oder die Arbeit mit Gewaltopfern, beson-
ders kommunikationsintensiv und von hohen Erwartungen seitens der Nutzer 
bezüglich der Einsatzbereitschaft und Reflexionsfähigkeit der Sprachmittler 
geprägt. In anderen Bereichen steht die korrekte Informationsübermittlung im 
Vordergrund. Hier erwarten Nutzer von Sprachmittlern vor allem eine hohe 
Sprachkompetenz.

Erwartungsgemäß ist für die Mehrheit der Befragten der Zugang zu Sprach-
mittlungsangeboten ein bedeutendes Thema. Mehrere Befragte sehen hier 
Änderungsbedarf oder wünschen sich Verbesserungen. Einige Projekte haben 
für ihren eigenen Bedarf über die Jahre Lösungen entwickelt, die mehr oder 
weniger funktionieren, und sich mit diesen abgefunden, wie etwa Netzwerke 
sprachkundiger Kollegen. Ideal wären aus Sicht der meisten Befragten jedoch 
Angebote, die leicht und kurzfristig zugänglich und mit wenig administrati-
vem Aufwand verbunden sind. Dies hängt insbesondere damit zusammen, 
dass in vielen Bereichen der Sprachmittlungsbedarf nicht vorhersehbar ist und 
eher kurzfristig auftritt.

Insbesondere in Schulen, Kitas, medizinischen Einrichtungen und manchen 
Beratungsstellen sind aus Sicht der Nutzer Fragen des Zugangs zur Finanzie-
rung von Sprachmittlung bedeutend, weil in den Budgets keine Mittel dafür 
vorgesehen sind und daher momentan nur kostenfreie Angebote oder Ad-hoc-
Lösungen genutzt werden können.

3.2.1 � Relevanz von Sprachbarrieren und Sprachmittlung

Schulen, Schulsozialarbeit: In den Interviews mit Sozialarbeiterinnen wurden 
keine genauen Angaben zur quantitativen Notwendigkeit von Sprachmittlung 
gemacht. Frau Wehner, die in einem Stadtteil mit hohem Migrationsanteil 
arbeitet, spricht jedoch von „30 % der Gespräche. Und der Rest, da wurschtelt 
man sich halt so durch irgendwie, ja?“. Deutlich wird, dass Sprachbarrieren 
die üblichen Kommunikationswege zu den Schülern und ihren Eltern versper-
ren und weitreichende Auswirkungen auf die Arbeit haben: „Wir sind immer 
angewiesen auf Hilfe von außen“, sagt die andere Befragte, Frau Schmidt, 
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wobei sowohl auf organisierte Angebote als auch auf Helferkreise oder Ad-hoc-
Lösungen zurückgegriffen werde. Sie habe in den letzten zwei Jahren sechs bis 
sieben Fälle gehabt, in denen sie auf Sprachmittler zurückgreifen konnte. Eine 
andere Möglichkeit stellen nach Aussage von Frau Wehner die „guten Netz-
werke“ der Eltern dar. Allerdings werde unter den Landsleuten „viel getratscht“, 
sodass die Inhalte eines Gesprächs dann nicht mehr vertraulich seien. Auch 
Sprachmittlung durch Geschwisterkinder wird von beiden Befragten als prob-
lematisch und überfordernd eingeschätzt. Zur Konsequenz von Sprachbarrie-
ren sagt Frau Schmidt: „Wenn gar kein Sprachmittler dabei wäre, würden die 
Probleme ungelöst im Raum stehen bleiben.“ Frau Wehner hebt hervor, organi-
sierte Sprachmittlung finde insbesondere in wichtigen Gesprächen statt, etwa 
wenn mit den Eltern ein besonderer Förderbedarf oder eine etwaige Diagnostik 
besprochen werden müsse. Für sie resultiert aus der Sprachbarriere vor allem, 
dass die Eltern ihre Kinder nicht unterstützen und somit auch die Elternrolle 
nicht übernehmen können.

Die Relevanz von Sprachmittlung für einzelne Schulen zeichnet sich auch 
in den Antworten der elf Schulen ab. So gibt es etwa nach Aussage eines Gym-
nasiums einen „regelmäßigen“ Bedarf in den Klassen 5 und 6 für Elterngesprä-
che und Elternabende, der mit unterschiedlichen Mitteln gedeckt werde. Eine 
Grundschule gibt an, dieser Bedarf bestehe „sehr häufig“, eine andere spricht 
von 20 Situationen im Jahr mit Eltern und täglichem Sprachmittlungsbedarf 
mit Kindern: „Mangelnde Sprachkenntnisse sind ein großes Problem an unse-
rer Schule.“ Eine andere Grundschule gibt hingegen an, Sprachmittlung werde 
nur selten benötigt und gute Erfahrungen mit sprachkundigen Personen aus 
dem Umfeld der Familien gesammelt zu haben. Generell scheinen jedoch Schu-
len mit hohem Bedarf die selbstorganisierte Sprachmittlung durch Personen 
aus dem Umfeld der Familien kritisch zu sehen. Lehrkräfte für Herkunftsspra-
chen spielen bei der Kommunikation mit Kindern und Eltern nur eine unterge-
ordnete Rolle. Stattdessen werden andere Eltern, Kinder, Angestellte der Schule 
oder in seltenen Fällen auch externe Dolmetscher eingesetzt.

Beratungsstellen für Frauen, Frauenhäuser: Frau Münch, die Leiterin 
eines Frauenhauses und einer Beratungsstelle schätzt, dass in ihrer Einrich-
tung 60–90 % der Frauen einen Migrationshintergrund haben. Diese sprechen 
teilweise Deutsch, „oft dann aber eben auch nicht“. Bei etwa der Hälfte der 
Bewohnerinnen und Ratsuchenden sei Sprachmittlung erforderlich. Sprach-
mittlung oder herkunftssprachliche Beratung durch Kolleginnen sei für man-
che Sprachen möglich, aber nicht immer sinnvoll, denn „da ist ganz schnell so 
eine Nähe von den Klienten dann da. […] Die eigentlich nicht dem sonstigen 
Arbeitsmodus entspricht“.
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Stattdessen arbeite man mit einem Telefondolmetscherdienst zusammen, 
über den fünf Sprachen während der Arbeitszeit sofort per Telefon verfügbar 
seien. Manchmal wäre das Präsenzdolmetschen besser, aber insgesamt sei man 
mit dieser Lösung sehr zufrieden. Im Jahr 2020 wären bisher 387 Gespräche 
gedolmetscht worden. Viele dieser Gespräche seien relativ kurz gewesen und 
die einfache Handhabung des Dienstes würde erlauben, auch „Alltagssachen“ 
dolmetschen zu lassen, die „wichtig sind zu wissen oder zu erklären“. Teilweise 
ginge es auch um Informationen zu Gefährdungsanalysen, die nur einen kur-
zen Informationsaustausch erfordern würden, aber eine wesentliche Bedeu-
tung für die Arbeit hätten. Wenn Sprachen nicht über das Telefondolmetschen 
abgedeckt werden könnten, würden Frauenhäuser meist auf Netzwerke von 
Sprachkundigen vor Ort zurückgreifen.

In der Beratung für Prostituierte wurden nach Angaben der Sozialpäda-
gogin Frau Bellmer, die für einen kirchlichen Träger tätig ist, andere Lösun-
gen gefunden. Auch in ihrer Arbeit spielt die Sprachbarriere eine große Rolle. 
Neben Netzwerken sprachkundiger Kolleginnen aus anderen Projekten setzt 
sie vor allem auf Mitarbeiterinnen oder Honorarkräfte, die selbst mehrsprachig 
sind und neben der Sprachmittlung teilweise auch selbst die Beratung durch-
führen können. Des Weiteren werden auch lokale Sprachmittlerpools genutzt. 
Dies ist jedoch aufgrund der aufsuchenden Arbeitsweise nicht immer möglich. 
Außerdem spiele Vertrauen eine große Rolle und da sei der Wechsel bei den 
Sprachmittlern nicht hilfreich, wie Frau Bellmer ergänzt. Es sei besser, wenn es 
immer dieselbe Person sei. Aufgrund der Festlegung auf osteuropäische Spra-
chen gebe es aber auch Notlagen, wie im Fall einer Arabisch sprechenden Kli-
entin in einer Nachbarstadt. Der lokale Dolmetscherpool bediene diese Stadt 
nicht und das Budget erlaube auch nicht, eine Dolmetscherin für Arabisch zu 
bestellen: „Da sind mir dann ein bisschen die Hände gebunden“, stellt Frau 
Bellmer fest. In letzter Zeit habe man hin und wieder auch Telefondolmetschen 
praktiziert, was auch gut funktioniert hätte, allerdings sei der Aufbau von Ver-
trauen so manchmal erschwert. Ohne Dolmetscherin sei jedoch oftmals „kein 
Gespräch möglich“. Die Lösung mit den fest eingebundenen Honorarkräften 
erscheint vor allem für die aufsuchende Arbeit passend, denn, wie sie sagt, „der 
Einsatz meiner Dolmetscherinnen in der aufsuchenden Arbeit, der ist größer 
wie meiner“.

Frau Biel, Sozialarbeiterin aus einer Prostituierten- und Schwangerschafts-
beratungsstelle in einer anderen Stadt, spricht von einem „Migrationsanteil 
von über 80 %“, 40 % der Klientinnen sprächen überhaupt kein Deutsch. In 
der Beratungsstelle sind zwei weitere Sozialarbeiterinnen mit bulgarischen und 
rumänischen Sprachkenntnissen beschäftigt, die auch selbst Streetwork mit 
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Prostituierten realisieren. Beratungsgespräche wurden in der Pandemie häufig 
telefonisch gedolmetscht – „wir können jemanden dazuschalten“ –, allerdings 
waren diese selbstorganisiert und keine professionelle Dienstleistung. In der 
Schwangerschaftskonfliktberatung sei eine Fokussierung auf bestimmte Spra-
chen jedoch problematisch, weil ganz unterschiedliche Frauen kämen. Es sei 
schwierig, Dolmetscher zu finden, die alle Beteiligten akzeptieren. Gleichzeitig 
sei Sprachmittlung jedoch essenziell wichtig, denn „unsere Arbeit besteht ja 
mehr oder weniger aus Sprache“. Man habe sich daher auch einen eigenen Pool 
aufgebaut, nutze aber auch ein Internetangebot der BZgA (https://zanzu.de) 
für Worterklärungen oder die basale Verständigung. Teilweise würden auch 
Freunde und Verwandte dolmetschen, was organisatorisch zwar einfacher sei, 
aber man könne „halt als Berater natürlich nie wissen, inwiefern das Ganze am 
Ende subjektiv eingefärbt ist“.

Psychiatrie und Psychotherapie: Es wurden Gespräche mit einer Psycho-
therapeutin aus einer Praxis geführt sowie jeweils mit dem stellvertretenden 
Leiter einer Ausbildungsambulanz und einer Fachärztin in einer Klinik. In der 
Ambulanz, die von Herrn Behrend geleitet wird, werden im Jahr ca. 1400 Pati-
enten behandelt, die meisten von ihnen sind deutschsprachig. Geschätzt sind 
etwa 10–20 Patienten im Jahr nicht in der Lage, an einer Therapie in deutscher 
Sprache teilzunehmen. In der Regel wird die Sprachfrage vorab oder in den 
ersten Treffen geklärt. Sprachbarrieren stellen ein großes Problem dar, Spra-
che sei das „Behandlungsmittel“ und auch viele Erfahrungen werden in der 
Muttersprache gemacht, so Herr Behrend. Er ist der Meinung, dass „Menschen, 
die nicht Deutsch sprechen, insgesamt im Gesundheitssystem nicht so versorgt 
werden, wie Menschen, die Deutsch sprechen. Und bei der Psychotherapie ist 
es noch gravierender. Also da finde ich wirklich, dass das hier eine Benachtei-
ligung gibt“.

Ähnlich äußert sich die Therapeutin Frau Hansen aus der niedergelassenen 
Praxis. Der Anteil der Patienten mit geringen Deutschkenntnissen sei nied-
rig, weil der Zugang erschwert sei. Zugleich sei Sprache für die Behandlung 
zentral, ohne Dolmetscher wäre diese nicht möglich und eine Einbeziehung 
von Angehörigen eigentlich ethisch nicht vertretbar. Sie erzählt den Fall eines 
Jungen, dessen älterer Bruder als Dolmetscher fungieren sollte: „Ich kann doch 
diesem älteren Bruder nicht diese Bürde da aufladen […], mir die Suizidgedan-
ken seines Bruders zu übersetzen.“ Die klinische Psychiaterin Frau Fellner hat 
im Schnitt ca. 30 Geflüchtete als Patienten, die ihr von verschiedenen Stellen 
zugewiesen werden. Nicht alle benötigen Sprachmittlung, aber die Sprachbarri-
ere erschwert generell auch dann die Therapieentscheidungen, wenn Deutsch-
kenntnisse vorhanden sind. Sie könne bei der Wahl der Medikation aufgrund 
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der Sprachbarrieren „auch manchmal nur raten“. Sie nutzt, wie andere Ärzte 
auch, Ad-hoc-Sprachmittler wie etwa Reinigungskräfte, bucht aber auch häufig 
Unterstützung bei einem lokalen Sprachmittlungsprojekt.

Jugendhilfe: Frau Müller ist Pädagogin und Sozialarbeiterin in einer Mäd-
chenwohngruppe mit neun Plätzen, die überwiegend durch das Jugendamt 
belegt werden. Träger ist eine gemeinnützige GmbH. Die Bewohnerinnen sind 
allesamt Jugendliche zwischen 13 und 21 Jahren. Es gibt Fälle von familiärer 
Gewalt, Verwahrlosung und psychischen Problemen. In den Jahren 2019–2020 
gab es fünf Bewohnerinnen, alle aus Afghanistan, mit denen eine Verständi-
gung auf Deutsch kaum möglich war, sodass Sprachmittlung benötigt wurde. 
Die Möglichkeit der Aufnahme in eine Wohngruppe werde von Geflüchteten 
eher nicht genutzt, vermutlich auch aus kulturellen Gründen.

Die Bewohnerinnen bekommen bei Bedarf Sprachförderung und auch 
Förderunterricht, die Sprachbarriere aber wirke sich vor allem auf den Bezie-
hungsaufbau aus. Improvisierte Sprachmittlung sei in diesem Bereich teilweise 
keine Lösung, weil Arbeitsweise und Ziele der Einrichtung durch das Vorgehen 
ungeschulter Sprachmittler eher konterkariert würden. Deren Botschaft an die 
Mädchen sei dann etwa: „Hey, reißt euch zusammen, seid dankbar, ihr habt 
was zu essen“, oder sie würden direktiv wie ältere Familienangehörige auftre-
ten – das sei aber nicht der reguläre Ansatz der Einrichtung. Auch die Sprach-
mittler aus den lokalen Projekten würden manchmal „gar nicht das übersetzen, 
was wir wollen“. Staatlich geprüfte Dolmetscher seien jedoch zu teuer, denn 
„das Jugendamt bezahlt maximal 30 bis 50 €“ in der Stunde.

Migrationsberatung: In der Migrationsberatung wurden Interviews mit 
den Beratern Frau Seelmann und Herrn Werfer geführt, die in verschiede-
nen Städten bei kirchlichen Trägern Migrations- und Asylverfahrensberatung 
durchführen. Ihre Beratung richtet sich also prinzipiell nicht nur an Geflüch-
tete, sondern auch an andere Personen, aber beide arbeiten überwiegend mit 
Geflüchteten. Beide Befragten bestätigen, dass Sprachbarrieren bei Geflüchte-
ten erwartungsgemäß eines der größeren Probleme sind.

Herr Werfer hat unter normalen Bedingungen acht bis zehn Klienten am 
Tag, kann aber die Anzahl derjenigen mit geringen Deutschkenntnissen nicht 
genauer beziffern. Er betont, dass erst durch Sprachmittlung eine grundsätzli-
che Klärung der Sachverhalte und Anliegen möglich wird, dass allerdings auch 
große Unterschiede zwischen den verschiedenen Typen von Sprachmittlern 
bestehen, denn „da hat man sehr vielschichtige Erlebnisse“.

Frau Seelmann schätzt, dass sie trotz hohen Bedarfs ca. 70 % der Gesprä-
che ohne Sprachmittlung durchführt. Aufgrund ihrer eigenen guten Sprach-
kenntnisse würde das funktionieren, aber die Beratung sei dann eben nicht auf 
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einem hohen Niveau. Sie habe ca. 300 Klienten im Jahr mit unterschiedlich aus-
geprägtem Beratungsbedarf, von denen ca. die Hälfte kaum Deutsch spreche. 
Diese Personen bringen dann auch oft Angehörige zum Sprachmitteln mit. Da 
die Terminvergabe über die Verwaltung erfolge und dort der Dolmetschbedarf 
nicht vorab geklärt werde, sei es eben eine eingeübte Praxis, dass die Klienten 
selbst jemanden mitbringen. Die Sprachbarrieren führen dazu, dass „die Men-
schen nicht unbedingt alle Informationen bekommen können, die sie bräuch-
ten, um wirklich zu wissen, was passiert da eigentlich mit mir“.

3.2.2 � Auswirkungen von Sprachmittlung

Schulen, Schulsozialarbeit: Frau Wehner betont, dass gedolmetschte Eltern-
gespräche eher auf Augenhöhe verlaufen, aber dadurch auch länger dauern. Sie 
versteht dies jedoch als einen positiven Effekt („Das wird sonst ja direktiv“). 
Bei einem gelungenen Gespräch könnten alle aktiv mitwirken, dies führe dann 
auch zu einem besseren Verständnis bei den Eltern und vermeide Spiralen des 
Nichtverstehens. Ähnlich äußert sich Frau Schmidt: „Natürlich dauert ein 
Gespräch länger, wenn immer übersetzt werden muss, aber gleichzeitig spart es 
eine Menge Zeit, weil man Dinge nicht kompliziert erklären muss.“ Nach Aus-
sage von Frau Wehner hätten die organisierten Sprachmittler allerdings früher 
manchmal unzuverlässig gedolmetscht und sich nicht neutral verhalten; dies 
sei jedoch durch die Fortbildungen besser geworden.

In Schulen sei auch das Hintergrundwissen wichtig, etwa über das Schul-
system. Es gebe immer wieder Sprachmittler, die nicht genug darüber wissen. 
Da die Sprachmittler des lokalen Sprachmittlerpools immer wieder wechseln, 
gebe es dann auch manchmal nicht genug Hintergrundwissen zu den einzelnen 
Fällen und das erschwere die Kommunikation via Sprachmittlung. Aber ohne 
die Unterstützung würde vieles vollkommen ungeklärt bleiben.

Sie berichtet von einem konkreten Fall: Ein Kind macht keine Hausaufga-
ben, seine Hefte und Schulranzen sind durcheinander. Mithilfe von Sprach-
mittlung erklärt die Mutter der Lehrerin, dass sie zu sechst in einem Zimmer 
von 15 Quadratmetern leben und an Hausaufgaben nicht zu denken sei. Die 
Lehrerin versteht zum ersten Mal das Problem und bietet von sich aus die 
Lösungsmöglichkeit an, das Kind könne am Freitag immer in der Schule Haus-
aufgaben machen und die Schulsachen in der Klasse lagern. Frau Wagner 
bezeichnet solche Erfahrungen als „richtige Aha-Erlebnisse“, die ohne Sprach-
mittlung kaum möglich wären.

Wenn Angehörige Sprachmittlung übernehmen, steht Frau Schmidt 
den Resultaten allerdings eher kritisch gegenüber. Sie erzählt von einem 
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dolmetschenden Onkel, der sich ausgiebig mit den Eltern in der Herkunfts-
sprache berät und dann auf Deutsch sagt: „Nein, nein, alles ist gut!“. Es ging 
um ein Mädchen, das unter einer traumabedingten Lernstörung litt. Bei den 
Sprachmittlern aus dem lokalen Pool sei das anders: „Wir können davon ausge-
hen, das, was wir sagen, wird übersetzt und wir bekommen auch das übersetzt, 
was die Eltern uns sagen wollen.“

Beratungsstellen für Frauen, Frauenhäuser: Als Vorteil der telefonischen 
Sprachmittlung sieht die Leiterin eines Frauenhauses, Frau Münch, dass der 
Beziehungsaufbau zwischen Beraterin und Klientin nicht durch eine Sprach-
mittlerin verändert wird, denn es „ist weniger möglich, sagen wir mal, Schul-
ter zu Schulter zu machen mit der Dolmetscherin“. Die Kolleginnen seien erst 
skeptisch gewesen und würden dies nun aber als einen Vorteil sehen. Erfor-
derlich sei allerdings, dass die Dolmetscherinnen geschult seien und sich mit 
Themen wie Gewalt in engen sozialen Beziehungen auskennen. Generell habe 
Sprachmittlung den Effekt, dass die Gespräche „länger und langsamer“ werden, 
dies sei jedoch positiv, weil man Zeit zum Nachdenken gewinne. Manchmal 
seien auch kulturelle Unterschiede Thema, wobei die Dolmetscher hilfreich 
eingreifen könnten. Allerdings sei dies vor allem dann positiv, wenn solche Bei-
träge transparent in beide Richtungen erfolgen, also alle Beteiligten einbezogen 
würden. Dies betreffe insbesondere den Begriff ‚Gewalt‘, also das, was über-
haupt unter Gewalt verstanden werde.

Frau Münch sieht hinsichtlich der Arbeitsweise und der Nutzbarkeit einen 
deutlichen Unterschied zwischen den Telefondolmetscherinnen und einer 
„ehrenamtlichen Dolmetscherin, die dann in zwei Wochen Zeit hat“. So eine 
Lösung nütze im Krisenfall nichts: „Also das braucht wirklich geschultes Per-
sonal.“ Ähnlich äußert sich die Sozialarbeiterin Frau Biel, die Prostituierte 
berät, aber auch Schwangerschaftsberatung macht: Die Terminsuche sei zwar 
einfacher, wenn Angehörige involviert seien, aber mit Familienangehörigen 
„haben Sie praktisch zwei Klienten“. Eine große Schwierigkeit bestehe zudem 
darin, dass es für manche Sprachen nur männliche Sprachmittler gebe. Neben 
dem Beziehungsaufbau und der verbesserten Verständigung sieht Frau Bell-
mer, die ausschließlich in der Prostituiertenberatung arbeitet, einen Effekt von 
Sprachmittlung auch darin, dass die Frauen sich besser auf das Gespräch ein-
lassen, weil durch die gemeinsame Sprache mit der Dolmetscherin „ein ver-
trautes Gefühl“ entsteht. Dies sei in der Arbeit mit den oft sehr prekär und 
isoliert lebenden Frauen besonders wichtig.

Psychiatrie und Psychotherapie: Für den Therapeuten Herrn Behrend hat 
Sprachmittlung auf vielen Ebenen Auswirkungen auf die Therapie. Die thera-
peutischen Gespräche verlängern sich durch die Teilnahme von Sprachmittlern 
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ca. auf das Doppelte: Man muss mehr Pausen machen, kürzere Sätze verwen-
den, den anderen unterbrechen, die Sprachmittler manchmal auch explizit zum 
Dolmetschen auffordern. Sprachmittlung bringe jedoch auch kulturelles Hin-
tergrundwissen ins Gespräch ein, was manchmal hilfreich sei, um den Patien-
ten richtig verstehen zu können.

Sprachmittler werden in der Ambulanz aus ganz unterschiedlichen Quel-
len bezogen: aus regionalen Projekten oder auch kommerziellen Angeboten 
aus anderen Städten, wenn die Finanzierung geklärt ist. Die Finanzierung von 
Sprachmittlung sei jedoch kompliziert, weil stets verschiedene Kostenträger 
infrage kämen, die aber jeweils auch nicht vorhersehbar entscheiden würden. 
Am ehesten gäbe es eine Kostenübernahme, wenn das Jugendamt involviert 
war. Der Aufwand zur (oft erfolglosen) Beantragung der Finanzierung von 
Sprachmittlung sei eine der größten Hürden bei der Bereitstellung therapeuti-
scher Angebote für Personen mit geringen Deutschkenntnissen.

Ähnlich äußert sich die Psychiaterin Frau Fellner, die daher überwiegend bei 
einem lokalen Sprachmittlerpool bucht, der vom Bundesland finanziert wird, 
denn „andere müssten wir bezahlen und dafür haben wir kein Geld. Also, dann 
müsste ich darauf verzichten“. Sie behandelt Geflüchtete und Migranten, weil 
es ihr wichtig ist, aber für die Klinik, in der sie tätig ist, lohne sich das finan-
ziell nicht: „Das wäre okay, wenn ich […] aufhören würde. Das wäre denen 
[ihren Vorgesetzten] egal.“ Dies liege an den Fallpauschalen, die die stark zeit-
aufwendige Behandlung von Migranten nicht abbilden. Sprachmittlung ist 
schwierig zu beschaffen und zu administrieren, aber trotzdem essenziell für 
ihre Arbeit. Die Erfahrung mit organisierter Sprachmittlung sei überwiegend 
positiv, nicht jedoch mit Notlösungen wie Kindern u. Ä. Dies betreffe schon die 
Alltagssprache, etwa wenn man jemanden nach der Stimmung frage: „Die ver-
stehen nicht, was ich mit Stimmung meine.“ Gegenüber anderen Lösungen sind 
auch aus Sicht der Therapeutin Frau Hansen Sprachmittler aus organisierten 
Zusammenhängen nicht zu ersetzen: „Also, es würde ohne nicht funktionie-
ren.“ Andere würden sich zu sehr ins Gespräch einmischen und „die ehrenamt-
lichen Dolmetscher sind einfach invasiver“. Professionalisierte Sprachmittlung 
sei jedoch auch Vertrautheit, denn „man gibt ihnen [den Klienten] irgendwie so 
ein Stück Kultur […] mit in den Raum. So ein Stück Heimat“.

Jugendhilfe: Die Relevanz von Sprachmittlung liegt für Frau Müller in der 
direkteren Beziehung mit ihren Klientinnen. In der Arbeit mit den Mädchen 
sei es wesentlich, direkt mit ihnen kommunizieren zu können. Sie sagt: „Wenn 
man wichtige Sachen vermitteln möchte, […] und das kann man eben nur mit 
dem Sprachmittler […]. Ich kann ja nicht einem Mädchen die Regeln vermit-
teln in Deutsch und dann sauer sein, wenn sie die Regeln nicht einhält.“ Die 
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Professionalität der Sprachmittler sei in ihrem Bereich jedoch ein wesentli-
cher Faktor. Diese sei nach ihrer Erfahrung nur bei Personen gegeben, die das 
hauptberuflich machen und hoch qualifiziert seien. Sie erzählt von einem Dol-
metscher für Somali: „Ich glaube, er hat 120 € die Stunde gekostet, aber wenn 
der da war, brauchte man nicht zwei, drei Wochen danach noch mal jemanden. 
Also dann waren die Kosten sozusagen wieder ausgeglichen, weil er wirklich 
extrem gut ist.“

Migrationsberatung: Herr Werfer nutzt das Angebot eines lokalen Sprach-
mittlerpools, hat aber auch andere Optionen. Zwischen Laiendolmetschern, 
qualifizierten Laien und erfahrenen Dolmetschern könne man durchaus große 
Unterschiede im Selbstverständnis und in Bezug auf das nötige juristische 
Hintergrundwissen feststellen. Die Anwesenheit von Sprachmittlern sei oft-
mals stärkend für die Klienten, es könne jedoch auch Vertraulichkeitsprobleme 
geben oder eben Unterschiede in der Arbeitsweise. Erfahrene Gerichtsdolmet-
scher etwa seien präziser und würden das Gespräch auch stärker koordinieren. 
Ein gutes Zeichen sei für ihn, wenn Dolmetscher auch selbst Rückfragen stellen 
zu den juristischen Details. Er würde manchmal zweifeln, wenn all die kom-
plizierten juristischen Sachverhalte scheinbar mühelos gedolmetscht werden.

Die Buchung von Sprachmittlern über den lokalen Pool findet Herr Wer-
fer „aufwendig“. Erst nach drei oder vier Tagen erfahre man, ob ein Termin 
überhaupt würde stattfinden können. „Wir lagern das [die Buchung] an unsere 
Praktikanten aus.“ Auch die Buchung von Terminen zum Telefondolmetschen 
sei zu kompliziert, denn die Einladungs-E-Mail an die Klienten für die Tele-
fonkonferenz sei nur auf Deutsch und auch für Muttersprachler schwer ver-
ständlich. Wenn es funktioniert, ist es für alle „eine wunderbare Lösung für 
die aktuelle [Pandemie-]Situation“, aber auch für Fälle, in denen keine Dolmet-
scher vor Ort verfügbar sind. Insgesamt sei Sprachmittlung „der effizientere 
und einfachere Weg, Dinge geklärt zu bekommen“. Die Haltung der Behörden 
mit ihrer Beharrung auf der deutschen Amtssprache sei „von effizient ganz weit 
entfernt“.

Frau Seelmann, die überwiegend Sprachmittlung von Begleitpersonen der 
Klienten erhält, beobachtet ebenfalls einen deutlichen Unterschied zwischen 
diesen und externen Sprachmittlern. Bei den Begleitpersonen sei das oftmals 
„kein Dolmetschen“, weil man nicht wisse, was wirklich gesagt werde. Positiv 
sei, dass durch Sprachmittlung die Informationen schnell ausgetauscht wer-
den können, andererseits bleibe jedoch die Unsicherheit darüber, wie viel die 
Sprachmittler selbst in das Gespräch hineinbringen. Wenn Begleitpersonen 
zum Dolmetschen mitkommen, würde sie sich auch eher mehr Zeit nehmen, 
um die Möglichkeit zum Austausch optimal zu nutzen, wodurch sich auch die 
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Beziehung mit den Klienten über den Informationsaustausch hinaus verbessere. 
Ein gutes Gespräch erkennt sie jedoch daran, dass der Austausch funktioniert 
habe. Generell gestaltet sich ihrer Meinung nach der Beratungsprozess durch 
Sprachmittlung im Ganzen effektiver. Allerdings hält auch sie den Buchungs-
vorgang des lokalen Sprachmittlungsangebots für zu aufwendig, weil die Ver-
waltungskräfte, die das in ihrer Einrichtung machen, schon zu viele andere 
Aufgaben haben. Und dabei sollte es für sie vielmehr „verdammt einfach sein“.

3.2.3 � Verbesserungsvorschläge von Nutzern

Schulen, Schulsozialarbeit: Von den befragten Schulen sind diejenigen, die 
nur selten Sprachmittlung benötigen, mit den Lösungen, die sie gefunden 
haben, auch zufrieden. Mehrere von ihnen regen jedoch an, auch verbesserte 
Sprachfördermöglichkeiten für Eltern, etwa hinsichtlich der Lesefähigkeiten, 
anzubieten. Schulen mit einem hohen Sprachmittlungsbedarf wünschen sich 
hingegen besser organisierte und vorfinanzierte Lösungen wie z. B. lokale Pro-
jekte, mit denen sie teilweise auch schon Erfahrungen sammeln konnten. Auch 
mit digitalen Tools für die Übersetzung von Aushängen und Elterninformatio-
nen wird experimentiert. Gewünscht wird von mehreren der besonders betrof-
fenen Schulen eine zentrale Stelle, an die man sich wenden kann, wenn man 
Sprachmittlung benötigt.

Frau Schmidt betont, dass man Sprachmittler auch in alltäglichen Gesprä-
chen benötige, wie etwa für die „Einschulung, für Lehrer-Eltern-Schüler-
Gespräche, Elternabende“, und es für Schulen im ländlichen Raum möglich 
sein müsste, Distanzdolmetschen zu praktizieren, also per Telefon oder Video, 
damit Sprachmittler nicht anreisen müssen. Noch besser wäre es ihrer Meinung 
nach, „wenn ich pro Schulkind einen festen Dolmetscher hätte, der sozusagen 
mit dem Kind vertraut ist, mit der Familie vertraut ist“. Die Schulsozialarbei-
terin Frau Wehner bezieht bei ihrer Vorstellung einer idealen Versorgung auch 
die Lehrer mit ein: „Ideal wäre, Schulen haben einen niedrigschwelligen Zugang 
zu Dolmetschern und das Thema Sprachmittlung ist auch präsent in der Leh-
rerschaft. Das heißt, Lehrer können auf eigene Initiative ohne großen Aufwand 
einen Dolmetscher buchen für Gespräche, wo sie es einfach für nötig halten.“ 
Bei wichtigen Gesprächen, wie Entscheidungen über die Schullaufbahn, sollte 
ihrer Meinung nach Sprachmittlung ohne vorherige Bedarfsklärung und Ein-
zelfallentscheidung grundsätzlich vorgesehen werden.

Beratungsstellen für Frauen, Frauenhäuser: Aus dem Kreis der Bera-
tungsstellen wird vor allem der Zugang zu professioneller Sprachmittlung 
thematisiert. Eine Sozialarbeiterin fordert einen „Pool an professionellen 
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Sprachmittlerinnen“, eine andere Sozialarbeiterin schreibt: „Es wäre sicher gut, 
wenn die Schulen, Kindergärten, Ämter und Beratungsstellen auf professio-
nelle Dolmetscher zurückgreifen könnten und dafür einen Etat hätten.“ Die 
Frauenhäuser, die einen Telefondolmetscherdienst nutzen dürfen, themati-
sieren hingegen vor allem die ungesicherte Finanzierung. Eine Verbesserung 
wäre, „wenn ich das nicht jährlich neu beantragen müsste“ und man mehr als 
fünf Sprachen fest in die Versorgung einplanen könnte. Aus Sicht der Prosti-
tuiertenberatung wäre es hingegen sinnvoll, die Einbindung dolmetschender 
Honorarkräfte auszubauen. Das sei besser, „als uns ewig daran aufzuhalten, 
wie schaffe ich es jetzt, bei dieser einen Frau mit dieser einen Dolmetscherin 
[…] einen Termin zu finden“. Für Frau Biel, die auch in der Schwangerschafts-
beratung arbeitet, wäre es hingegen ein Fortschritt, wenn die Sprachmittlerin-
nen auf die jeweiligen Einsatzbereiche inhaltlich besser vorbereitet seien und 
man „da leichter darauf zurückgreifen“ könnte.

Psychiatrie und Psychotherapie: Aus Sicht der Therapeutin Frau Han-
sen sind die mangelnde Bekanntheit von Sprachmittlungsangeboten und die 
unklare Finanzierung die größten Probleme. Es sei wichtig, dass es für diese 
zentrale Leistung eine nachhaltige Finanzierung gebe. Ansonsten sei sie mit 
den Angeboten sehr zufrieden. Betonen möchte sie, dass man die Psychohygi-
ene der Sprachmittler nicht unterschätzen solle. Für die Psychiaterin Frau Fell-
ner ist der Zugang zu den kostenlosen Sprachmittlern „das größte Glück“, weil 
die Finanzierung geklärt sei. Telefondolmetschen erscheint ihr unter Pande-
miebedingungen aus hygienischen Gründen problematisch, wenn sie sich mit 
einer Klientin das Gerät hin- und herreichen muss. Am besten wäre es, wenn 
sie direkt Sprachmittler buchen könnte und diese dann ihre Rechnung „einfach 
irgendwohin, wo es dann bezahlt wird“, schicken würden. Der direkte Kontakt 
zu den Sprachmittlern würde die Terminvereinbarung erleichtern, insbeson-
dere bei Änderungen. Für den Therapeuten Herrn Behrend aus der Ambulanz 
wären „klare standardisierte Finanzierungswege“ sowie „eine klare Qualifizie-
rung von Dolmetschern, sodass ich nicht nachschulen muss“, eine große Hilfe. 
Sehr hilfreich wäre für ihn zudem „eine zentrale Kontaktstelle“, die auch admi-
nistrative Aufgaben übernimmt, sodass er sich auf seine eigentliche Aufgabe – 
die therapeutische Arbeit – konzentrieren könnte.

Jugendhilfe: Für die Betreuerin in einer Jugendwohnung sind der bürokra-
tische Zugang und die Finanzierung von Sprachmittlung ebenfalls die Haupt-
probleme: „Die Problematik ist, man muss teilweise ein bis zwei Wochen vorher 
Termine online beantragen, dann kriegt man eine schriftliche Bestätigung und 
dann kommen die Dolmetscherinnen oder Dolmetscher zu dem Termin.“ Sie 
hätten jedoch viele andere Dinge zu tun und würden lieber einfach an einer 
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zuständigen Stelle anrufen und telefonisch einen Termin vereinbaren. Außer-
dem möchte sie den Sprachmittlern und ihrer Arbeitsweise vertrauen können. 
Kompetente Sprachmittler direkt telefonisch kontaktieren zu können, wäre aus 
ihrer Sicht „das Nonplusultra“. Ideal wäre: „spontane Termine ausmachen plus 
nicht zu teuer und zuverlässig und flexibel.“

Migrationsberatung: Frau Seelmann fände einen Video- oder Telefon-
dolmetscherdienst auf Knopfdruck optimal, oder zumindest einen Pool 
aus sprachlich kompetenten Leuten, auf den man unbürokratisch zugreifen 
könnte. Auch Herr Werfer würde sich eine Videokonferenz als ideale Lösung 
wünschen. Gut fände er auch, wenn es mehr Austausch zwischen existierenden 
Sprachmittlungsangeboten und den Nutzern gäbe. Die Rückmeldeformulare 
gehen im Alltag unter, momentan käme ihm das sehr einseitig vor.

3.2.4 � Zusammenfassung der Gespräche mit Nutzern

	1.	 Nutzen: Sprachmittlungsangebote verringern die Kosten nicht, tragen 
jedoch aus Sicht der Nutzer erheblich dazu bei, die Qualität und Effektivität 
der Versorgung in medizinischen Einrichtungen sowie im Sozial- und Bil-
dungsbereich zu verbessern. Manche Einrichtungen könnten ohne die Ein-
beziehung von Sprachmittlern ihre Aufgaben überhaupt nicht erfüllen. Der 
Bedarf an Sprachmittlung variiert quantitativ und qualitativ jedoch sowohl 
sozialräumlich als auch nach Zielgruppe und Arbeitsweise einer Einrich-
tung. Manche Projekte und Einrichtungen benötigen Sprachmittlung nur 
sporadisch, andere ständig. Auch das Spektrum der benötigten Sprachen 
variiert und ist nur teilweise vorhersehbar. Gleiches gilt für die Ansprüche, 
die an die Tätigkeit der Sprachmittler gestellt werden. Diese können sehr 
hoch sein, wie etwa in der Psychotherapie oder bei der Arbeit mit Gewalt-
opfern sowie juristischen Themen. In anderen Einrichtungen, wie etwa 
Schulen, werden hingegen auch einfache Sprachmittlungsangebote für 
alltägliche Anlässe benötigt, etwa für die Übersetzung von Informations-
schreiben oder Aushängen.

Die unterschiedlichen Bedarfe, die heterogene Projektlandschaft und die admi-
nistrativen Fragen (Buchung, Bezahlung, Zuständigkeit) verursachen in den 
Projekten teilweise erheblichen Mehraufwand und führen zu unterschiedli-
chen Lösungen:

	•	 bilinguale Mitarbeiter, die speziell für die herkunftssprachliche Kommu-
nikation mit Klienten auf Honorarbasis oder in Teilzeit beschäftigt werden 
(z. B. in der Prostituiertenberatung),
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	•	 kommerzielle Anbieter für Telefondolmetschen (Frauenhäuser),
	•	 Präsenzdolmetschen durch Sprachmittler aus geförderten Projekten (Psy-

chotherapie, Schulen, Jugendhilfe),
	•	 Ad-hoc-Lösungen (bilinguale Mitarbeiter, andere Klienten usw.), z. B. in 

Schulen und offenen Beratungsangeboten.

Diese diversen Lösungen werden in manchen Einrichtungen auch kombiniert 
genutzt.

	2.	 Effekte: Die Auswirkungen von Sprachmittlung auf die Arbeit der Befrag-
ten sind in der Regel positiv. Dies betrifft sowohl die Gestaltung der Bezie-
hungen zu den Klienten als auch die Qualität des Informationsaustauschs. 
Für die meisten Befragten gilt dies jedoch nur in Bezug auf Sprachmittler, 
die als externe Dienstleister hinzugezogen werden oder fest in ein Team 
integriert sind. Ad-hoc-Sprachmittler, etwa Angehörige oder Begleitperso-
nen von Klienten, gelten in den allermeisten Einrichtungen als ungeeignet 
oder als Notlösung. Die Administration von Sprachmittlungseinsätzen wird 
in mehreren Projekten als besondere Herausforderung und als zu aufwen-
dig bzw. überbürokratisiert empfunden. Sprachmittlung per Telefon oder 
Video gilt bei mehreren Nutzern als effiziente und effektive Lösung, wenn 
Zugang, Abwicklung und Bezahlung geregelt sind. Dies gilt insbesondere 
für den ländlichen Raum.

	3.	 Bedarf: Einige Befragte, die einen für ihre Tätigkeit angemessenen Zugang 
zu Sprachmittlungsangeboten haben, sind mit den jetzt existierenden 
Lösungen zufrieden und sehen nur in Details Verbesserungsbedarf. Die 
Mehrheit hat jedoch aus unterschiedlichen Gründen bisher keinen für die 
Erfüllung der eigenen Aufgaben angemessenen Zugang zu Sprachmittlung 
und wünscht sich deutlich verbesserte Sprachmittlungsangebote, die leicht 
zugänglich und möglichst einfach zu administrieren sind. Distanzdolmet-
schen (Sprachmittlung per Internet/Telefon) erscheint allen Befragten als 
eine effiziente Lösung, lediglich in psychotherapeutischen Kontexten wird 
diese Lösung nicht präferiert. Neben dem Bedarf an Sprachmittlung wird 
verschiedentlich auch die Notwendigkeit verbesserter Sprachförderungs-
angebote für die deutsche Sprache für bestimmte Gruppen thematisiert, 
etwa Arbeitsmigranten aus Osteuropa. Übergreifend wird in den Bereichen 
Medizin und Bildung sowie teilweise im Sozialbereich die Finanzierungs-
problematik angesprochen. Die Finanzierung notwendiger Sprachmittlung 
sei teilweise komplett ungeklärt bzw. viel zu ungenau geklärt und wäre auch 
in der Administration zu kompliziert.
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3.3 � Sprachmittlung aus der Perspektive der Sprachmittler
Die Gruppe der Personen, die in einschlägigen Bereichen als Sprachmittler 
tätig sind, ist sehr heterogen im Hinblick auf das Bildungsniveau, die Sprach-
beherrschung und die Dolmetscherfahrung. Im Austausch mit den Sprach-
mittlungsangeboten in ländlichen und städtischen Regionen wurden aktive 
Sprachmittler ausgewählt und in kurzen Interviews zu ihren Perspektiven 
auf die Tätigkeit befragt. Die Gespräche drehten sich um ihre Motivation, 
Erfahrungen, Selbstverständnis sowie Bedarf an Fortbildungen und organisa-
torischen Strukturen. Auf diese Weise sollen die Motivationen und die Her-
ausforderungen deutlich werden, die sich den Individuen und damit auch den 
Sprachmittlerprojekten stellen.

Alle Befragten sind ehrenamtlich in den jeweiligen Kommunen tätig. Nur 
eine Befragte hat eine Ausbildung als Übersetzerin absolviert. Einer der Befrag-
ten hat auch früher schon auf Honorarbasis für staatliche Stellen gedolmetscht. 
Es wurden zwei Männer und sechs Frauen befragt, was jedoch nicht die empi-
rische Zusammensetzung der aktiven Sprachmittlergruppen repräsentiert. 
Vier der acht Befragten waren in städtischen Kontexten aktiv, vier in ländli-
chen Kommunen. Arabisch ist mit vier Befragten aufgrund der Relevanz dieser 
Sprache für alle Sprachmittlerpools besonders häufig vertreten. Die Namen der 
Befragten und der Bezug zu den einzelnen Standorten wurden anonymisiert.

Tab. 3:  Übersicht über die befragten Sprachmittler

Name Sprachen Hintergrund Stadt/Land
Frau Schneider Russisch, 

Ukrainisch
Abgeschlossenes Studium in 
Übersetzungswissenschaften

Stadt

Herr Alaoui Arabisch Student der 
Naturwissenschaften

Stadt

Herr Badawi Arabisch Medizinische Fachkraft Stadt
Frau Meyer Tigrinya Medizinische Fachkraft Stadt
Frau Pasteur Tschechisch Hausfrau, 450-€-Job Land
Frau Khaled Sorani, 

Arabisch
Fachkraft im Sozialbereich Land

Frau Martynowa Russisch Studentin der 
Sozialwissenschaften

Land

Frau Idrissi Arabisch Fachkraft in der 
Migrationsberatung

Land
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3.3.1 � Werdegang, Hintergrund, Motivation

Frau Schneider hat in der Ukraine Übersetzungswissenschaften studiert, lebt 
seit einigen Jahren in Deutschland und hat auch hier ein sprachbezogenes Stu-
dium absolviert. Sie war eine Zeit lang im städtischen Umfeld für ein Sprach-
mittlungsprojekt tätig und hat insbesondere in psychosozialen Kontexten 
gedolmetscht. Neben Deutsch spricht sie Ukrainisch, Russisch und Englisch 
auf hohem Niveau. An der Tätigkeit interessiert sie vor allem, dass sie Men-
schen helfen und dabei zugleich Dolmetscherfahrungen sammeln kann. Im 
sozialen Kontext ist man „sichtbar im Gespräch“, zugleich sei es eine andere 
Beziehung zum Kunden – in kommerziellen Kontexten sei sie im Auftrag eines 
Kunden vor Ort und versuche, dessen Interessen zu dienen. Im sozialen Bereich 
stehe jedoch das Gebot der Neutralität viel stärker im Vordergrund. Die Ver-
gütung war für sie zweitrangig, sie begreift die Tätigkeit eher als Möglichkeit, 
Erfahrungen zu sammeln und anderen zu helfen.

Ähnlich formuliert es auch Herr Alaoui, der aktuell ein naturwissenschaft-
liches Fach studiert und nebenher in einem städtischen Sprachmittlerpool tätig 
ist. Er verdient durchaus Geld mit der Tätigkeit, weil er Deutsch–Arabisch 
dolmetscht, aber seine Motivation ist vor allem zu helfen und außerdem die 
deutsche Sprache zu trainieren. Von Geflüchteten würde er, anders als andere, 
kein Geld für die Tätigkeit annehmen. In manchen Bereichen kennt er sich auf-
grund seines Studiums auch besser aus als andere Sprachmittler.

Herr Badawi ist beruflich im medizinischen Bereich tätig und lebt schon seit 
ca. 30 Jahren in Deutschland. Er spricht neben Deutsch und Arabisch auch 
Französisch, Englisch und Türkisch. Er hat früher viel für die Polizei und in 
anderen Kontexten gedolmetscht. Im städtischen Sprachmittlerpool hat er 2015 
angefangen, als viele Geflüchtete kamen und dringend Sprachmittler benötigt 
wurden. Zu seiner Motivation befragt zitiert er Vergil: „Da ich selbst unglück-
lich bin, kann ich den Unglücklichen helfen.“ Seine eigenen ersten Jahre in 
Deutschland waren nicht einfach, obwohl er seine Sprachkompetenzen damals 
schnell verbessern konnte. Deshalb fühlt er sich den Geflüchteten verbunden. 
Außerdem sei ihm „das Sozialwesen lieber als Dealer und Diebe“. Geld spielt 
für ihn dabei keine Rolle: „Das sind Aufwandsentschädigungen, man könnte 
das Zehnfache verdienen als Dolmetscher.“

Frau Meyer, die in Eritrea geboren wurde, seit 35 Jahren in Deutschland 
lebt und Tigrinya spricht, dolmetscht ebenfalls für einen städtischen Pool und 
ist beruflich in einem Krankenhaus tätig. Sie hat erst 2016 mit dem Dolmet-
schen angefangen, als sie von Hilfe suchenden Geflüchteten auf der Straße 
angesprochen wurde – man erkenne, dass sie aus Eritrea stammt, sagt sie. Eine 
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Mitarbeiterin der Caritas hat sie dann an den Pool vermittelt, vorher war sie 
lange Zeit privat für Geflüchtete tätig. Die Bezahlung ist für sie nicht relevant, 
aber sie findet sie zu niedrig – dafür, dass sie phasenweise täglich als Sprach-
mittlerin unterwegs war. Jetzt könne sie aus beruflichen und familiären Grün-
den nicht mehr so viele Einsätze leisten, wolle aber trotzdem betonen, dass ihr 
die Bezahlung nicht angemessen erscheine.

In einem ländlichen Pool ist Frau Khaled tätig, die selbst 2015 aus Syrien 
geflohen ist. Sie hat nach ihrer Ankunft schnell erkannt, dass Sprache der 
Schlüssel ist und ihr durch die Beherrschung der deutschen Sprache mehr 
Türen offenstehen. Daher hat sie neben den Sprachkursen früh angefangen, 
sich ehrenamtlich zu engagieren, und bereits zwei Jahre nach ihrer Ankunft 
für andere Geflüchtete gedolmetscht. Auch für sie steht das Helfen im Vorder-
grund. Besonders diejenigen, die wie sie aus der Kurdenregion kommen, sind 
ihr wichtig. Für sie ist es „wie eine Familie, wenn ich den Flüchtlingen helfe.“

Frau Pasteur kommt aus Tschechien, lebt seit über 15 Jahren in Deutsch-
land und ist mit einem Einheimischen verheiratet. Über eine Bekannte wurde 
sie 2019 für den regionalen Sprachmittlerpool gewonnen. 2020 unterstützte sie 
auch das Gesundheitsamt bei der Kontaktnachverfolgung. Landsleuten zu hel-
fen, ist ihre Motivation, die auch aus ihrer eigenen Migrationserfahrung ent-
standen ist: „Ich war ganz alleine hier und hatte niemanden und das war nicht 
so schön.“

Frau Martynowa hat schon in Russland Deutsch und Englisch gelernt. 
Momentan studiert sie an einer deutschen Universität ein sozialwissen-
schaftliches Fach. Sie hat in Russland bei kulturellen Veranstaltungen  
Russisch–Englisch gedolmetscht und kam dann nach Aufnahme des Studiums 
in Deutschland 2019 in den regionalen Pool. So kann sie ihr Deutsch trainieren 
und hat mehr soziale Kontakte, was ihr gerade in der Pandemie wichtig war. 
Außerdem passt das Dolmetschen im sozialen Bereich auch zu ihrem Studium.

Frau Idrissi hingegen ist schon als Kind aus einem arabischsprachigen Land 
nach Deutschland gekommen und arbeitet für einen Wohlfahrtsverband in 
einer Beratungsstelle für Geflüchtete. Sie hat schon in jungen Jahren mit dem 
Übersetzen und Dolmetschen angefangen und kann nicht sagen, welche Spra-
che sie besser beherrscht – zeitweilig hatte sie das Arabische schon fast verlernt. 
An der Tätigkeit gefallen ihr die freie Zeiteinteilung und die Ehrenamtspau-
schale – sie kann diesen zusätzlichen Verdienst gut gebrauchen.
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3.3.2 � Erfahrungen und Herausforderungen

Zeit. Frau Khaled (Arabisch, Sorani-Kurdisch) scheint von allen Befragten die 
meisten Einsätze zu absolvieren. Sie sagt: „Fast jeden Tag. […] Eigentlich bin 
ich überall.“ Die Klienten rufen sie direkt an, jeder scheint sie zu kennen: „Das 
ist schwer. […] Manchmal rufen sie mich nachts an.“ Sie hat deshalb Schwierig-
keiten mit der Zeiteinteilung. Manchmal müsse sie mehrmals am Tag helfen, 
das bereite ihr dann Kopfschmerzen. Frau Idrissi, die ebenfalls Arabisch in einer 
ländlichen Region dolmetscht, hat hingegen deutlich weniger Einsätze und sagt 
mitunter auch ab. Aufgrund der Kontaktbeschränkungen hat sie zuletzt nur „ein 
paar Mal“ online gedolmetscht. Herr Badawi sagt, er sei anfangs, 2015–2016, 
manchmal nach zwölf Stunden Arbeit direkt zum Dolmetschen gegangen. Und 
auch heute [2021] noch gebe es solche Situationen, etwa wenn in einer Unter-
kunft für Geflüchtete ein Corona-Hotspot entstanden ist und alle getestet werden 
müssen, Quarantäne verhängt wird oder eine Impfkampagne stattfindet. Da sei 
man dann tagelang im Einsatz: „Wir haben 1500 Leute geimpft. […] Ich hatte 
das Gefühl, ich gehöre zu einer Truppe, die wirklich toll ist.“ Frau Meyer spricht 
mit Tigrinya ebenfalls eine stark nachgefragte Sprache, für die es zudem kaum 
Sprachmittler gibt. Auch sie hat vor allem 2017 „ständig“ gedolmetscht. Aus 
beruflichen und familiären Gründen dolmetscht sie jetzt weniger, ihre Schichten 
liegen so, dass sie tagsüber keine Aufträge mehr annehmen kann.

Nähe und Distanz. Mehrere Befragte berichten von der Herausforderung, 
die Beziehung zu den Nutzern zu gestalten. Dabei geht es immer um die nicht 
deutschsprachigen Klienten, kaum um die institutionellen Nutzer, wie Ärzte 
oder Sozialarbeiter – „die sind immer professionell“, sagt Frau Martynowa. Die 
Klienten hingegen versuchen, den Kontakt zu den Sprachmittlern auszuweiten 
oder für weitere Unterstützung zu nutzen. Frau Schneider spricht von „Situa-
tionen, wo man einen Dolmetscher als Verbündeten sieht in diesem Land“, und 
betont die Notwendigkeit, in der Mitte zu bleiben und nicht auf diese Wünsche 
einzugehen. Auch Frau Pasteur, die nicht häufig gedolmetscht hat und deren 
Klienten EU-Bürger aus einem Nachbarland sind, berichtet davon: „Also viele 
bitten um Kontakte. […] Ich versuche eigentlich Distanz“ zu behalten. Frau 
Meyer, die für Eritreer dolmetscht, betont, man müsse den Abstand halten. Herr 
Badawi erzählt, dass er seine Telefonnummer ändern musste, weil er sie unüber-
legt herausgegeben hatte und dann manchmal um 04:00 Uhr morgens angerufen 
wurde. Andererseits hat er für diese unautorisierten Kontaktaufnahmen auch 
Verständnis: „Trotz allem sind Sie für den Klienten ein Freund, ein bekanntes 
Gesicht in einer fremden Welt, weil Sie Arabisch sprechen.“ Aber das trägt nicht 
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weit: „Ich helfe mehr, wenn ich mich abgrenze.“ Frau Khaled, die in einer länd-
lichen Region tätig ist und neben Arabisch auch Sorani-Kurdisch spricht, führt 
das Beispiel einer Schwangeren an, die mitten in der Nacht ins Krankenhaus 
musste – da könne sie nicht „Nein“ sagen. Herr Badawi sieht die grenzenlose 
Hilfsbereitschaft mancher Sprachmittler als problematisch an und berichtet von 
Kollegen, die aufhören mussten, weil sie ausgebrannt waren.

Kultur erklären. Mehrere der Befragten verstehen es als ihre Aufgabe, 
zusätzliche Erklärungen zu geben, um etwa das Sozial- und Bildungssystem 
in Deutschland begreifbar zu machen. Herr Alaoui stellt fest, es gebe Unter-
schiede und Gemeinsamkeiten, aber das deutsche Schulsystem unterscheide 
sich schon sehr vom syrischen: „Ich versuche zu erklären, wie wir das in Syrien 
haben.“ Frau Khaled gibt das Beispiel einer Weiterbewilligung der Grundsi-
cherung an – die müsse man beantragen, aber die Klienten verstehen den Brief 
nicht und versäumen dies dann. „Die Flüchtlinge wissen nicht, wie kann man 
mit den Sachen umgehen.“ Sie wirbt bei Geflüchteten auch für das Impfen 
und erklärt, dass es nicht gefährlich sei. Frau Martynowa erklärt den Klienten 
bestimmte Unterschiede zu Russland. Sie sagt aber auch, es sei in Moskau eher 
so wie hier, mehr persönliche Distanz. Nur der Rest von Russland sei anders, 
ein großes Dorf. Frau Pasteur sagt über die Klienten, dass sie es so machen wie 
in Tschechien, „aber hier muss man umdenken.“ Frau Meyer hebt hervor, dass 
ihre eritreischen Klienten aus einem Land kommen, „wo alles ganz anders ist“. 
Die Jugendlichen in den Aufnahmeeinrichtungen hätten sie gefragt: „Sind wir 
im Gefängnis?“. Sie musste den Jugendlichen dann die Putzdienste und Aus-
gangsbeschränkungen oder auch, was ein Vormund ist, erklären. Aber auch 
umgekehrt, wenn etwa Konflikte über das Essen entstehen und die deutschen 
Betreuer das Problem nicht verstehen. Herr Badawi findet, dass diese Erklä-
rungen auch systematisch dazugehören und die Sprachmittlung vom normalen 
Dolmetschen unterscheiden: „Wenn ich jetzt beim Jugendamt bin […], dann 
erkläre ich erst mal den Hintergrund.“ Er beschreibt das Beispiel einer Familie, 
die vom Jugendamt aufgesucht wurde, um zu klären, warum die Tochter in 
der Schule im Unterricht einschläft – nämlich wegen der vielen Hausarbeit, die 
in einer arabischen Familie selbstverständlich von ihr zu übernehmen sei. In 
Deutschland hingegen habe das Kind ein Recht auf Kindheit und soll nicht so 
früh zur Hausarbeit verpflichtet werden. Ohne diese Erklärungen hätten beide 
Seiten trotz Übersetzung aneinander vorbeigeredet, meint Herr Badawi: „Das 
ist die Mediation.“
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Seelische Belastungen. Die Gespräche sind für die Befragten auch mit seelischen 
Belastungen verbunden. Frau Idrissi berichtet von Fällen, in denen sie fast habe 
weinen müssen. Frau Meyer sagt, dass sie für die Frauen, die in Libyen vergewal-
tigt worden seien, am liebsten nicht mehr dolmetschen würde, weil das für sie 
zu belastend sei. Frau Martynowa hat einen Patienten mit Lungenkrebs begleitet 
und sagt: „Das war wirklich heftig, was ich gesehen habe.“ Danach brauchte sie 
Gespräche und eine Supervision. Auch Frau Schneider spricht davon, es sei nach 
manchen Gesprächen hilfreich, mit jemanden darüber reden zu können. Herr 
Badawi sieht schon in seinem Beruf viele schlimme Dinge, da können ihn die 
Erlebnisse beim Dolmetschen nicht mehr schockieren. Aber es sei schon belas-
tend, wenn Kinder involviert seien und es um Gewalt gehe. Einmal wurde auch 
er mit dem Tod bedroht. Er thematisiert aber auch den fehlenden Respekt der 
Behördenmitarbeiter und deren Umgangsformen mit den Betroffenen. Mittler-
weile sei der Pool etabliert, es sei besser geworden und in seiner Stadt könnten die 
Behörden und Einrichtungen „ohne uns praktisch nichts machen“, aber anfangs 
wurde man überhaupt nicht ernst genommen. Im Jobcenter sei es immer noch 
schlimm, manchmal würde er als Sprachmittler einfach aufstehen und sagen: 
„Wir verschieben den Termin, so geht das nicht.“

Abb. 4:  Gleiche Wörter haben nicht immer die gleiche Bedeutung. 
Illustration: Heiner Schubert
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Dolmetschen in der Pandemie. Während der Pandemie sind in allen Projekten 
die Einsatzzahlen zurückgegangen. Nach einigen Monaten wurde bei manchen 
mit Telefon- oder Videokonferenzen experimentiert. Das funktionierte jedoch 
nicht immer, denn „nicht alle haben Konferenz“, sagt Herr Badawi. Frau Meyer 
berichtet, dass bei Zoom-Konferenzen immer andere Ehrenamtliche zuerst die 
Verbindung für die Klienten einrichten mussten. Frau Khaled sieht den Nachteil, 
dass der Umgang mit Dokumenten per Video oder Telefon erschwert ist. Herr 
Badawi meint, es sei vor allem für die Klienten wichtig, die anderen Gesprächs-
teilnehmer zu sehen: „Der Klient hat mehr Vertrauen, wenn er Sie sieht.“ Herr 
Alaoui erzählt, dass er während der Pandemie ein paarmal für Bekannte aus 
anderen Städten per Telefon gedolmetscht habe, jedoch nicht auch für den Pool 
in seiner Stadt.

Schulungen und Fortbildungen. Alle Befragten berichten von Schulun-
gen oder Fortbildungen, die allerdings inhaltlich und vom Umfang her sehr 
unterschiedlich sind. Herr Badawi und Frau Meyer haben das IHK-Zertifikat 
„Sprachmittler/-in“ absolviert. Frau Meyer beschreibt es als „Bescheid wissen 
über die Behörden, wie das abläuft“, aber auch darüber, worauf man achten sollte 
– auch bei sich selbst. Der wichtigste Aspekt scheint für sie jedoch das Hinter-
grundwissen zu den Behörden zu sein. Sie fände es gut, wenn einige Themen 
noch intensiviert oder wiederholt werden könnten. Herr Badawi hält das IHK-  
Zertifikat ebenfalls für sehr wertvoll und würde sich wünschen, dass der Umgang 
mit kulturellen Aspekten noch stärker in Fortbildungen thematisiert wird. Aber 
auch eine stärkere Beschäftigung mit der Sprache der einzelnen Institutionen 
hält er für sinnvoll, weil nicht alle Sprachmittler gleichermaßen gut Deutsch 
sprechen. Die Mitarbeiter im Jobcenter redeten manchmal so, als sprächen sie 
„mit Goethe“. In anderen Projekten spielen Fortbildungen oder Austauschmög-
lichkeiten hingegen nur eine untergeordnete Rolle. Frau Martynowa spricht 
von ein paar Übungen und Regeln. Frau Schneider spricht das Wissen über 
Institutionen an, das in einigen Workshops vermittelt worden sei. Frau Pasteur 
möchte ihr Deutsch verbessern und hat darüber hinaus keine konkreten Vor-
stellungen, was man in Fortbildungen machen könnte. Frau Idrissi würde gerne 
mehr über die Gesetzeslagen wissen. Herr Alaoui hat nicht an den Fortbildungen 
in seinem Pool teilgenommen. Frau Khaled war bei ein paar Treffen mit anderen 
Sprachmittlern.

Selbstverständnis. Frau Khaled beschreibt viele Situationen, in denen sie quasi 
sozialarbeiterisch tätig ist. Für sie verschwimmen die Unterschiede zwischen 
Sprachmittlung und sozialer Hilfeleistung. Sie sagt selbst, sie sei „meistens eine 
Sozialarbeiterin“. Herr Badawi hingegen betont einerseits die nötige Distanz 
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und Abgrenzung und grenzt andererseits auch die Sprachmittlung vom Dol-
metschen ab, weil man vor allem den Klienten mehr erklären müsse. Ähnlich 
sieht es auch Frau Meyer, die im selben Pool tätig ist. Weil die Tätigkeit als 
Sprachmittler häufig in andere Aktivitäten eingebettet ist, werden die Befrag-
ten manchmal auch als Begleiter tätig, zeigen den Weg zu einer anderen Ein-
richtung oder helfen beim Ausfüllen von Formularen. Nicht alle der Befragten 
können jedoch mit der Frage nach dem Selbstverständnis etwas anfangen. 
Dies mag daran liegen, dass manche nur über wenig Erfahrung verfügen, oder 
daran, dass die Tätigkeit für sie selbstverständlich ist und nicht weiter reflek-
tiert wird.

3.3.3 � Verbesserungsvorschläge von Sprachmittlern

Am Ende der Gespräche wurden alle Teilnehmer gefragt, ob in Bezug auf die 
Arbeitsweise der Pools, in denen sie tätig sind, etwas Bestimmtes verbessert 
werden könnte. Frau Khaled und Frau Meyer sprechen in diesem Zusammen-
hang die Ehrenamtspauschale an. Bei Frau Meyer ist der Betrag pro Stunde 
etwas höher als im Projekt von Frau Khaled, aber beiden fällt die Bezahlung zu 
gering aus. Frau Meyer begründet die Kritik neben der hohen Belastung auch 
damit, dass sie schließlich auch an einer mehrmonatigen Fortbildung teilge-
nommen und ein IHK-Zertifikat erworben habe. Dies müsse sich auch irgend-
wie auszahlen. Für Frau Khaled geht es vor allem darum, dass sie durch die 
Sprachmittlung zeitlich sehr stark in Anspruch genommen wird und sich ihre 
Leistung nicht in der Bezahlung niederschlägt.

Herr Badawi thematisiert die Auswahl der Sprachmittler, deren Deutsch-
kenntnisse nicht immer ausreichen würden für die Tätigkeit. Die Sprach-
mittler sollten möglichst über einen höheren Bildungsabschluss oder eine 
Berufsausbildung verfügen, weil damit in der Regel auch Hintergrundwissen 
und Reflexionsfähigkeit einhergehen. Dies könne auch das Know-how und 
den Wissenstransfer innerhalb der Projekte verbessern, weil die Sprachmitt-
ler sich dann gegenseitig über rechtliche oder organisatorische Besonderheiten 
bestimmter Einsatzbereiche informieren könnten.

Frau Idrissi ist oft unsicher im Umgang mit Terminologie. Sie schlägt vor, 
Wortlisten mit wichtigen Begriffen zu erarbeiten und von kompetenten Perso-
nen übersetzen zu lassen. Im Ergebnis hätte man dann ein Wörterbuch für das 
Dolmetschen im sozialen Bereich. Herr Alaoui schlägt feste Sprechstunden vor, 
in denen Geflüchtete über relevante Themen informiert werden.

Frau Martynowa sieht Handlungsbedarf bei der Vermittlungsgeschwindig-
keit – in vielen Fällen sei der Zeitraum von vier bis fünf Tagen für die Vermittlung 
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zu lang, weil die Termine kurzfristiger angesetzt werden. Frau Pasteur wünscht 
sich mehr Austauschmöglichkeiten mit anderen Sprachmittlern und würde die 
Einsätze besser koordinieren: Oftmals gebe eine tschechische Familie, die etli-
che Probleme habe, mehrere Gesprächsanfragen an und die Termine würden 
trotzdem einzeln und ohne Absprache mit ihr geplant, obwohl schon vorher 
klar sei, dass nur sie die Sprachmittlung übernehmen könne.

Frau Schneider thematisiert die Sichtbarkeit der Angebote und Zugangsbe-
schränkungen für die Klienten. Wie bekommt man Sprachmittlung, wenn man 
sie braucht? Das sei sehr unübersichtlich und von Zufällen abhängig. Auch 
wüssten potenzielle Sprachmittler häufig gar nicht, welche Projekte es in ihrer 
Region gebe und wo sie sich engagieren könnten.

3.3.4 � Zusammenfassung der Gespräche mit Sprachmittlern

Im Rahmen teilstandardisierter Interviews wurden aktive Sprachmittler aus 
vier verschiedenen ehrenamtlichen, lokal aktiven Pools zu ihren Erfahrungen 
befragt. Die Einsatzerfahrungen sind aus sachlichen Gründen unterschied-
lich – beispielsweise verfügen Sprachmittler für Arabisch oder Tigrinya in der 
Regel über mehr Erfahrung.

Eine Übereinstimmung besteht hinsichtlich der Motivation – die Sprach-
mittler wollen vor allem aufgrund ihrer eigenen Migrationserfahrungen 
anderen helfen. Positiv wird von mehreren Befragten auch gesehen, durch die 
Tätigkeit eigene Sprachkompetenzen ausbauen und mehr soziale Kontakte 
knüpfen zu können. Die Aufwandsentschädigung wird als Motivation nur ver-
einzelt thematisiert, allerdings besteht bei einigen Befragten Unmut über die 
mangelnde finanzielle Anerkennung ihrer Leistungen. In diesen Äußerungen 
werden die Grenzen einer rein intrinsisch motivierten, ehrenamtlichen Tätig-
keit deutlich. Sobald die intrinsische Motivation nachlässt, ziehen sich die 
Sprachmittler aus den Projekten zurück und die Einsatzbereitschaft lässt nach.

Überwiegend betonen die Befragten ihre zurückhaltende, unparteiische 
Arbeitsweise und die Notwendigkeit, keine unbegrenzte Hilfsbereitschaft 
zu zeigen. Einige verstehen es jedoch auch als ihre Aufgabe, eigenständig 
Unterschiede in den Sozial- und Bildungssystemen oder Besonderheiten von 
Familienstrukturen zu erklären. Der zeitliche Aufwand und die seelischen 
Belastungen sind bei einigen hoch. In einzelnen Fällen wäre es vermutlich not-
wendig, dass die Projektverantwortlichen die Sprachmittler aktiver vor abseh-
baren Überlastungen schützen.

Alle Befragten betonen die Notwendigkeit eines Austauschs mit anderen 
Sprachmittlern und/oder wünschen sich mehr solcher Austauschmöglichkeiten. 
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An manchen Standorten wurden zusätzliche Fortbildungen angeboten, die 
in einem Fall (IHK-Zertifikat) auch vergleichsweise umfangreich waren. An 
einem Standort scheint es nur einen sehr begrenzten Austausch innerhalb des 
Projekts zu geben, jedoch keine weiteren Möglichkeiten der Schulung oder 
Fortbildung.

Auffällig ist, dass während der Pandemie an manchen Standorten kaum 
noch Einsätze vermittelt wurden, während andere Projekte durchaus in der 
Lage waren, nach einem kurzen Einbruch auf Distanzdolmetschen und später 
auf Präsenzdolmetschen mit Abstandsregeln umzustellen.

Insgesamt ergibt sich ein gemischtes Bild mit einer Mehrheit sehr sprach-
kompetenter und reflektierter Sprachmittler und wenigen, die die Tätigkeit 
nicht so deutlich von sozialarbeiterischen Tätigkeiten abgrenzen können oder 
über eine geringere Erfahrungsdichte verfügen. Bei allen Befragten wird deut-
lich, dass sie eine Dienstleistung erbringen, die für andere Einrichtungen von 
zentraler Bedeutung ist. Ihre Herangehensweise ist überwiegend reflektiert 
und anspruchsvoll. Die Motivation ist weitgehend intrinsisch und speist sich 
aus der eigenen Migrationserfahrung. Einrichtungen wie die Jugendhilfe, das 
Gesundheitsamt oder die Arbeitsagentur könnten ohne diese intrinsisch moti-
vierten Dienstleistungen ihre zentralen Klientengruppen nicht erreichen und 
damit wesentliche Aufgaben nicht erfüllen: „Ohne uns läuft an vielen Stellen 
nichts“, sagt Herr Badawi. Anders als in den gesetzlich geregelten Ehrenämtern 
(wie Schöffen, THW, Freiwillige Feuerwehr) erbringen Sprachmittler jedoch 
ihre Dienste ohne Lohnfortzahlung oder andere Vergünstigungen.

 



4  Rechtliche Aspekte von Sprachmittlung

In einem Gespräch über die Förderung von Sprachmittlung durch eine Lan-
desregierung vertrat der Vertreter eines Kommunalverbands die Auffassung, 
es sei gar nicht zulässig, andere Sprachen als Deutsch in der Verwaltungs-
kommunikation zu verwenden, denn Deutsch sei gesetzlich als Amtssprache 
festgeschrieben. Mit Bezug auf den § 23 Verwaltungsverfahrensgesetz bzw. die 
entsprechenden Regelungen in den Landesgesetzen behauptete er, es gebe keine 
rechtlichen Anspruchsgrundlagen für die Bereitstellung von Sprachmittlung 
durch die öffentliche Hand.

Demgegenüber verweist eine Dolmetscherin in einem Beitrag zur sel-
ben Frage auf das Grundgesetz (Iannone 2021: 223–248) und das Diskri-
minierungsverbot, wonach niemand aufgrund seiner ethnischen Herkunft 
benachteiligt werden dürfe. Die Autorin versucht, daraus eine Pflicht für die 
Bereitstellung von Sprachmittlung durch Behörden abzuleiten. Die Auffassun-
gen des Kommunalpolitikers und der Dolmetscherin widersprechen sich – was 
nicht überrascht, aber doch zeigt, dass in Bezug auf die rechtliche Stellung von 
Sprachmittlung einiges unklar ist. Sprachmittlung ist ein Querschnittsthema, 
das vielfältige Rechtsgebiete tangiert.

Rechtliche Aspekte von Sprachmittlung in öffentlichen Einrichtungen kön-
nen unter zwei Fragestellungen diskutiert werden:

	1.	 Anspruchsgrundlagen: Haben Individuen bei der Inanspruchnahme von 
Bildungsangeboten, im Kontakt mit der öffentlichen Verwaltung sowie bei 
sozialen oder medizinischen Dienstleistungen einen Anspruch auf Sprach-
mittlung, der sich aus gesetzlichen Regelungen ableiten lässt? Gibt es recht-
liche Vorschriften, die den Staat zur Bereitstellung von Sprachmittlung 
für andere Sprachen als die jeweilige offizielle Landessprache verpflichten 
könnten?

	2.	 Rechtssichere Bereitstellung von Sprachmittlung: Welche Rechtsge-
biete sind bei der Bereitstellung von Sprachmittlungsangeboten, z. B. über 
Sprachmittlerpools (etwa durch Kommunalverwaltungen oder gemeinnüt-
zige Träger), besonders zu beachten?

Diese beiden Fragenkomplexe werden im Folgenden anhand relevanter Ver-
öffentlichungen und Urteile zu diesen Themen und mit Bezug auf einschlägige 
Rechtsgebiete erörtert. In unserer Darstellung erheben wir nicht den Anspruch, 
einen abschließenden juristischen Standpunkt zu den einzelnen Bereichen zu 
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entwickeln. Es geht uns vielmehr darum, Problemfelder zu umreißen, und – 
soweit es uns möglich ist – juristische Perspektiven auf diese Problemfelder 
wiederzugeben.

Anspruchsgrundlagen für die Bereiche Gebärdensprache und Leichte 
Sprache, die im Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 
formuliert sind, werden nicht betrachtet. Ebenso wenig betrachten wir die 
Bereitstellung von Sprachmittlung durch kommerzielle Anbieter, die nicht 
durch die öffentliche Hand gefördert werden, sondern als externe Dienstleister 
Auftragnehmer öffentlicher Aufträge sind. Allerdings sind einige der angespro-
chenen Bereiche, etwa das Steuer-, Arbeits- und Sozialrecht sowie der Daten-
schutz, auch für diese Anbieter von Belang.

4.1 � Anspruchsgrundlagen

„Doch leider hat man bisher nicht vernommen / dass etwas Recht war und dann 
wars auch so / wer hätte nicht gern einmal Recht bekommen? / doch die Verhält-
nisse / sie sind nicht so.“ (aus der „Dreigroschenoper“). Dieses Zitat vorangestellt 
(um falsche Hoffnungen schon im Keim zu ersticken) gehen wir im Folgenden 
der Frage nach, inwieweit und in welchen Kontexten Bürger einen Anspruch auf 
Sprachmittlung haben könnten. Dabei ist zu beachten, dass diese Rechtsfrage 
bisher nicht Gegenstand höchstrichterlicher Rechtsprechung war und daher 
unterschiedliche Auslegungen möglich sind.

Antworten auf die Frage, ob im Kontakt mit öffentlichen Einrichtungen ein 
rechtlich begründbarer Anspruch auf Sprachmittlung bestehen könnte, liefern 
verschiedene Rechtsgebiete: für das öffentliche Recht das Verwaltungsrecht 
(insbesondere der Teilbereich Sozialrecht) und für das Privatrecht das Bürger-
liche Gesetzbuch. Diese Rechtsgebiete haben Auswirkungen auf verschiedene 
Typen von Einrichtungen, in denen Sprachmittlung regelmäßig zum Einsatz 
kommen könnte oder müsste (vgl. zum Bedarf Kapitel 2): Schulen, soziale 
Dienste, Verwaltungen, Beratungsstellen, Krankenhäuser und Arztpraxen. 
Darüber hinaus werden rechtlich begründete Ansprüche auf Sprachmittlung 
in Einrichtungen betrachtet, die nicht aufgrund einer gesetzlichen Vorgabe 
geschaffen wurden, sondern vom Staat freiwillig durch Zuwendungen geför-
dert werden (z. B. Frauenhäuser oder Einrichtungen der Schuldnerberatung). 
Weitere Rechtsgebiete, die potenziell relevant sein könnten, aber bisher in Ver-
öffentlichungen zu Anspruchsgrundlagen von Sprachmittlung nicht themati-
siert wurden, sind das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) bzw. die 
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übergeordneten europäischen Rechtsvorschriften, wie etwa die Antirassismus-
richtlinie und die EU-Grundrechtecharta.

4.1.1 � Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)

Kommt die öffentliche Verwaltung mit Bürgern in Kontakt, stellt sich die 
Frage, ob dies jeweils auch in einer Sprache geschehen muss, die die Bürger 
verstehen. Dabei geht es nicht um die Frage, ob es sinnvoll ist, auch im Bereich 
der öffentlichen Verwaltung Sprachmittlung zumindest für die häufiger vor-
kommenden Herkunftssprachen anzubieten. Es geht vielmehr darum, ob ein 
Rechtsanspruch darauf besteht, in einer anderen Sprache als Standarddeutsch 
mit der Verwaltung zu kommunizieren.

Der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestags befasst sich in 
einem Gutachten vom Mai 2017 (WD 3 - 3000 - 095/17) mit dem Anspruch 
von Geflüchteten und Asylsuchenden auf Dolmetschleistungen. Hier wird 
zunächst darauf hingewiesen, dass § 23 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
sowie die entsprechenden Vorschriften der Landesverwaltungsverfahrensge-
setze Deutsch als Amtssprache festlegen. Überdies wird klargestellt, dass das 
Asylgesetz (§ 17) sowie das Gerichtsverfassungsgesetz (§ 185) die Hinzuziehung 
von Dolmetschern jeweils für ihren Regelungsbereich vorschreiben.

Für sonstige Bereiche der öffentlichen Verwaltung bestehen demnach keine 
Vorschriften über die Hinzuziehung von Dolmetschern im Verfahren. Hieraus 
lässt sich jedoch nicht generell der Schluss ziehen, dass eine Person mit gerin-
gen Deutschkenntnissen sich selbst um Sprachmittlung kümmern muss. Im 
Einzelfall kann es durchaus auch rechtlich geboten sein, einen Dolmetscher 
von Amts wegen durch die Behörde hinzuzuziehen, insbesondere wenn es um 
eine Entscheidung geht, die die Bürger belastet und eine sorgfältige Ermittlung 
des Sachverhalts voraussetzt. Bei derartigen Entscheidungen könnte aus der 
Pflicht zur Anhörung des Betroffenen auch folgen, dass die Behörde die Kosten 
für die Dolmetschleistung trägt. Demgegenüber könnte der sprachunkundige 
Bürger eher dann auf die Hinzuziehung von Dolmetschleistungen verwiesen 
werden, wenn dieser selbst eine für ihn günstige Entscheidung beantragt.

Im Ergebnis muss die Behörde letztlich für jeden Einzelfall ermessensfehler-
frei entscheiden, ob die Hinzuziehung eines Sprachmittlers durch die Behörde 
geboten ist, und in einem zweiten Schritt ggf. prüfen, wer die Kosten hierfür zu 
tragen hat.

 

 



Rechtliche Aspekte von Sprachmittlung74

4.1.2 � Sozialrecht (SGB)

Im Sozialrecht werden ähnliche Erwägungen wie im allgemeinen Verwal-
tungsrecht angestellt, wobei hier die regelhaft vorkommende Bedürftigkeit 
der betroffenen Personen eine größere Rolle spielt. Eine Studie im Auftrag des 
Caritasverbands Osnabrück (Weiser 2011) sowie ein Positionspapier des Pari-
tätischen Wohlfahrtsverbands (Paritätischer Gesamtverband 2018) kommen 
hier zunächst zu dem Ergebnis, dass auch das SGB X (Zehntes Buch Sozial-
gesetzbuch – Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz) Deutsch als 
Amtssprache (§ 19 SGB X) festlegt. Ein Anspruch auf Sprachmittlung kann sich 
jedoch etwa aus der Anhörungspflicht der Behörde (§ 24 SGB X) ergeben, die 
besteht, sofern eine für die jeweilige Person nachteilige Entscheidung getrof-
fen werden soll. Umstritten ist hier, ob die Ablehnung beantragter Leistungen 
den nachteiligen Entscheidungen gleichsteht, ob also etwa die Ablehnung des 
beantragten Arbeitslosengelds weniger Anhörungspflichten auslöst als der Ent-
zug einer bereits bewilligten Leistung. Weiterhin besteht im Sozialrecht nach 
§ 14 SGB I (Erstes Buch Sozialgesetzbuch – Allgemeiner Teil) eine Beratungs-
pflicht. Das bedeutet, dass die Behörde die Bürger über die ggf. zustehenden 
Leistungen aufklären muss. Um dieser Pflicht nachzukommen, kann Sprach-
mittlung ebenfalls erforderlich sein, sofern eine Verständigung anders nicht 
möglich ist.

Im Ergebnis besteht in zahlreichen Fällen eine Verpflichtung der Sozialbe-
hörden, Betroffene unter Einsatz von Sprachmittlung anzuhören und zu infor-
mieren, wenn anders eine Verständigung nicht gewährleistet ist. Ungeklärt 
erscheint jedoch die wichtige Frage, wer jeweils die Kosten der Sprachmittlung 
zu tragen hat. Da hierbei auch die individuellen wirtschaftlichen Verhältnisse 
zu berücksichtigen sind, könnte es im Sozialverwaltungsrecht sehr häufig auf 
eine Kostenübernahme durch die Behörde hinauslaufen. De facto wird diese 
Aufgabe jedoch oftmals den Klienten auferlegt und nicht von den Sozialbehör-
den übernommen. Die juristische Durchsetzung individueller Ansprüche auf 
Sprachmittlung erscheint unrealistisch. Zu einer ähnlichen Einschätzung wie 
das erwähnte Gutachten und das Positionspapier des Paritätischen Gesamtver-
bands kommt auch der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags in einer Stel-
lungnahme vom Mai 2017 (WD 3 - 3000 - 106/17).

Für den großen Bereich der Agentur für Arbeit und des Jobcenters ist die 
EU-Verordnung 883/2004 zu beachten, die die Koordinierung der Sozial-
systeme betrifft und sicherstellen soll, dass Angehörige von Unionsstaaten, 
Staatenlose und Geflüchtete in nationalen Sozialsystemen nicht benachtei-
ligt werden. Die EU-Verordnung wurde bei der Agentur für Arbeit durch die 
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„Weisung 201611028 vom 21.11.2016 – Inanspruchnahme von Dolmetscher- 
und Übersetzungsdiensten“ für die von den Agenturen erbrachten Dienste ver-
ankert. Hinsichtlich des Dolmetschens und der Übersetzung von Dokumenten 
wird in der Weisung generell von Kunden ohne ausreichende Deutschkennt-
nisse gesprochen, denen durch die Inanspruchnahme von Dolmetsch- und 
Übersetzungsdiensten der Zugang zu den Leistungen der Agenturen erleichtert 
werden soll.

Gemäß dem in der Weisung formulierten Kaskadenmodell sollten vordring-
lich die Kunden eine Person „mit entsprechenden Sprachkenntnissen“ mitbrin-
gen (vgl. Weisung, Abschnitt 4.1). Geschehe dies nicht, sollen Mitarbeiter der 
Agentur mit der Sprachmittlung betraut werden. Dritte Option ist die Betrau-
ung ehrenamtlicher Einrichtungen mit der Sprachmittlung. Erst wenn keine 
dieser kostensparenden Möglichkeiten zur Verfügung steht, sollen externe 
Sprachmittler auf Honorarbasis beauftragt werden. Dies gilt jedenfalls für EU-
Bürger, Geflüchtete und Staatenlose, da diese einen aus dem EU-Recht abgelei-
teten Rechtsanspruch auf Sprachmittlung haben.

Wörtlich heißt es in Abschnitt 4, die Bundesagentur für Arbeit sei „ver-
pflichtet Übersetzungen vorzunehmen und Dolmetscherdienste anzubieten“. 
Für Drittstaatsangehörige hingegen soll gelten, dass diese aufgefordert werden, 
auf Deutsch zu kommunizieren oder Dolmetscher mitzubringen. Die Hand-
lungsanweisung der Agentur für Arbeit zählt auch weitere Länder auf, deren 
Staatsbürger aufgrund zwischenstaatlicher Vereinbarungen Anspruch auf kos-
tenfreie Übersetzung hätten (ehemaliges Jugoslawien, Schweiz; für den Bereich 
Kindergeld auch Marokko, Tunesien und Türkei). Zur praktischen Handha-
bung dieser Weisungen in unterschiedlichen Einrichtungen der Bundesagen-
tur für Arbeit liegen keine systematischen Untersuchungen vor. Bekannt ist, 
dass regionale Jobcenter seit 2016 die Dienste der Firma SAVD für Video- und 
Telefondolmetschen nutzen (vgl. Kapitel 7). Unklar bleibt jedoch, ob durch die 
Möglichkeit des Distanzdolmetschens das Kaskadenmodell, also die Präferenz 
für dolmetschende Begleitpersonen, weitgehend abgelöst worden ist.

Nach Aussage des Paritätischen Gesamtverbands lassen Berichte und Erfah-
rungen aus der Praxis darauf schließen, dass es nicht deutschsprachigen Perso-
nen ungeachtet der von der BA erlassenen Regelungen nicht gelingt, die gemäß 
der eigenen Weisung offenbar bestehenden Ansprüche auf Sprachmittlung 
durchzusetzen und Ermessensentscheidungen in Einzelfällen zu ihren Guns-
ten zu erwirken. Jedenfalls werden Anträge auf qualifizierte Sprachmittlung 
in der Praxis kaum gestellt. De facto führt die Anweisung dazu, dass Begleit-
personen, Angehörige oder Fremde für die Adressatengruppe (EU-Bürger, 
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Geflüchtete und Staatenlose) dolmetschen. Die damit oftmals einhergehenden 
Probleme des Datenschutzes werden offenbar nicht berücksichtigt.

In Bezug auf die Jugendhilfe (vgl. etwa §§ 11 ff., 27 ff. SGB VIII, Sozialgesetz-
buch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe) ist eine regelmäßige Verständi-
gung mit sowohl den Eltern als auch den Kindern besonders wichtig, sodass in 
der Regel auf Kosten der Behörde Dolmetscher hinzuziehen sind (Weiser 2011). 
Auch hierbei hängt es jedoch in erheblichem Maß von den Bedingungen vor 
Ort ab, ob diese Ansprüche auch tatsächlich zu einer Beiziehung von Sprach-
mittlern führen (Verfügbarkeit, etablierte Beschaffungsverfahren, Ermessen 
der Sozialarbeiter). Das Positionspapier des Paritätischen Gesamtverbands 
weist daher darauf hin, dass eine gesetzliche Regelung der Sprachmittlung 
im Bereich des SGB VIII bislang fehlt, als Klarstellung jedoch wünschenswert 
wäre. Der Verband kommt ferner zu dem Ergebnis, dass im SGB I eine Rege-
lung geschaffen werden sollte, die die Sozialleistungsträger generell verpflichtet, 
kostenfrei qualifizierte Sprachmittlung zur Verfügung zu stellen. Dies würde 
auch für den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe rechtliche Klarheit schaffen.

4.1.3 � Patientenrechtegesetz (verankert im BGB)

Die ärztliche Aufklärungspflicht vor diagnostischen und therapeutischen 
Behandlungen beinhaltet auch die Aufklärung im Gespräch. Die Aufklä-
rungspflicht leitet sich aus dem BGB (§ 630e, Aufklärungspflichten) und letzt-
lich auch dem Grundgesetz (Art. 2 Abs. 2, Recht auf Leben und körperliche 
Unversehrtheit) ab. Danach sind Ärzte verpflichtet, Patienten in einer für sie 
verständlichen Weise über Behandlungsmethoden aufzuklären, um ihnen eine 
selbstbestimmte Entscheidung bezüglich der Durchführung einer Methode zu 
ermöglichen. In verschiedenen Urteilen befassten sich Oberlandesgerichte in 
diesem Zusammenhang auch mit der Frage, inwieweit die Pflicht zur Aufklä-
rung auch gegenüber nicht Deutsch sprechenden Patienten gilt, und kamen zu 
der Auffassung, dass diese Pflicht auch beinhaltet, Patienten in fremden Spra-
chen zu informieren. Hierzu müsse nach Auffassung des OLG Düsseldorf vom 
12.10.1989 (8 U 60/88) eine „sprachkundige Person“ hinzugezogen werden. 
Nach Auffassung des OLG Nürnberg vom 28.06.1995 (4 U 3943/94) reicht es 
dabei nicht aus, wenn Patienten nur anhand schriftlicher Materialien aufge-
klärt werden. Ein Gespräch ist also in jedem Fall zu führen, allerdings können 
nach Auffassung des OLG Karlsruhe vom 02.08.1995 (13 U 44/94) als sprach-
kundige Personen auch Reinigungskräfte eingesetzt werden. Ärzte müssen 
jedoch sicherstellen, dass auf diese Weise die Verständigung auch tatsächlich 
gewährleistet ist, die sprachkundige Person also auch tatsächlich sprachkundig 
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ist und dies nicht nur vorgibt (OLG Köln vom 09.12.2015, 5 U 184/14). Die etwa-
igen Kosten von Sprachmittlung sind jedoch nicht durch die Krankenkassen zu 
zahlen, sondern dürfen den Patienten auferlegt werden, wie das Bundessozial-
gericht im Fall eines gehörlosen Patienten urteilte. Da Ärzte die Dolmetsch-
tätigkeit nicht beurteilen können, kann sie auch nicht als Teil der ärztlichen 
Tätigkeit angesehen werden (Urteil vom 10.05.1995, 1 RK 20/94). Andere medi-
zinische Gesprächsanalässe, wie etwa die Anamnese oder die Information von 
Patienten über etwaige Befunde, waren unseres Wissens bisher nicht Gegen-
stand der Rechtsprechung. Es ist daher unklar, inwieweit richterliche Feststel-
lungen zur ärztlichen Aufklärungspflicht auch für diese Gesprächssituationen 
gelten. Zu weiteren Details, etwa in Bezug auf die stationäre Aufnahme von 
Patienten, äußerte sich 2017 auch der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags 
(WD 9 - 3000 - 021/17).

4.1.4 � Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

Sprache ist regelmäßig eng verknüpft mit der ethnischen Herkunft einer Per-
son. Wird nicht berücksichtigt, dass in Deutschland zahlreiche Menschen 
leben, die Deutsch nicht als Muttersprache erworben haben, kann dies zum 
Ausschluss dieser Personen aus Bereichen des täglichen Lebens sowie zu einge-
schränkten Möglichkeit der Inanspruchnahme angebotener Güter und Dienst-
leistungen führen. Das Unterlassen von Sprachmittlung könnte mithin auch 
mit dem Benachteiligungsverbot des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, 
der „Antirassismusrichtlinie“ 2000/43/EG sowie der internationalen Kon-
vention zur Beseitigung aller Formen der Rassendiskriminierung in Konflikt 
geraten. Ein Rechtsanspruch auf jederzeitige und kostenlose Sprachmittlung 
in jedweder Herkunftssprache lässt sich jedoch aus diesen Vorschriften nicht 
konstruieren.

Das AGG gilt zwar nach seinem in § 2 formulierten Anwendungsbereich 
an sich recht umfassend, etwa auch für die Bildung sowie die soziale Sicher-
heit und Gesundheitsdienste. Tatsächliche Regulierungen und Rechtsfolgen 
enthält es jedoch nur für die Bereiche Beschäftigung und Zivilvertragsrecht. 
In der Rechtsprechung zum AGG sind Sprachkenntnisse bislang überwiegend 
in Bezug auf sprachliche Anforderungen in Stellenausschreibungen themati-
siert worden (vgl. Sacksofsky 2010, an deren Befund sich bis heute nach unserer 
Kenntnis nichts geändert hat). Ob das AGG sowie die übergeordneten interna-
tionalen Regularien Anforderungen an die Sprachmittlung in öffentlichen Ein-
richtungen stellen, wird – soweit ersichtlich – nicht diskutiert. Wenn überhaupt 
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könnte sich hier die Pflicht ergeben, unterschiedliche Sprachkenntnisse nicht 
schlicht zu ignorieren.

4.1.5 � Vorschläge zur gesetzlichen Verankerung von 
Anspruchsgrundlagen

Der Bezug des eingangs erwähnten Verbandsvertreters auf die „Amtssprache 
Deutsch“ ist zwar richtig, aber nicht allein ausschlaggebend. Der entsprechende 
§ 23 im Verwaltungsverfahrensgesetz bezieht sich im Wesentlichen auf schrift-
liche Kommunikation, nicht auf die mündliche. Aus den im Verwaltungs- und 
Sozialrecht formulierten Anhörungs- und Beratungspflichten staatlicher Stel-
len ergeben sich durchaus individuelle Ansprüche auf die Bereitstellung von 
Sprachmittlung durch den Staat, die bisher jedoch von Bürgern jeweils im Ein-
zelfall einzuklagen wären, was nicht realistisch ist. Möglich wäre eine Klar-
stellung der Ansprüche nicht Deutsch sprechender Bürger dort, wo allgemeine 
Aspekte und Vorschriften der sozialen Sicherungssysteme formuliert werden. 
Das AGG bietet demgegenüber keine klaren Grundlagen für eine Bereitstel-
lung von Sprachmittlung. Der eingangs erwähnte Verweis auf das Grundgesetz 
ist ebenso wenig hilfreich, relevant sind nachgeordnete Bundes- und Landes-
gesetze (Lex-specialis-Regel, nach der die spezielle Vorschrift die allgemeine 
Vorschrift verdrängt).

Eine Klärung der rechtlichen Anspruchsgrundlagen würde sich beispiels-
weise aus der Verankerung eines Anspruchs auf Sprachmittlung im Allge-
meinen Teil des Sozialgesetzbuchs (SGB I) ergeben. Auch wenn nicht alle 
Einrichtungen, die Sprachmittlung benötigen, auf der Basis des SGB tätig sind, 
würde durch einen eindeutigen und allgemein anerkannten individuellen 
Rechtsanspruch der Klienten auf Sprachmittlung eine nachhaltige und qua-
litätsorientierte Finanzierung ermöglicht, die nicht mit anderen freiwilligen 
Leistungen von Kommunen oder Landesregierungen konkurriert. Momentan 
ist es so: Eine Kommune, die Sprachmittlung finanzieren möchte, tut dies frei-
willig und muss die Kosten an anderer Stelle einsparen.

Eine gesetzliche Verankerung wird seit Jahren von verschiedenen Fachver-
bänden gefordert, zuletzt im Oktober 2018 vom Paritätischen Gesamtverband, 
der vorschlägt, § 17 SGB I um einen Absatz 4 zu ergänzen: „Menschen ohne 
ausreichende Deutschkenntnisse haben das Recht, bei der Beantragung und 
Ausführung von Sozialleistungen mithilfe von Sprachmittlern zu kommuni-
zieren. Die für Sozialleistung zuständigen Leistungsträger sind verpflichtet, die 
durch Einbeziehen eines Sprachmittlers entstehenden Kosten zu tragen.“
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Eine ähnliche Änderung war auch im Referentenentwurf des Integrations-
gesetzes in der Version vom 29.04.2016 schon enthalten. Dort sollte durch den 
§ 2 des Integrationsgesetzes der § 17 Abs. 2 SGB I wie folgt geändert werden:

(2a) Sofern Berechtigte nicht über ausreichende deutsche Sprachkenntnisse verfü-
gen oder Unterlagen in einer fremden Sprache vorlegen, sollen die Leistungsträger 
die Heranziehung eines Dolmetschers oder Übersetzers binnen angemessener Frist 
verlangen oder diesen nach Fristablauf selbst heranziehen. Aufwendungen für Dol-
metscher oder Übersetzer sind von dem für die Sozialleistung zuständigen Leistungs-
träger zu tragen, wenn Berechtigte ihren gewöhnlichen Aufenthalt seit weniger als 
drei Jahren im Geltungsbereich dieses Gesetzbuchs haben. § 19 Absatz 2 Satz 5 des 
Zehnten Buches gilt entsprechend.

Diese Änderung wurde später in den Beratungen der Integrationsminister 
wieder verworfen. Im Koalitionsvertrag 2021–2025 wird eine Verankerung des 
Rechts auf Sprachmittlung für den medizinischen Bereich im SGB V avisiert 
(Koalitionsvertrag 2021–2025: 65). Zum gegenwärtigen Zeitpunkt (2022) ist 
jedoch nicht absehbar, inwieweit die Bundesregierung in dieser Hinsicht tätig 
werden und eine entsprechende Gesetzesvorlage zur Abstimmung in den Bun-
destag einbringen wird.

4.2 � Relevante Rechtsgebiete der Sprachmittlungspraxis
Beginnen wir mit der Beschreibung von zwei Fällen, die uns in unserer  
Beratungs- und Schulungspraxis begegnet sind:
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Aus der Beratungspraxis # 1
In der öffentlich-rechtlichen Goldgrube. Ein Dolmetschbüro versorgt seit 
einigen Jahren verschiedene Einrichtungen und Dienststellen in einer Groß-
stadt mit Sprachmittlern für diverse Sprachen. Der öffentliche Auftraggeber 
zahlt ein festes Stundenhonorar plus Anfahrtspauschale an den Inhaber des 
Büros. Der jährliche Auftragswert hat in der Vergangenheit 1 Million € über-
schritten (belegt durch Ausgangsrechnungen an diesen Kreditor). Recherchen 
zeigen, dass den Behörden keine Informationen zur Rechtsform und zu unter-
nehmerischen Kennzahlen (z. B. Handelsregisterauszug, Gewerbeanmeldung) 
des Dolmetschbüros vorliegen. Auf Anfrage bezeichnet die Kontaktperson, 
die als der Geschäftsführer des Dolmetschbüros auftritt, die Rechtsform als 
„so etwas wie eine Kanzlei“. Im Zuge der Flüchtlingskrise habe er die Grün-
dung einer Aktiengesellschaft in Erwägung gezogen. Es stellt sich heraus, dass 
der Beauftragung kein Vergabeverfahren vorangegangen war. Im Auftrag des 
Dolmetschbüros sind freiberufliche Sprachmittler tätig, die in vertraulichen 
Gesprächen offenlegen, dass sie eine knappe Hälfte des mit den öffentlichen 
Auftraggebern vereinbarten Honorars erhalten. Sie werden tageweise gebucht 
und halten sich „auf Abruf“ an potenziellen Einsatzorten auf. Den öffentli-
chen Auftraggebern gegenüber behauptet der Vermittler, alle in seinem Auf-
trag tätigen Sprachmittler seien „ausgebildete Dolmetscher“. Das ist jedoch 
sachlich falsch. Für viele in diesem Kontext nachgefragten Sprachen gibt es 
gar keinen formalen Qualifizierungsweg. Die eingesetzten Sprachmittler zei-
gen uns Dienstpläne: Das Büro setzt sie quasi wie Angestellte ein, mit festen 
Arbeits- oder Präsenzzeiten, aber auf Honorarbasis. Sagen sie ausnahmsweise 
ab, riskieren sie damit alle weiteren Einsätze. Dadurch kommen einige auf 
Einkommen, die aus ihrer Sicht hoch sind – im Vergleich zu ihren bisherigen 
Jobs oder zu der Grundsicherung, die sie nebenher auch noch beziehen. Den 
öffentlichen Auftraggebern war es wichtig, ein hohes Qualitätsniveau einzu-
kaufen. Die hohen Preise und das Versprechen, dass ausschließlich „ausge-
bildete Dolmetscher“ eingesetzt werden, sprachen dafür – dachten sie. Dieser 
Anbieter ist plötzlich und ohne Information über den Verbleib vom Markt 
verschwunden.
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Aus der Beratungspraxis # 2
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. In der Beratung eines Kunden (öffent-
licher Auftraggeber in einer deutschen Großstadt) fällt eine hohe Zahl von 
Ausgangsrechnungen auf, in denen über einen Zeitraum von mehreren Mona-
ten tägliche Dolmetscheinsätze mit einer durchschnittlichen Dauer von 18 
Stunden (absolviert von jeweils drei Dolmetschern) in Rechnung gestellt wur-
den. Der Stundensatz entspricht dem damaligen Satz des Justizvergütungs- 
und -entschädigungsgesetzes (JVEG), der Honorarsätze für Dolmetscher im 
Justizbereich regelt (2022: 85 € netto pro Stunde). Außerhalb juristischer Ver-
fahren wird dieser Honorarsatz in öffentlichen Einrichtungen, wie etwa den 
Polizeibehörden, nur sehr selten gezahlt. Recherchen ergeben, dass es sich 
bei den Dolmetscheinsätzen um „Block-Einsätze“ handelt, bei denen sich die 
eingesetzten Dolmetscher „auf Abruf“ am potenziellen Einsatzort aufhalten. 
Es stellt sich heraus, dass einige der Dolmetscher zur Geschäftsführung des 
beauftragten Dolmetschbüros gehören.
Auf Nachfrage bei der auftraggebenden Behörde erfahren wir, dass die Höhe 
der Rechnungen zwar verschiedentlich aufgefallen sei, aber auf die Quali-
tät der beauftragten Dolmetscher zurückzuführen ist: Vom Dolmetschbüro 
sei bestätigt worden, dass ausschließlich allgemein beeidigte Dolmetscher 
eingesetzt würden. Eine Überprüfung dieser Behauptung fand seitens der 
Behörden nicht statt. Wir suchen die eingesetzten Dolmetscher in der  
Dolmetscher- und Übersetzerdatenbank der Landesjustizverwaltungen und 
werden lediglich in drei von zehn Fällen fündig. In allen anderen Fällen weiten 
wir die Recherchen aus, finden dennoch keine Bezüge zum Dolmetschen. Einer 
der eingesetzten Dolmetscher ist erst 19 und spielt in einer lokalen Fußball-
mannschaft. Andere Dolmetscher erklären in vertraulichen Gesprächen, dass 
sie über keine formale Qualifikation als Dolmetscher verfügen und ungefähr 
die Hälfte des mit den Behörden vereinbarten Honorars beim Dolmetschbüro 
in Rechnung stellen. Abgesehen davon, dass es nicht erforderlich ist, in jedem 
Gespräch, in dem rechtliche Themen eine Rolle spielen könnten, ausschließlich 
allgemein beeidigte Dolmetscher einzusetzen, überrascht in diesem Fall der 
Verzicht der auftraggebenden Behörde auf die Vorlage von Nachweisen trotz 
der Durchführung eines Vergabeverfahrens. Der Auftraggeber, der am aus-
schließlichen Einsatz allgemein beeidigter Dolmetscher (gegen unseren Rat) 
festhielt, ist unserer Empfehlung gefolgt, diesen Einsatz als ein Zuschlagskrite-
rium in die Leistungsbeschreibung in einem Vergabeverfahren aufzunehmen. 
Das Vergabeverfahren musste daraufhin aufgehoben werden, weil kein Auf-
traggeber – auch nicht der seit Jahren tätige – ein Angebot abgegeben hat.
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Was zeigen diese Beispiele? Sprachmittlung wird oftmals komplett deregu-
liert praktiziert. Öffentliche Auftraggeber haben häufig keine andere Wahl, als 
den Anbietern zu glauben, dass sie besonderen Qualitätskriterien genügen. Für 
Fachfremde ist es quasi unmöglich, einen Überblick über aussagekräftige Qua-
litätsmerkmale zu bekommen. Viele Anbieter setzen diese Unübersichtlichkeit 
auf dem Dolmetsch- und Übersetzungsmarkt zu ihrem Vorteil ein; sie spielen 
mit den Bezeichnungen und rechtfertigen damit überdurchschnittliche Hono-
rarsätze. Gleichzeitig üben sie Druck auf Dolmetscher aus, die häufig für sehr 
geringe Honorarsätze tätig zu sein und über das große Auftragsvolumen hohe 
Honorarsummen zu generieren bereit sind.

Dieses Kapitel soll aufzeigen, dass das Dolmetschen in öffentlichen Ein-
richtungen zwar Spezifika aufweist, die auf andere Arten von Dienstleistungen 
nicht übertragbar sind – ein rechtskonformer und geregelter Einsatz von Dol-
metschern jedoch sehr wohl möglich ist.

Öffentliche Einrichtungen nutzen Sprachmittlung im Wesentlichen auf 
drei Wegen:

	•	 als selbstständige Tätigkeit: entweder durch Beauftragung von Agenturen 
und Vermittlungsstellen, die Honorarkräfte bereitstellen, oder durch Auf-
tragsvergabe an Einzelpersonen, die die Dienstleistung erbringen,

	•	 als ehrenamtliche Tätigkeit: Sprachmittlung häufig verstanden als ehren-
amtliche Tätigkeit und entsprechend honoriert (z. B. Ehrenamtspauschale),

	•	 als abhängige Beschäftigung: Extrem selten werden Individuen als Sprach-
mittler eingestellt. Häufiger kommt es vor, dass Sprachmittlung zusätzlich zu 
anderen dienstlichen Aufgaben von Beschäftigten geleistet wird, ohne dass 
dies in der Stellenbeschreibung erfasst wurde.

Im Weiteren konzentrieren wir uns auf Sprachmittlung als selbstständige bzw. 
ehrenamtliche Tätigkeit, da angestellte Sprachmittler in der Praxis kaum vor-
kommen.

Während in Bezug auf Anspruchsgrundlagen für Sprachmittlung in ver-
schiedenen Einsatzbereichen jeweils bestimmte gesetzliche Regelungen ein-
schlägig sind, können bei der Nutzung von Sprachmittlung nicht nur einzelne 
Gesetze relevant werden, sondern auch verschiedene Rechtsgebiete. Dabei geht 
es um zwei Bereiche:

	–	 Mit Blick auf die bilateralen rechtlichen Beziehungen zwischen einer Ver-
mittlungsstelle und den Sprachmittlern sind neben dem Arbeits- und Sozi-
alrecht auch der Datenschutz sowie die Personenhaftung zu beachten. In 
bestimmten Fällen können auch steuerrechtliche Aspekte relevant werden.
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	–	 In den rechtlichen Beziehungen im Dreieck von Vermittlungsstelle, Sprach-
mittlern und den Einrichtungen, die das Angebot nutzen, stehen Haftung 
und Datenschutz, aber auch das Vergaberecht im Mittelpunkt.

4.2.1 � Arbeits- und Sozialversicherungsrecht

Arbeits- und sozialrechtliche Aspekte sind vor allem in Bezug auf die Abgren-
zung von Sprachmittlung als selbstständige Tätigkeit oder abhängige Beschäf-
tigung relevant. Die bestehende vertragliche Beziehung zur auftraggebenden 
Stelle oder die Bezeichnung sind dabei weniger aussagekräftig als die tatsäch-
liche Praxis.

Wird ein Arbeitsvertrag geschlossen, ist klar, dass es sich um eine abhän-
gige Beschäftigung handelt, die in Deutschland mit einer Pflichtversicherung in 
der gesetzlichen Sozialversicherung einhergeht. Das bedeutet: Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer teilen sich die Beiträge zur Rentenversicherung, Arbeitslosenver-
sicherung, Krankenversicherung und Pflegeversicherung. Der Beitrag für die 
Unfallversicherung wird vollständig vom Arbeitgeber übernommen. Der Arbeit-
geber hat die Lohnsteuer bei jeder Lohnzahlung einzubehalten.

Erfolgt die Tätigkeit jedoch auf der Grundlage eines Honorarvertrags, ist der 
Auftragnehmer für die Steuerzahlung selbst verantwortlich. Auch Schutzvor-
schriften des Arbeits-, Sozialversicherungs- und Betriebsverfassungsrechts finden 
keine Anwendung. Das bedeutet: Es gibt in der Regel keinen bezahlten Urlaub und 
keinen Schwerbehinderten-, Mutter- und Kündigungsschutz. In der Regel entfällt 
die Entgeltzahlung im Krankheitsfall oder an Feiertagen. Versichern muss sich 
der Auftragnehmer grundsätzlich selbst. Die Mitgliedschaft in einer Krankenver-
sicherung ist gesetzlich verpflichtend, Beiträge zur Sozialversicherung können ab 
einem regelmäßigen monatlichen Einkommen von mehr als 450 € ebenfalls Pflicht 
sein. Bei Honoraren handelt es sich also nicht um Arbeitsentgelt im sozialversi-
cherungsrechtlichen Sinn. Wird eine Tätigkeit als selbstständige Honorartätig-
keit behandelt und im Nachhinein festgestellt, dass eine abhängige Beschäftigung 
besteht, liegt eine Scheinselbstständigkeit vor. Hieraus ergeben sich sozial-, steuer-, 
arbeits- und im Extremfall auch strafrechtliche Konsequenzen.
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Aus der Beratungspraxis # 3
Augen zu und durch. Ein Sprachmittler, der täglich sechs Stunden im Auf-
trag eines Dolmetschbüros auf Honorarbasis bei einer Behörde im Einsatz ist, 
stellt sich uns vor: „Guten Tag, ich bin ein scheinselbständiger Dolmetscher 
vom Büro XY.“ Wie sich herausstellt, ist sowohl dem Dolmetscher als auch 
der auftraggebenden Behörde klar, dass hier nicht die Rede von einer selbst-
ständigen Tätigkeit sein kann.

In Bezug auf dolmetschende Honorarkräfte oder ehrenamtliche Sprachmitt-
ler scheinen arbeits- oder sozialrechtliche Konflikte bislang nicht zu Gerichts-
verfahren geführt zu haben; jedenfalls lassen sich keine entsprechenden Urteile 
finden. Aufgrund des weitgehend unregulierten Tätigkeitsfelds Sprachmittlung 
erscheint es uns jedoch sinnvoll, im Folgenden auf arbeits- und sozialrechtliche 
Aspekte einzugehen, die mit einer möglichen Scheinselbständigkeit einherge-
hen können.1

Generell gilt, dass Selbständige ihre Tätigkeit für einen Auftraggeber weit-
gehend selbstbestimmt ausführen, während bei abhängig Beschäftigten eine 
Einbindung in die betrieblichen Abläufe, eine persönliche Abhängigkeit und 
eine Weisungsgebundenheit bestehen (§ 611a BGB). Selbständig ist also, wer 
im Wesentlichen frei seine Tätigkeit gestalten und seine Arbeitszeit bestimmen 
kann (§ 84 Abs. 1 Satz 2 HGB).

Welche Rechtsform jeweils hinsichtlich der Tätigkeit der Sprachmittler 
gewählt wird, folgt mithin maßgeblich den Anforderungen an deren Einsatz. 
Sollen die Sprachmittler weisungsfrei und selbstbestimmt arbeiten, kommt 
eine Gestaltung als selbständige Tätigkeit infrage. Sollen sie jedoch ähnlich wie 
Arbeitnehmer zum Einsatz kommen, ist ein Arbeitsverhältnis zu begründen. 
Letzteres insbesondere dann, wenn gewünscht ist, größeren Einfluss auf die 
Verfügbarkeit der Sprachmittler zu bestimmten Zeiten und ihre Arbeitsweise 
zu haben.

Die Unterscheidung zwischen Selbstständigkeit und Scheinselbstständig-
keit ist hauptsächlich durch den Grad der persönlichen Abhängigkeit hinsicht-
lich Zeit, Ort, Inhalt, Durchführung und Dauer der Tätigkeit sowie durch die 

	1	 Die folgenden Ausführungen zur Differenzierung zwischen Arbeitnehmern und 
Selbständigen beruhen u. a. auf einer statusrechtlichen Begutachtung, die von der 
Hamburger „Fördern & Wohnen“ AöR (2020) in Auftrag gegeben wurde und uns 
freundlicherweise zur Verfügung gestellt worden ist.
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Art und Weise einer Eingliederung in die betriebliche Arbeitsorganisation 
des Vertragspartners gekennzeichnet. Ob jemand abhängig beschäftigt oder 
selbständig tätig ist, hängt davon ab, welche Merkmale überwiegen und das 
Vertragsverhältnis prägen. Hierbei wird jeweils das Gesamtbild der Tätigkeit 
angesehen – es gibt keine Merkmale, die für sich genommen den jeweiligen Sta-
tus begründen. Letztlich geht es darum, durch eine Gesamtbetrachtung einen 
Eindruck davon zu bekommen, ob ein tatsächlich bestehendes Arbeitsverhält-
nis durch die Bezeichnung als selbstständige Tätigkeit verschleiert werden soll, 
ob also tatsächlich eine Scheinselbstständigkeit vorliegt. Um dies zu objektivie-
ren, werden folgende Aspekte betrachtet:

Weisungsgebundenheit in Bezug auf Inhalt und konkrete Durchführung 
der Dolmetscheinsätze

Für eine selbstständige Tätigkeit der Dolmetscher müssen diese hinsichtlich 
Zeit, Ort, Inhalt, Durchführung und Dauer ihrer Arbeitsleistung grundsätz-
lich weisungsunabhängig sein. Dauer und Inhalte der gedolmetschten Gesprä-
che ergeben sich naturgemäß aus den Erfordernissen der konkreten Situation 
und können nicht von Sprachmittlern beeinflusst werden. Bei der Beurteilung 
der Weisungsunabhängigkeit in Bezug auf die konkrete Durchführung der 
Dolmetscheinsätze ist vor allem ausschlaggebend, ob die Vermittlungsstelle 
konkrete Vorgaben über die Durchführung des Einsatzes gibt, die als Weisung 
gelten können. Wenn etwa die Vermittlungsstelle den Dolmetschern vorgibt, 
sie müssten immer in der Ich-Form dolmetschen und Formen der Redewieder-
gabe („Er sagt, dass …“) vermeiden, kann dies als Indiz für eine weisungsge-
bundene Tätigkeit gewertet werden.

Weisungsfreiheit in Bezug auf Arbeitszeit und Arbeitsort

Für eine selbstständige Tätigkeit müssen die Sprachmittler hinsichtlich Zeit 
und Ort frei in der Gestaltung der Tätigkeit sein, sofern sich diese Umstände 
nicht zwingend aus dem Einsatz selbst ergeben. Hier ist vor allem interessant, 
ob der Aufenthaltsort beim Distanzdolmetschen frei gewählt werden kann und 
ob für den Auftragnehmer Mitspracheoptionen hinsichtlich des Zeitraums, in 
dem die Tätigkeit angeboten und ausgeführt wird, bestehen.

Eingliederung in die betriebliche Arbeitsorganisation

Bei einer selbstständigen Tätigkeit sollten die Dolmetscher nicht dazu ver-
pflichtet werden, an einer An- und Abwesenheitskontrolle teilzunehmen. 
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Unschädlich für die Annahme einer selbstständigen Tätigkeit ist es, wenn die 
jeweilige Einsatzzeit zu Abrechnungszwecken durch die anfordernde Stelle 
bestätigt wird.

Arbeitsteiliges Zusammenwirken

Für eine selbstständige Tätigkeit dürfen die Dolmetscher nicht derart in die 
betrieblichen Abläufe integriert werden, dass sie quasi „Hand in Hand“ mit 
Arbeitnehmern in Arbeitsprozesse eingebunden sind. Auch in der Außendar-
stellung muss klar erkennbar sein, dass es sich um Selbstständige und nicht 
um Arbeitnehmer handelt. Das arbeitsteilige Zusammenwirken kann etwa in 
psychotherapeutischen Kontexten auf eine Scheinselbständigkeit von Sprach-
mittlern hindeuten, wenn die Sprachmittlung als direkte Mitgestaltung des 
therapeutischen Prozesses angesehen wird.

Vergütung

Die Art der Festlegung des Stundenhonorars sowie dessen Höhe können eben-
falls eine Rolle bei der statusrechtlichen Beurteilung von Dolmetschern spielen. 
Relevant sind folgende Aspekte:

	–	 Wird das Honorar individuell ausgehandelt oder vorgegeben?
	–	 Entspricht die Höhe des Honorars eher der Stundenvergütung von Arbeit-

nehmern oder der von Selbstständigen? Lässt das Honorar für Selbststän-
dige eine Eigenvorsorge (Kranken- und Altersvorsorge) zu?

Liegt das Honorar deutlich über denjenigen vergleichbarer Arbeitnehmer mit 
ähnlicher Tätigkeit, ist dies ein gravierendes Indiz für eine tatsächlich selb-
ständige Tätigkeit (Bundessozialgericht, Urteil vom 31.03.2017, B 12 R 7/15 R).

Ähnliche Fragen hinsichtlich der Vergütung stellen sich, wenn die Tätig-
keit als Sprachmittler ehrenamtlich ausgeübt wird. Dies ist sicherlich im Ein-
zelfall möglich, insbesondere wenn die eingesetzte Person anderweitig bereits 
ökonomisch abgesichert ist und die Aufwandsentschädigung keinen wesent-
lichen Teil ihres Einkommens darstellt. Dolmetscht etwa eine Beamtin oder 
ein Angestellter einige Stunden im Monat ehrenamtlich, wird dies nicht als 
scheinselbständige Tätigkeit gewertet. Wird jedoch eine Aufwandsentschä-
digung hierfür gezahlt, die den tatsächlichen Aufwand übersteigt oder gar 
in die Nähe üblicher Arbeitsentgelte gerät, kann dies durchaus als sozialver-
sicherungspflichtige Beschäftigung angesehen werden (Bundessozialgericht, 
Urteil vom 15.07.2009 – B 12 KR 1/09 R; Urteil vom 16.08.2017, B 12 KR 14/16). 
Auch hier geht es darum, nicht das Ehrenamt unmöglich zu machen, sondern 
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rechtsmissbräuchliche Gestaltungen zur Vermeidung von Kündigungsschutz 
und der Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen zu verhindern.

Fortbildungen usw.

Auch für Selbstständige können Workshops oder Weiterqualifizierungen ange-
boten werden, ohne dass dies diese Personen gleich zu Arbeitnehmern machen 
würde. Hierbei ist allerdings darauf zu achten, dass es sich lediglich um Ange-
bote handelt, die in keiner Weise verpflichtend sind. Auch ein indirekter Druck 
zur Wahrnehmung dieser Angebote darf nicht ausgeübt werden. Gelegentliche 
derartige Angebote werden an der Selbstständigkeit nichts ändern, sofern keine 
weiteren Indizien für eine abhängige Beschäftigung vorliegen.

Arbeitsmittel

Werden den Sprachmittlern Arbeitsmittel zur Verfügung gestellt, die sie für die 
Durchführung der Dolmetschtätigkeit benötigen, spricht dies gegen die selbst-
ständige Tätigkeit. Dies gilt z. B. für Mobiltelefone, Computer und Ähnliches.

Statusvergleich

Wenn es in demselben Betrieb abhängig Beschäftigte gibt, die im Wesentlichen 
gleiche Aufgaben erfüllen wie die Dolmetscher, kann das als ein Indiz gegen 
eine selbstständige Tätigkeit betrachtet werden.

Weitere Auftraggeber

Die selbstständige Tätigkeit umfasst die tatsächliche Möglichkeit, für meh-
rere Auftraggeber tätig zu sein. Ob die Dolmetscher von dieser Möglichkeit 
Gebrauch machen, ist nicht relevant. Vielmehr ist zu prüfen, ob sie von einer 
Vermittlungsstelle wirtschaftlich abhängig sind. Ein Arbeitsverhältnis würde 
insbesondere dann angenommen werden, wenn irgendein Druck dahingehend 
ausgeübt wird, nicht für andere Auftraggeber tätig zu werden.

Tragen von unternehmerischem Risiko

Kennzeichnend für eine selbstständige Tätigkeit ist das Tragen eines eigenen 
unternehmerischen Risikos. Ein unternehmerisches Risiko besteht dann, wenn 
der Erfolg des Einsatzes der Arbeitskraft ungewiss ist. Konkret lässt sich das auf 
folgende Bereiche beziehen:
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	–	 Erhalten die Dolmetscher ein Ausfallhonorar bei Nicht-Inanspruchnahme 
der Dienstleistung?

	–	 Werden den Dolmetschern Fahrtkosten erstattet bzw. können sie die Fahrt-
zeit als Auftragsleistung in Rechnung stellen?

	–	 Können Sprachmittler durch regelmäßige Einsätze in bestimmten Bereichen 
mit einer monatlich verstetigten Vergütung rechnen?

Der Status als Arbeitnehmer oder Selbstständiger ergibt sich grundsätzlich aus 
einer komplexen Gesamtschau der genannten Indikatoren. Neben den vertrag-
lichen Vereinbarungen wird maßgeblich betrachtet, inwieweit diese tatsächlich 
umgesetzt werden.

Für Vermittlungsstellen ergibt sich vor diesem Hintergrund die Notwendig-
keit, den arbeits- und sozialrechtlichen Status der Sprachmittler mit der tat-
sächlichen Praxis abzugleichen, um die vertraglichen Beziehungen rechtmäßig 
zu gestalten. Behörden, die auf Vermittlungsstellen zurückgreifen, sollten – 
nicht nur in Bezug auf die Tariftreue – darauf achten, dass dort zu rechtmäßi-
gen Bedingungen beschäftigt wird.

4.2.2 � Steuerrecht

Erfolgt die Beschäftigung von Sprachmittlern als Arbeitsverhältnis, wird die 
Steuerpflicht durch den Lohnsteuerabzug erfüllt. Selbstständige haben ihre 
Einnahmen selbst zu versteuern; sofern die Sprachmittler noch keine Erfah-
rung mit selbstständiger Tätigkeit haben, kann ein Hinweis auf die Pflicht zur 
Versteuerung hilfreich sein. Unklarheiten entstehen gelegentlich, wenn es sich 
um ehrenamtliche Tätigkeiten handeln soll, für die jedoch eine Aufwandsent-
schädigung gezahlt wird.

Die Dolmetschtätigkeit gehört zu den in § 18 EstG aufgezählten freiberuf-
lichen Tätigkeiten. Der freiberufliche Status ist mit deutlichen Vorteilen für 
Sprachmittler verbunden: Zum einen zahlen Freiberufler keine Gewerbesteuer 
und zum anderen ermitteln sie ihren Gewinn über die Einnahmenüberschuss-
rechnung (EÜR) – was wesentlich einfacher ist, als beispielsweise eine Bilanz 
aufzustellen. Abschließend genießen Freiberufler auf Antrag die Vorteile der 
Ist-Besteuerung bei der Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt. Das 
bedeutet, dass es nicht zu einer Vorfinanzierung der Umsatzsteuer kommt und 
diese erst dann an das Finanzamt abgeführt wird, wenn der Kunde die Rech-
nung bezahlt hat.

Die Übungsleiterpauschale aus § 3 Nr. 26 EstG, die für bestimmte Tätigkei-
ten einen Betrag von bis zu 3000 € im Jahr (Stand 2022) steuerfrei stellt, kann 
für bestimmte Bereiche der Sprachmittlung möglicherweise genutzt werden. 
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Dies setzt u. a. voraus, dass es sich um eine nebenberufliche Tätigkeit handelt, 
die der Förderung gemeinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher Zwecke dient 
und den in § 3 Nr. 26 EStG genannten Tätigkeiten zumindest vergleichbar ist. 
Das Bayerische Landesamt für Steuern erwähnt jedoch Dolmetscher ausdrück-
lich als nicht in diesem Sinne begünstigt (Bayerisches Landesamt für Steu-
ern vom 01.01.2018, S 2121.2.1 – 29/11 St 32).

Ein Betrag von bis zu 840 € im Jahr (Stand 2022) kann nach § 3 Nr. 26a EstG 
als Ehrenamtspauschale steuerfrei sein. Auch hier ist zu klären, ob das Finanz-
amt dies in Bezug auf Sprachmittlung anerkennt. Sowohl bei der Übungsleiter-  
als auch bei der Ehrenamtspauschale sind Beträge, die die jeweiligen Freibe-
träge überschreiten, zu versteuern. Eine Steuerbefreiung für die Ehrenamts-
pauschale ist ausgeschlossen, wenn für die Einnahmen aus der Tätigkeit eine 
Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 26 („Übungsleiterpauschale“) gewährt wird. Die 
beiden Möglichkeiten können also nicht in Kombination genutzt werden.

Aus der Beratungspraxis # 4
Alles im Griff. In einem Gespräch mit einer Projektverantwortlichen über 
die Problematik der „Scheinselbständigkeit“ sagt diese: „Wir haben das Prob-
lem nicht, bei uns haben alle Übungsleiterverträge.“ In Wirklichkeit bestehen 
in diesem Projekt möglicherweise sogar mehrere Probleme: eine Scheinselb-
ständigkeit kann unabhängig von der Inanspruchnahme der Übungsleiter-
pauschale vorliegen. Der Übungsleitervertrag wiederum darf sich nicht in 
jedem Bundesland auf Dolmetschleistungen beziehen. Und der steuerliche 
Vorteil gilt in jedem Fall nur bis zu einem bestimmten jährlichen Betrag.

4.2.3 � Datenschutz

Auch beim Einsatz von Sprachmittlern sind die Vorschriften der Datenschutz-
Grundverordnung sowie des Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten. Hier 
gilt, dass Übermittlung und Speicherung personenbezogener Daten nur zuläs-
sig sind, wenn und soweit dies tatsächlich erforderlich ist. Besondere Umsicht 
ist auf den Schutz der Kategorien sensibler Daten zu verwenden, die die  
Datenschutz-Grundverordnung in Art. 9 wie folgt definiert:

[…] personenbezogene Daten, aus denen die rassische und ethnische Herkunft, poli-
tische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerk-
schaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie die Verarbeitung von genetischen Daten, 
biometrischen Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, 
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Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung einer 
natürlichen Person […].

Wegen der Sensibilität des Themas sowie ggf. drohenden Bußgeldern bei Ver-
stößen dürfte es sich empfehlen, hier mit den Datenschutzbeauftragten jeweils 
geeignete Lösungen abzustimmen. Insbesondere ist dabei darauf zu achten, 
dass die Vorschriften der Datenschutz-Grundverordnung und des Bundes-
datenschutzgesetzes auch für selbstständige Sprachmittler gelten. Sprachmitt-
ler, die als Arbeitnehmer beschäftigt sind, fallen unter die Verantwortung des 
Arbeitgebers und können durch Arbeitsanweisungen auf den Datenschutz 
verpflichtet werden. Selbstständige Sprachmittler hingegen müssen sich selbst 
hierum kümmern. Dies kann insbesondere dann zu Problemen führen, wenn 
die Sprachmittler keine Erfahrung mit der Verantwortung für den Datenschutz 
haben und nicht entsprechend geschult sind. Daher ist es für nutzende Einrich-
tungen und Vermittlungsstellen empfehlenswert, den Datenschutz in den Ver-
trägen mit selbstständigen Sprachmittlern besonders aufmerksam zu gestalten 
sowie eine kontinuierliche Sensibilisierung der Sprachmittler zumindest für 
die folgenden Pflichten vorzunehmen:

	–	 Grundsätze der Datenvermeidung und Datensparsamkeit sind einzuhalten. 
Dies gilt auch für die vermittelnden und einsetzenden Stellen: Der Dolmet-
scher darf nicht mehr Informationen erhalten, als zur Durchführung des 
Auftrags erforderlich sind (Beispiel: Die Vermittlungsstelle kann den Namen 
der betroffenen Person bis zur Auftragsbestätigung unerwähnt lassen. Für 
eine Annahme bzw. Ablehnung eines Dolmetschauftrags ist es in der Regel 
ausreichend, wenn Dolmetscher Zeit und Ort des Einsatzes kennen).

	–	 Daten sind zu löschen, wenn sie nicht mehr benötigt werden.
	–	 Sprachmittler sollten sich einen Überblick darüber verschaffen, in welcher 

Weise und durch welche Software bei ihren Arbeitsabläufen Daten erhoben 
und gespeichert werden, um dies ggf. gegenüber der Aufsichtsbehörde nach-
weisen zu können.

	–	 Personenbezogene Daten, die durch die Dolmetschtätigkeit bekannt gewor-
den sind, dürfen Dritten unter keinen Umständen mitgeteilt werden (es sei 
denn, die Betroffenen haben eingewilligt).

	–	 Bei einer elektronischen Datenübertragung (Telefon- oder Videodolmet-
schen) ist auf eine DSGVO-konforme Übertragung zu achten. Videotelefo-
nie mit US-amerikanischen Anbietern wie Skype beinhaltet wahrscheinlich 
eine unzulässige Datenübertragung in ein Drittland.

Insbesondere Dolmetscher mit wenig Erfahrung sollten durch die Vermitt-
lungsstelle wie auch die einsetzende Stelle wiederholt vermittelt bekommen, 
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dass Verstöße gegen die Vorschriften des Datenschutzes sowohl zu Geldbußen 
als auch zu Schadensersatzforderungen der Betroffenen führen können.

Keine geringeren Anforderungen bestehen hinsichtlich der Datenver-
arbeitung durch Ehrenamtliche. Hier kann es sich anbieten, diese durch ent-
sprechende Merkblätter und Verpflichtungserklärungen zu sensibilisieren. 
Muster hierfür finden sich etwa auf der Homepage der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (https://date​nsch​utz.ekd.de/).

4.2.4 � Personenhaftung

In den hier interessierenden Bereichen Gesundheit, Bildung, öffentliche Ver-
waltung, Sozialwesen und Unterbringung von Geflüchteten sind ernsthafte 
Haftungsproblematiken durch fehlerhafte Dolmetschleistungen nur schwerlich 
vorstellbar. Sollte es aufgrund fehlerhafter Übersetzungen zu falschen hoheit-
lichen Entscheidungen kommen, können diese im Rahmen der vorgesehenen 
Rechtsmittel wie einem Widerspruchsverfahren bzw. einer Klage korrigiert 
werden. Werden diese Rechtsmittel nicht eingelegt, entfällt auch der Schadens-
ersatzanspruch gegenüber den Dolmetschern (§ 839 Abs. 3 BGB, § 254 BGB). 
Es ist kaum vorstellbar, dass eine fehlerhafte Entscheidung, die auf einer nach-
weislich fehlerhaften Sprachmittlung beruht, im Rechtsmittelverfahren nicht 
korrigiert wird.

Anders ist es im medizinischen Bereich, wo fehlerhafte Übersetzungen zu 
erheblichen Personenschäden und – bei unterlassener ärztlicher Aufklärung 
vor einem Eingriff – auch zu dem Vorwurf der Körperverletzung führen kön-
nen. In derartigen Konstellationen liegt die Verantwortung dafür, dass der 
Patient die Aufklärungen hinreichend versteht und die erforderliche „sprach-
kundige Person“ hinreichend qualifiziert ist, jedoch bei den behandelnden 
Ärzten bzw. dem Krankenhaus. Ärzte müssen sich also selbst vergewissern, 
dass ihre Aufklärungen von Patienten verstanden wurden (siehe hierzu auch 
Abschnitt 4.1.3).

Vorstellbar sind auch Schäden, die etwa dadurch entstehen, dass ein Sprach-
mittler trotz Ankündigung nicht zu einem abgesprochenen Einsatz erscheint 
oder die vermittelnde Stelle einen abgesprochenen Einsatz unterlässt. Hier 
wäre daran zu denken, dass durch den ausfallenden Termin andere Teilneh-
mer einen Verdienstausfall erleiden oder deren Arbeitgeber „unnütze“ Lohn-
kosten für eine unproduktive Zeit aufwenden müssen. Derart geringfügige 
„Schäden“ werden jedoch kaum geltend gemacht werden. Möglich wäre es, 
in Verträgen mit selbstständigen Sprachmittlern festzuhalten, dass diese für 

 

 

https://datenschutz.ekd.de/


Rechtliche Aspekte von Sprachmittlung92

Schäden aufzukommen haben, die aus der schuldhaften Nichtwahrnehmung 
eines zugesagten Dolmetschtermins entstehen.

Beim Engagement von Ehrenamtlichen sollte die jeweils verantwortliche 
Organisation prüfen, ob diese bereits über die bestehenden subsidiären Rege-
lungen unfallversichert sind. Anderenfalls kann die Unfallversicherung der 
ehrenamtlich Tätigen durch den Abschluss zusätzlicher Gruppenversicherun-
gen erreicht werden. Besteht keinerlei Versicherungsschutz, sollten die Ehren-
amtlichen hierauf hingewiesen werden, damit sie privat für eine Absicherung 
sorgen können.

4.2.5 � Infektionsschutz

Bei der Tätigkeit von Dolmetschern vor Ort ist das Infektionsschutzgesetz zu 
beachten. In Einrichtungen wie Arztpraxen und Krankenhäusern, Gemein-
schaftseinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften dürfen insbesondere 
nach § 20 Infektionsschutzgesetz nur Personen tätig werden, die einen ausrei-
chenden Masern-Impfschutz (bzw. eine Masern-Immunität oder eine medizi-
nische Kontraindikation für eine Impfung) nachweisen können. Dies gilt für 
alle Personen, die ab dem 01.01.1971 geboren wurden. Bei Dolmetschern, die in 
derartigen Einrichtungen tätig werden sollen, ist mithin zuvor der Impfstatus 
zu überprüfen.

4.2.6 � Vergaberecht

Die Finanzierung von Sprachmittlungsangeboten erfolgt in der Regel durch 
öffentliche Aufträge oder Zuwendungen. Zuwendungen werden – im Unter-
schied zum Ersatz von Aufwendungen, die aufgrund eines Rechtsanspruchs 
anfallen und auf dem Wege der nachträglichen Kostenerstattung abgerechnet 
werden – für noch nicht begonnene „freiwillige“ Vorhaben bewilligt. Hinsicht-
lich des Zuwendungszwecks und der Interessenlage wird zwischen der Projekt-
förderung und der institutionellen Förderung unterschieden (vgl. Dittrich o.J.):

	–	 Projektförderung: Die Zuwendung dient zur Deckung von Ausgaben des 
Zuwendungsempfängers für einzelne (zeitlich und inhaltlich) abgegrenzte 
Vorhaben (so VV Nr. 2.1 zu § 23). Gefördert werden also nur bestimmte 
Projekte, nicht die Institution als solche. Das finanzielle Engagement der 
öffentlichen Geldgeber ist zeitlich begrenzt, denn die Förderung endet mit 
Abschluss des Projekts. Es ist Aufgabe des Zuwendungsempfängers, durch 
anderweitige Förderung oder sonstige Einnahmen die finanzielle Grund-
lage für seine Arbeit zu schaffen (z. B. durch weitere Projektförderung; 
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insoweit besteht für den Zuwendungsempfänger eine ähnliche Lage wie für 
den Auftragnehmer bei öffentlichen Aufträgen, der ebenfalls das Risiko für 
Anschlussaufträge trägt). In der Regel ergibt sich für den Geldgeber kein 
Zwang für eine Anschlussbewilligung.

	–	 Institutionelle Förderung: Die Zuwendung dient zur Deckung der gesam-
ten Ausgaben oder eines nicht abgegrenzten Teils der Ausgaben des Zuwen-
dungsempfängers (so VV Nr. 2.2 zu § 23). Gefördert wird also die Institution 
als solche. Die institutionelle Förderung bedeutet faktisch eine Dauerver-
pflichtung, auch wenn die Zuwendung entsprechend VV Nr. 3.2 regelmä-
ßig nur für ein Haushaltsjahr bewilligt wird. Rechtlich gesehen besteht kein 
Anspruch auf eine Anschlussbewilligung, in der Praxis ergeben sich jedoch 
ganz erhebliche Schwierigkeiten, wenn eine institutionelle Förderung been-
det oder reduziert werden soll.

Öffentlich geförderte Sprachmittlungsangebote empfangen die Zuwendung im 
Wege der Projektförderung als nicht rückzahlbaren Zuschuss. Wie bei allen 
Formaten der öffentlichen Förderung mit Leitungen der EU, des Bundes bzw. 
der Länder, ergibt sich daraus die Verpflichtung, vergaberechtliche Vorgaben 
einzuhalten. Dabei müssen Zuwendungsempfänger nicht zwingend öffentli-
che Auftraggeber sein. Vielmehr kann es sich bei ihnen auch um private Auf-
traggeber handeln, die Leistungen erbringen, die der Staat den Bürgern zwar 
grundsätzlich anbieten möchte, aber aus verschiedenen Gründen nicht selbst 
anbieten kann (z. B. im Bereich der sozialen Fürsorge). Für den Zuwendungs-
empfänger ergibt sich aus den Nebenbestimmungen des Zuwendungsbescheids 
(in der Regel durch die Einbeziehung der Allgemeinen Nebenbestimmungen 
für Zuwendungen zur Projektförderung, sog. ANBest-P) regelmäßig die Ver-
pflichtung, bei der Verausgabung öffentlicher Mittel vergaberechtliche Vor-
schriften zu beachten.

Die Auferlegung dieser Vergabepflichten macht aus dem Zuwendungsemp-
fänger zwar keinen öffentlichen Auftraggeber. Aber durch die Regularien in 
den ANBest-P werden auch Zuwendungsempfänger privater Rechtsform im 
Rahmen von Zuwendungsverhältnissen faktisch mit öffentlichen Auftragge-
bern gleichgestellt, indem sie zur Anwendung des im Wesentlichen gleichen 
Regelungskanons verpflichtet werden (Bretzel 2018). Dieser Umstand führt 
dazu, dass gerade kleinere Vereine und Unternehmen bei der Anwendung 
der nicht immer eingängigen Vorgaben an Grenzen stoßen. Aber auch von 
etablierten öffentlichen Einrichtungen werden die vergaberechtlichen Anfor-
derungen nicht konsequent eingehalten: Zwar unterliegt die Beauftragung 
allgemein beeidigter Gerichtsdolmetscher dem Vergaberecht (EuGH, Urteil 
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vom 18.11.2010, C–226/09), dennoch liegt die Wahl des Dolmetschers in der 
Praxis im Ermessen des Richters und erfolgt häufig auf dem Wege der Ad-
hoc-Vereidigung (§ 189 GVG). Diese Praxis wäre von den Justizbehörden der 
Länder möglicherweise zu überprüfen, da gerade bei Dolmetschaufträgen vor 
Gericht, die nach dem Justizvergütungs- und entschädigungsgesetz (JVEG) 
vergütet werden, empfindliche Auftragswerte rasch überschritten werden.

Aus der Beratungspraxis # 5
Kurpfälzisches Vergabelandrecht. Die Mitarbeiterin eines Landgerichts gibt 
telefonisch Auskunft zu der Frage, wie Aufträge an Gerichtsdolmetscher ver-
geben werden: „Der Richter sagt, wen er haben will. Das ist meistens immer 
dieselbe Person. Und den buchen wir dann immer. ((Kurze Pause)) Oh, habe 
ich jetzt was ausgeplaudert?“

Die folgenden Ausführungen zur Beauftragung von Sprachmittlungsleis-
tungen in öffentlichen Einrichtungen dienen zur Einordnung der vergaberecht-
lichen Vorschriften bei der Beauftragung von Sprachmittlungsleistungen durch 
die öffentliche Hand oder durch Zuwendungsempfänger, die vergaberechtliche 
Vorschriften einzuhalten haben. Sie beziehen sich also explizit nicht auf Auf-
tragnehmer bei öffentlichen Aufträgen, z. B. Dolmetschbüros und ‑agenturen, 
die zur Erfüllung der vereinbarten Leistungen privatrechtliche Verträge mit (in 
der Regel selbstständig tätigen) Dolmetschern eingehen und bei der konkreten 
Beauftragung völlig unabhängig von vergaberechtlichen Vorgaben agieren.

Ermittlung des Auftragswerts

Die Frage, ob und auf welche Weise Sprachmittlungsleistungen ausgeschrie-
ben werden müssen, hängt im Wesentlichen vom Auftragswert ab. Nach dem 
Auftragswert ist zu beurteilen, ob ein Auftrag europaweit oder national aus-
zuschreiben ist. Sofern nur national ausgeschrieben werden müsste (was bei 
Dolmetsch- und Übersetzungsleistungen die Regel ist), gelten bestimmte Wert-
grenzen, die für die Wahl der Verfahrensart maßgeblich sind. Wie bei allen 
anderen Lieferungen und Dienstleistungen ist der Auftragswert nach § 3 VgV zu 
ermitteln. Zunächst ist zu bestimmen, ob bei der Ermittlung des Auftragswerts 
von der Gesamtheit aller Sprachmittlungsleistungen über einen bestimmten 
Zeitraum (Gesamtauftrag) auszugehen ist oder Sprachmittlungsleistungen als 
Einzelbeauftragungen anzusehen sind. Im Fall von Einzelbeauftragungen ist 
dann zu prüfen, ob die Summe der Einzelbeauftragungen als wiederkehrende 
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Leistungen zu bewerten ist. Eine vergaberechtliche Würdigung kommt zu fol-
gendem Schluss:2

	–	 Sprachmittlungsleistungen durch Sprachmittler sind nicht als einheitlicher 
Auftrag (Gesamtauftrag) anzusehen. Für die Feststellung des Auftragswerts 
sind also Einzelbeauftragungen maßgeblich. Denn:
Wenn Dolmetschleistungen durch Dolmetscher in einer Vielzahl von Spra-
chen und Dolmetschsituationen beauftragt werden, ist die Durchführung der 
einzelnen Beauftragungen hinsichtlich der wesentlichen Auftragsmerkmale 
höchst ungewiss. Wenn sich einzelne Sprachmittler für die Aufnahme in die 
jeweiligen Sprachmittlungsangebote bewerben, ist weder für den Auftrag-
geber noch für die jeweiligen Sprachmittler ersichtlich, ob überhaupt jemals 
Sprachmittlungsleistungen beauftragt werden. Die einzelnen Aufträge zur 
Erbringung von Sprachmittlungsleistungen unterscheiden sich hinsichtlich 
der Art der benötigten Sprache, der Leistungszeit, des Umfangs sowie des 
Gesprächsgegenstands. Ferner ist dabei zu berücksichtigen, dass aufgrund 
dieser Vielfalt die Bedarfsdeckung nur durch eine Vielzahl von Personen mit 
diversen Sprachkompetenzen gedeckt werden kann. Diese Unvorhersehbar-
keit und die höchst individuellen Dolmetschsituationen sprechen gegen das 
Vorliegen eines funktionellen Zusammenhangs zwischen den verschiedenen 
Sprachmittlungsleistungen insgesamt. Ferner spricht die Unvorhersehbar-
keit der zukünftigen Dolmetschsituationen auch gegen das Vorliegen eines 
zeitlichen Zusammenhangs zwischen den einzelnen Sprachmittlungsleis-
tungen.

	–	 Bei der Beauftragung eines bestimmten Sprachmittlers zur Erbringung 
von Sprachmittlungsleistungen handelt es sich um einen wiederkehrenden 
Auftrag. Das bedeutet, dass die einzelnen Beauftragungen eines Sprach-
mittlers über einen Zeitraum von zwölf Monaten bzw. eines Haushalts- 
oder Geschäftsjahrs zu addieren sind, um den Auftragswert zu ermitteln 
(§ 3 Abs. 10 VgV). Denn: Zwar ist im Fall von Sprachmittlungsangeboten 
in der Regel nicht sicher vorhersehbar, wann welche Übersetzungsleistun-
gen durch Sprachmittler erforderlich werden. Doch zeigt die Praxis, dass die 
Leistungen eines einzelnen Sprachmittlers in der Regel mehrfach in einem 
Jahr abgerufen werden.

	2	 Die folgenden Ausführungen fußen auf einem vergaberechtlichen Gutachten, das 
uns freundlicherweise von „Fördern & Wohnen“ AöR (2018) zur Verfügung gestellt 
worden ist.

 

 

 



Rechtliche Aspekte von Sprachmittlung96

Der voraussichtliche Auftragswert je Sprachmittler lässt sich wegen der Unge-
wissheit hinsichtlich der zukünftigen Beauftragung nur schwerlich schätzen. 
Das Gesetz enthält keine konkreten Vorgaben für die Art und Weise, in der 
eine seriöse und zuverlässige Schätzung des Auftragswerts zu erfolgen hat. Es 
gilt die allgemeine Vorgabe, dass die Schätzung nicht in der Absicht erfolgen 
darf, Einfluss auf das anzuwendende Vergabeverfahren zu nehmen. Ist es einem 
Auftraggeber trotz sorgfältiger Markterkundung nicht möglich, den Auftrags-
wert zu schätzen, muss er sich externer Fachberatung bedienen. Falls vorhan-
den können auch Daten zur Nutzung von Sprachmittlungsleistungen bei einer 
öffentlichen Einrichtung oder in einer abgegrenzten Region Anhaltspunkte für 
eine Prognose liefern. Es ist auch möglich, (mehrere) Marktteilnehmer nach 
ihrer Einschätzung in Bezug auf den zu erwartenden Auftragswert zu befragen. 
Eine realitätsnahe Schätzung des Auftragswerts bildet die Grundlage für ein 
ordnungsgemäßes Vergabeverfahren.

Zulässige Verfahrensart

Wie bereits ausgeführt, handelt es sich bei der Beauftragung von Dolmetschleis-
tungen um Einzelbeauftragungen, die als wiederkehrende Leistungen bewertet 
werden. Das bedeutet: Für die realitätsnahe Schätzung des Auftragswerts (von 
dem die Auswahl des Vergabeverfahrens abhängt) werden die Einzelbeauf-
tragungen über den Zeitraum von zwölf Monaten bzw. eines Haushalts- oder 
Geschäftsjahrs (also alle Dolmetschaufträge, die ein Dolmetscher in diesem 
Zeitraum absolviert) zusammengerechnet. Bleibt dieser jährliche Auftragswert 
unterhalb der im jeweiligen Bundesland geltenden Wertgrenze für Direktauf-
träge, kann die Beschaffung laut § 14 UVgO im Wege eines Direktauftrags ohne 
Durchführung eines Vergabeverfahrens erfolgen. Die Diskrepanz zwischen 
den Schwellenwerten für Direktaufträge, die in den Vergabegesetzen der Län-
der festgelegt sind, ist erheblich: Während die Wertgrenze in Hamburg aktuell 
(2022) bei 1000 € liegt, liegt sie in Bayern bei 10 000 €, in Nordrhein-Westfalen 
sogar bei 15 000 € (jeweils ohne Umsatzsteuer).

Eine Sonderregelung für die Vergabe freiberuflicher Leistungen ist in 
§ 50 UVgO enthalten. Danach sind freiberufliche Leistungen, zu denen auch 
das Dolmetschen und das Übersetzen zählen, grundsätzlich im Wettbewerb 
zu vergeben. Dabei ist so viel Wettbewerb zu schaffen, wie dies nach der Natur 
des Geschäfts oder nach den besonderen Umständen möglich ist. § 50 UVgO 
befreit die Vergabe freiberuflicher Leistungen also im Wesentlichen von den 
übrigen Regelungen der UVgO. Für die Vergabepraxis bedeutet das, dass auch 
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bei der Vergabe freiberuflicher Leistungen „– wenn auch formlos – aus Wett-
bewerbsgründen mehrere Vergleichsangebote einzuholen sind. Nur wenn im 
Einzelfall die Natur des Geschäfts oder besondere Umstände es rechtfertigen, 
kann auf Wettbewerb verzichtet und nur ein Unternehmen zur Angebotsab-
gabe aufgefordert werden“ (Ley o. J.). Die Konkretisierung der Vorschrift ist den 
Vergaberichtlinien der Länder zu entnehmen.

§ 14 Satz 2 UVgO bestimmt ferner, dass zwischen den direkt beauftragten 
Unternehmen bzw. Personen zu wechseln ist. Es kann also vergaberechtlich 
problematisch sein, stets dieselbe Person zur Sprachmittlung zu beauftragen.

4.2.7 � Führungszeugnis

Hinsichtlich der öffentlichen Jugendhilfe bestimmt § 72 SGB VIII, dass ein 
erweitertes Führungszeugnis von Personen angefordert werden soll, wenn 
diese in einen ähnlichen Kontakt wie Erzieher oder Ausbilder mit Minderjäh-
rigen kommen können. Das erweiterte Führungszeugnis kann insbesondere 
Angaben zu Verurteilungen wegen Sexualstraftaten enthalten. Ob in diese Ein-
richtungen entsandte oder vermittelte Dolmetscher ein erweitertes Führungs-
zeugnis benötigen, ergibt sich aus § 72a SGB VIII zum Tätigkeitsausschluss 
einschlägig vorbestrafter Personen aus der Kinder- und Jugendhilfe. In den 
Ländern bestehen jeweils Rahmenvereinbarungen mit den Trägern der Jugend-
hilfe zu dieser Vorschrift. Die Tätigkeit von Dolmetschern wäre jeweils nach 
den in solchen Vereinbarungen enthaltenen, differenzierten Prüfschemata 
nach ihrem Risiko für die Minderjährigen einzuordnen.

4.2.8 � Sensible Bereiche

Vermittlungsstellen oder andere Auftraggeber müssen sich bewusst machen, 
dass Dolmetschleistungen zu ganz erheblichen Rechtsfolgen für die Betroffe-
nen führen können. Auch wenn kein Gesetz die Hinzuziehung geprüfter bzw. 
beeidigter Dolmetscher zwingend vorschreibt, sollte immer beachtet werden, 
dass die Sprachmittlung durch nicht formal qualifizierte (z. B. beeidigte und 
geprüfte) Sprachmittler Grenzen hat. In den folgenden Fällen etwa erscheint 
es sinnvoll, auf den Einsatz beeidigter Dolmetscher hinzuwirken, auch wenn 
keine bestimmte Rechtsvorschrift dies erzwingt:

	–	 Eheschließungen, Vaterschaftsanerkennungen;
	–	 Vernehmungen, die durch die Polizei im Zuge der Sachverhaltserkundung 

erfolgen;
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	–	 Wahrnehmung von Rechtsanwaltsterminen, sofern es um Angelegenheiten 
von erheblicher Bedeutung geht.

4.3 � Zusammenfassung
Anspruchsgrundlagen und relevante Rechtsgebiete:

	–	 In Bezug auf Sprachmittlung im Verwaltungsverfahren und im Sozialleis-
tungsverfahren müssten Behörden und Sozialversicherungsträger eigentlich 
in jedem Einzelfall prüfen, ob Sprachmittlung erforderlich ist und wer hier-
für die Kosten zu tragen hat. In der Praxis geschieht dies jedoch oftmals 
nicht. Aus verschiedenen rechtlichen Bestimmungen, wie etwa der behörd-
lichen Anhörungs- und Beratungspflicht, können Anspruchsgrundlagen 
für die Bereitstellung von Sprachmittlung konstruiert werden. Auch einige 
europäische Regelungen sprechen dafür. Da die rechtlichen Bestimmun-
gen jedoch nicht eindeutig sind, müssten entsprechende Ansprüche erst vor 
Gericht durchgesetzt werden. Das geschieht in der Praxis nicht. In medi-
zinischen Kontexten ist in Aufklärungsgesprächen lediglich die Beiziehung 
einer „sprachkundigen Person“ grundsätzlich erforderlich, die z. B. auch mit 
Patienten verwandt oder in der Einrichtung angestellt sein kann. Darüber 
hinaus bestehen keine Anspruchsgrundlagen auf der Basis anderer Gesetze 
(etwa AGG). Für Gebärdensprache und Leichte Sprache bestehen demge-
genüber Anspruchsgrundlagen nach dem Behindertengleichstellungsgesetz 
(§§ 9–11 BGG).

	–	 Sprachmittlung ist im Arbeitsverhältnis oder als selbstständige Tätigkeit 
möglich. Welche Rechtsform für die Vertragsgestaltung gewählt wird, hängt 
wesentlich davon ab, wieviel Einfluss Einrichtungen oder Vermittlungsstel-
len auf die Arbeit der Sprachmittler nehmen wollen bzw. müssen und in wel-
chem Umfang Sprachmittler tätig werden. Reguläre Arbeitsverhältnisse sind 
insbesondere bei Sprachen mit einem fortlaufend hohen Bedarf sinnvoll, wie 
etwa Arabisch oder Farsi, um eine Scheinselbstständigkeit auszuschließen. 
Ehrenamtlich ausgeübte Sprachmittlung unterliegt den gleichen arbeitsrecht-
lichen Vorgaben wie eine Honorartätigkeit und kann ebenfalls scheinselbst-
ständige Arbeitsverhältnisse begründen.

Bei der Bereitstellung von Sprachmittlung müssen öffentliche Einrich-
tungen und Projekte, die aus öffentlichen Mitteln gefördert werden, zahl-
reiche rechtliche Bestimmungen (Datenschutz, Infektionsschutz, usw.) 
beachten. Eine Ausschreibungspflicht kann insbesondere bei längerfristigen 
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wiederkehrenden Leistungen und umfangreicheren Aufträgen in Betracht 
kommen, etwa in Aufnahmeeinrichtungen für Geflüchtete oder bei der fort-
laufenden Vergabe von Aufträgen an einzelne Sprachmittler, die (z. B. im 
Rahmen von Folgeaufträgen in psychotherapeutischen Kontexten) regelmä-
ßig in einer bestimmten Einrichtung tätig werden. Um keine bösen Über-
raschungen zu erleben, empfehlen wir, rechtzeitig für Klarheit zu sorgen.

 



 



5  Organisationsmodell für Vermittlungsstellen

Wie in den vorherigen Kapiteln schon dargestellt wurde, ist die Sprachmitt-
lungslandschaft in Deutschland sehr heterogen. Entsprechend divers sind die 
personellen Ressourcen, die öffentlich geförderten Sprachmittlungsangeboten 
zugeordnet sind. Sie reichen von mehreren Stellen bis zu Projekten mit geringen 
Stellenanteilen. Oft werden Aufgaben rund um die Sprachmittlung zusätzlich 
zu anderen Aufgaben „nebenher“ erledigt, etwa durch Integrationsbeauf-
tragte. In solchen Fällen ist es dann schwierig, das Arbeitsvolumen genau zu 
beziffern. Nach unserer Auffassung ist für eine nachhaltige Verankerung von 
Sprachmittlungsangeboten im Regelbetrieb jedoch eine effektiv und bedarfs-
orientiert arbeitende Vermittlungsstelle unerlässlich, die z. B. geeignete Perso-
nen auswählt und Sprachmittlungsanfragen nach standardisierten Verfahren 
bearbeitet.

Im Folgenden wird ein Organisationsmodell beschrieben, das die wesent-
lichen Anforderungen an die Vermittlungsstelle berücksichtigt. Das Orga-
nisationsmodell umfasst Arbeitsweisen, die darauf angelegt sind, ein großes 
Pensum an Anfragen und Aufträgen effektiv und bedarfsgerecht zu adminis
trieren – unabhängig vom Finanzierungshintergrund. Es wird jedoch in erster 
Linie dargelegt, wie eine öffentlich geförderte Vermittlungsstelle arbeiten kann. 
Als Ausgangspunkt dienen zwei Veröffentlichungen, die sich mit den Aufgaben 
einer Vermittlungsstelle befassen.

Die Norm ISO 13611 der International Organization for Standardization 
(ISO), der internationalen Vereinigung von Normungsorganisationen, mit 
dem Titel „Dolmetschen – Richtlinien für das Dolmetschen im Gemeinwesen“ 
wurde nach „einer langen und teils kontrovers geführten Ausarbeitungsphase“ 
(INTERPRET Kompetenzzentrum 2016: 1) veröffentlicht. Sie ist in englischer 
sowie französischer Fassung erhältlich und enthält Richtlinien zum Dolmet-
schen im öffentlichen Bereich, die im Kern die Kompetenzen und Qualifikatio-
nen der dolmetschenden Person betreffen. „Dolmetschen“ wird hier verstanden 
als eine professionelle Berufstätigkeit, die das Vorhandensein bestimmter Kom-
petenzen und Qualifikationen voraussetzt und die Beachtung eines Berufsko-
dex verlangt. Die Norm enthält ebenfalls grundlegende Anforderungen an die 
Arbeitsweisen der Vermittlungsstellen, die sich grob in folgende Bereiche glie-
dern lassen (ISO 13611–12: 2014):
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Ausgehend von einer ähnlichen Fragestellung ermittelt Lietz 2017 in seiner 
Dissertation Erfolgskriterien zur qualitätsgesicherten Umsetzung von Integra-
tionslotsenprojekten. Diese Projekte weisen große Schnittmengen mit Sprach-
mittlungsangeboten auf. Nach der Auswertung von Experteninterviews kommt 
Lietz zu dem Schluss, dass „das Aufgabenspektrum der Projektkoordination 
divers ist und unter anderem die Vermittlung von Lotseneinsätzen sowie die 
Begleitung und Betreuung der Lotsen selbst beinhaltet“ (Lietz 2017: 157). Fol-
gende Aufgaben werden in seiner empirischen Untersuchung konkret bei der 
Vermittlungsstelle verortet (Lietz 2017: 158):

	–	 Koordination der Lotseneinsätze,
	–	 fachliche Unterstützung der Integrationslotsen,
	–	 psychosoziale Unterstützung der Integrationslotsen,
	–	 Rekrutierung der Integrationslotsen,
	–	 Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit des Integrationslotsenprojekts,
	–	 Organisation des Vor-Ort-Büros,
	–	 Organisation der Qualifizierungsmaßnahmen,

Tab. 4:  Anforderungen an die Vermittlungsstelle laut Norm ISO 13611

Bereiche der Richtlinien Exemplarische Aufgaben der Vermittlungsstelle:
Die Vermittlungsstelle …

Prozedere für die Aufnahme 
neuer Dolmetscher

	–	 überprüft und dokumentiert die fachlichen 
Nachweise der Dolmetscher (Dolmetscher ohne 
Hochschulabschluss und ohne Kompetenznachweis 
müssen einen Nachweis über eine mindestens 
fünfjährige kontinuierliche Dolmetschpraxis 
erbringen).

Handlungsempfehlungen 
für Auftraggeber von 
Dolmetschleistungen

	–	 holt so viele Einsatzinformationen wie möglich ein.
	–	 stattet Auftraggeber mit Leitfäden zur 

Zusammenarbeit mit Dolmetschern aus.
Einsatzabwicklung 	–	 versorgt Dolmetscher mit Einsatzinformationen.

	–	 lehnt Dolmetschanfragen, die nicht bedient werden 
können, rechtzeitig ab.

Sicherstellung der 
Einhaltung berufsethischer 
und dolmetschspezifischer 
Anforderungen

	–	 stellt sicher, dass die Dolmetscher nur Einsätze 
übernehmen, die ihre Kompetenz nicht übersteigen.

	–	 versichert, dass die eingesetzten Dolmetscher 
jederzeit den Berufskodex befolgen.

Qualitätsmanagement 	–	 stellt sicher, dass alle eingesetzten Dolmetscher die 
formalen Kriterien zur erfolgreichen Absolvierung 
des Dolmetscheinsatzes erfüllen.

 

 



Digitalisierung der Vermittlungsstellen 103

	–	 Projekt(mittel)verwaltung,
	–	 Organisation von begleitetem Erfahrungsaustausch, Supervision oder 

Teamsitzungen,
	–	 Qualitätskontrolle.

In beiden Veröffentlichungen werden die Aufgaben jedoch nicht konkret 
beschrieben. Im Folgenden wird daher ein nach Themenbereichen gegliedertes 
Aufgabenprofil einer Vermittlungsstelle gezeichnet, das diese Darstellungen 
aufgreift, aber auch zusätzliche Aspekte behandelt und Details ausführt. Dabei 
differenzieren wir zwischen Aufgaben auf konzeptueller Ebene und Aufgaben 
auf operativer Ebene. Angestrebt ist eine Auftragsvermittlung mithilfe digi-
taler Informations- und Kommunikationstechnologien, worauf der folgende 
Abschnitt detailliert eingeht.

5.1 � Digitalisierung der Vermittlungsstellen
Bei der Konzeption von Vermittlungsstellen – gerade von solchen, die auf das 
Handling umfangreicher Auftragsvolumen ausgelegt sind – sollten vollstän-
dig digitalisierte Workflows angestrebt werden. Insbesondere für öffentlich 
geförderte Projekte, die in Kapitel 2 beschrieben sind, bedeutet das häufig eine 
digitale Transformation. Das Ziel dabei ist nicht, „fertige“ analoge Vermitt-
lungsvorgänge in digitale zu kopieren, sondern neue Lösungen für Geschäfts-
prozesse, Organisationsstrukturen und Arbeitsweisen zu entwickeln.

Je nach rechtlicher und finanzieller Konstruktion der Vermittlungsstelle 
kann eine Vermittlungssoftware unterschiedliche Funktionen erfüllen, um 
zwischen Sprachmittlern und Klienten zu vermitteln: Beispielsweise kann die 
Vermittlungsplattform dazu dienen, künftige Vertragsabschlüsse zwischen der 
jeweiligen nutzenden Einrichtung und dem Sprachmittler vorzubereiten (ohne 
selbst Vertragspartnerin zu sein). Es ist aber auch denkbar, dass die Software-
lösung als Absatzweg für den Direktvertrieb von Sprachmittlungsleistungen 
fungiert. Die rechtlichen Voraussetzungen sind vor der Umsetzung des Vor-
habens dringend zu prüfen. Beispielsweise ist sicherzustellen, dass etwaige ver-
gaberechtliche Anforderungen bei der automatisierten Einsatzabwicklung (vor 
allem bezüglich der Auswahl der zu beauftragenden Dolmetscher unter Beach-
tung unterschiedlich gewichteter Kriterien) eingehalten werden. Gleiches gilt 
für die Beachtung der Anforderungen, die sich aus dem Arbeitsrecht ableiten 
lassen (z. B. die Frage, ob die Dauer der geleisteten Dolmetscheinsätze auto-
matisch erfasst und als Grundlage für eine Rechnung dienen kann bzw. frei-
berufliche Dolmetscher an einer Anwesenheitskontrolle teilnehmen können). 
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Erforderlich ist also eine innovative Softwarelösung, die effektive wie bedarfs-
gerechte Vermittlung ermöglicht und dabei die Einhaltung der rechtlichen 
Vorgaben sicherstellt.

Vor allem im Sinne der Vereinfachung des Beauftragungsprozesses sollte der 
Zugang zur Softwarelösung möglichst niedrigschwellig gestaltet sein (brow-
serbasierte Softwarelösung) – und zwar sowohl durch Mitarbeitende öffentli-
cher Einrichtungen als auch durch Sprachmittler. Ein modularer Aufbau gibt 
der Vermittlungsstelle die Möglichkeit, die Funktionalitäten in der digitalen 
Umgebung an die aktualisierten Workflows anzupassen (z. B. unterschiedliche 
Steuerung spezifischer Einsatzarten nach Anpassung von Anspruchsgrundla-
gen oder anderen rechtlichen Voraussetzungen).

Grundlegende Prozessanforderungen an eine Softwarelösung zur Auto-
matisierung der Arbeitsabläufe rund um die automatisierte Vermittlung und 
Abrechnung von Sprachmittlungsleistungen sind die folgenden:

	•	 Stammdatenmanagement: Stammdaten sollten für die Auswahl und für 
die Beauftragung von Dolmetschern zentral erhoben und gepflegt werden. 
Idealerweise haben die Dolmetscher, die für den Einsatz in öffentlichen 
Einrichtungen verfügbar und geeignet sind, selbst die Möglichkeit, ihre 
persönlichen Daten und Angaben zu ihrer zeitlichen Verfügbarkeit zu aktu-
alisieren. Es sollte einen Admin-Bereich geben, in dem der Betreiber des 
Sprachmittlungsangebots bestimmte Dolmetscher bei Bedarf für künftige 
Einsätze sperren kann (z. B. wenn die Zusammenarbeit mit einem Dolmet-
scher eingestellt werden soll). Im Admin-Bereich ist auch die Kontrolle über 
die Zugangsberechtigung der verifizierten Nutzer zu regulieren.

	•	 Einsatzabwicklung (inkl. Terminbuchungssystem): Der gesamte Beauftra-
gungsprozess sollte digital ablaufen. Das bedeutet: Die Erfassung der Anfrage 
erfolgt digital (dabei werden alle für die Anfrage erforderlichen Angaben sei-
tens der anfragenden Institution eingepflegt). Die Software bietet den Auf-
trag geeigneten Dolmetschern an – der konkrete Beauftragungsprozess ist 
gemäß den inhaltlichen und rechtlichen Anforderungen zu modellieren. Es 
wäre beispielsweise zu prüfen, ob verfügbare und geeignete Dolmetscher 
der Reihe nach angefragt werden, bis eine Zusage registriert wird, oder ob 
zunächst alle Zusagen gesammelt werden, um innerhalb dieser Gruppe und 
nach vorgegebenen Kriterien den Zuschlag zu erteilen. Aus der Perspektive 
der Sprachmittler sollte es möglich sein, Aufträge anzunehmen, abzulehnen 
und alternative Terminvorschläge zu unterbreiten.

	•	 Rechnungsbearbeitung (inkl. elektronischer Signatur): Auftragneh-
mer sollten die Möglichkeit erhalten, automatisch eine Rechnung über 
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alle geleisteten Einsätze erstellen zu lassen, die alle Pflichtangaben gemäß 
§ 14a Abs. 5 UstG enthält. Die Rechnung sollte digital an die Vermittlungs-
stelle übermittelt werden können. Idealerweise erfolgen die Bearbeitung 
und die Freigabe der Eingangsrechnung ebenfalls digital inkl. elektroni-
scher Signatur, sodass die Rechnung über eine Schnittstelle in die verwen-
dete Banking-Software transferiert werden kann. Gerade die beschriebenen 
Funktionalitäten rund um die Rechnungserstellung seitens der (freiberuf-
lichen) Sprachmittler bedürfen einer arbeitsrechtlichen Bewertung.

	•	 Dokumentenmanagement: Zur Vermeidung eines Medienbruchs sollen 
alle einsatzbezogenen Dokumente (z. B. Einsatznachweise) in der digitalen 
Umgebung abgelegt werden können.

	•	 Reporting: Zu Controlling-Zwecken, für interne Auswertungen und Analy-
sen sowie für Berichterstattung nach außen (z. B. an Fördermittelgeber) wird 
eine Reporting-Funktion benötigt, die es erlaubt, tagesaktuelle Nutzungs-
daten aus dem System zu ziehen, die eine Auswertung im Hinblick auf die 
Anzahl, die Einsatzorte, die Sprachen und die Kosten der Dolmetscheinsätze 
erlauben. Die Exportfunktion sollte im Idealfall Diagramme und andere 
Schaubilder für die Ad-hoc-Auswertung bereithalten.

Diese Konzeption mag angesichts des geringen Organisationsgrads vieler loka-
ler Vermittlungsstellen übertrieben erscheinen. Tatsächlich gehen wir aber von 
einem Bedarf an Sprachmittlung aus, der 10 bis 15 Mal höher ist als das, was 
Vermittlungsstellen momentan in der Regel leisten. Um in Zukunft bedarfsge-
rechte Angebote machen zu können, erscheinen uns digitale Lösungen für Ver-
mittlungsstellen unabdingbar. Im Folgenden beschreiben wir die konzeptuellen 
und operativen Aufgaben einer Vermittlungsstelle, die unabhängig davon, ob 
die Prozesse digital oder analog ausgeführt werden, zu bewältigen sind.

5.2 � Konzeptuelle Aufgaben einer Vermittlungsstelle
Klärung und Monitoring der rechtlichen Voraussetzungen

Vor der Einführung eines Sprachmittlungsangebots sind rechtliche Grundlagen 
zu klären und ihre Einhaltung bei der Beauftragung von Sprachmittlern sicher-
zustellen. Die relevanten Rechtsbereiche werden in Kapitel 4 ausführlich darge-
stellt. Bei öffentlich geförderten wie kommerziellen Angeboten ist grundlegend 
zu klären, ob die Sprachmittlungsleistung sprachenübergreifend von freiberuf-
lichen Dolmetschern erbracht wird oder zumindest für die nachfragestarken 
Sprachen sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse denkbar 
sind. Davon hängt ab, welche weiteren Rechtsbereiche besonders relevant sind.
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Entwicklung eines Anforderungsprofils

Für die Etablierung von Standards ist die Entwicklung eines Anforderungspro-
fils für Dolmetscher unerlässlich. Im Zuge der Aufnahme in das Sprachmitt-
lungsangebot und der anschließenden Beauftragung sollte Klarheit darüber 
bestehen, dass Dolmetscher und Vermittlungsstelle grundsätzlich Ansichten 
zu Aufgaben und Grenzen der Sprachmittlung im sozialen Bereich teilen. Die 
konkrete Ausgestaltung des Anforderungsprofils ist zwar abhängig vom Ein-
satzbereich und dem etwaigen Auftrag, in dem das Sprachmittlungsangebot 
tätig ist, dennoch sollten essenzielle einsatzbereichsübergreifende Anforde-
rungen an Dolmetscher erarbeitet und vereinbart werden. Darunter fallen 
Grundlagen wie Neutralität und Professionalität, aber auch Vorgaben zum Dol-
metschprozess selbst (z. B. vollständige Verdolmetschung) und zum Umgang 
mit schriftlichen Dokumenten, die während eines Einsatzes in ein Gespräch 
eingebracht werden und spontan übersetzt werden sollen. In Kapitel 6 wird ein 
solches Anforderungsprofil skizziert.

Abb. 5:  Vollständige Verdolmetschung ist wichtig. Illustration: Heiner Schubert
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Differenzierte Beschreibung der Einsatzbereiche

Abhängig von der Zielsetzung, der Finanzierung und den Einsatzbereichen des 
Sprachmittlungsangebots ist es erforderlich, die Einsatzbereiche differenziert 
zu beschreiben. Auf dieser Grundlage werden Sprachmittlungsanfragen auf der 
operativen Ebene entweder angenommen oder abgelehnt. Es gilt beispielsweise 
zu klären, welche Personengruppen oder Einrichtungen antragsberechtigt sind 
und welche Gesprächsanlässe als finanzierungs- bzw. förderungsfähig gelten.

Im Fall eines öffentlich-rechtlichen Sprachmittlungsangebots in Hamburg 
werden zum Beispiel die Einsatzbereiche in einer Vereinbarung zwischen der 
Hamburger AöR „Fördern & Wohnen“, der Behörde für Arbeit, Soziales, Fami-
lie und Integration und der Behörde für Inneres und Sport konkret genannt 
(Vereinbarung vom September 2018):

	1)	 Sprachmittlung innerhalb der Einrichtungen der öffentlich-rechtlichen 
Unterbringung:

	 •	 Beratungsgespräche und anlassbezogene mündliche Kommunikation;
	 •	 Übermittlung von wichtigen Informationen zur Unterkunft (Hausord-

nung, Sicherheit, Brandschutz etc.);
	 •	 Informationen zu wichtigen Diensten (Polizei, Feuerwehr etc.);
	 •	 Informationen zur finanziellen Absicherung (Transferleistungen, Gebüh-

ren etc.);
	 •	 Informationen zu Normen und Werten im Rahmen des Zusammenle-

bens in der Unterkunft (Wahrung des sozialen Friedens);
	 •	 Informationen zur Betreuung von Kindern oder deren Beschulung;
	 •	 Informationen zum Sprachenerwerb, zur Ausbildung oder zur Arbeits-

aufnahme, aber auch zur Wohnungsversorgung;
	 •	 Informationen zum ehrenamtlichen Engagement;
	 •	 Konfliktberatung;
	 •	 Information zur Gesundheitsfürsorge;
	 •	 Informationen zur sozialen Infrastruktur;
	2)	 Sprachmittlung außerhalb der Einrichtungen der öffentlich-rechtlichen 

Unterbringung:
	 •	 Gesundheitsfürsorge (Gespräche in Arztpraxen und Krankenhäusern).

Solche Festlegungen bezüglich der Einsatzbereiche sind sowohl für den Mittel-
geber als auch für die Einrichtung, die Sprachmittlung anbietet und organisiert, 
insofern hilfreich, als eine Steuerung und Zurückweisung unberechtigter Anfra-
gen möglich wird. Auf der Grundlage solcher Vereinbarungen können ausdif-
ferenzierte Kriterienkataloge für den Einsatz von Sprachmittlern formuliert 
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werden, die die Beurteilung von Anfragen (im Hinblick darauf, ob sie in die 
Einsatzbereiche fallen oder nicht) erleichtern.

Akquise

In regelmäßigen Abständen ist es erforderlich, Sprachmittler für gefragte Spra-
chen zu akquirieren. Dies kann je nach Sprache auf unterschiedlichen Kanälen 
erfolgen:

	–	 Überblick über Bedarfssprachen verschaffen;
	–	 Informationsmaterialien über das Sprachmittlungsangebot erstellen;
	–	 Sprachgemeinschaften (z. B. Kulturvereine, Moscheen, Datenbanken quali-

fizierter bzw. beeidigter Dolmetscher) und Multiplikatoren gezielt anspre-
chen;

	–	 adäquate Kommunikationskanäle und Akquise-Methoden ermitteln.

Für die Schaffung eines systematischen Auswahlverfahrens ist es erforder-
lich, Voraussetzungen für die Aufnahme ins Sprachmittlungsangebot zu for-
mulieren. Diese sollten mindestens Sprachkenntnisse, Dolmetscherfahrung 
bzw. -ausbildung sowie ein reflektiertes Rollenverständnis beinhalten. Des 
Weiteren sollte eine Liste akzeptierter Nachweise für gefragte Kompetenzen 
und Erfahrungen erstellt werden. Voraussetzungen, wie sie von Berufsver-
bänden oder im Rahmen der Norm ISO 13611 formuliert werden, kommen 
hier an ihre Grenzen: Kenntnisse in relevanten Sprachen sind (wenn sie 
überhaupt schriftlich fixiert sind) oft nicht belegbar, Nachweise für Dol-
metscherfahrung bzw. -ausbildung sind mangels Standardisierung in ihrer 
Aussagekraft oft nicht einschätzbar. Folgende Teilaufgaben ergeben sich dar-
aus für die Vermittlungsstelle:

	–	 Entwicklung einer Liste von Mindestanforderungen und akzeptierten Nach-
weisen: Bei Sprachen, für die es Sprachstandserhebungen auf der Grundlage 
international vereinbarter Standards (wie z. B. des Gemeinsamen europäi-
schen Referenzrahmens für Sprachen) gibt, ist festzulegen, welches Mindest-
niveau im mündlichen (und ggf. schriftlichen) Bereich anzufordern ist. Viele 
Sprachen, die im sozialen Bereich eine Rolle spielen, können jedoch nicht 
durch Sprachzertifikate oder Zeugnisse nachgewiesen werden. Die Vermitt-
lungsstelle muss Instrumente zur Einschätzung der Sprachkenntnisse ent-
wickeln, die unabhängig von offiziellen Sprachzertifikaten funktionieren. 
Hier können beispielsweise nachgewiesene Auslandsaufenthalte, Schulbesu-
che oder der berufliche Kontakt mit der jeweiligen Sprache zugrunde gelegt 
werden.
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	–	 Auch ist es oft nicht möglich, langjährige (ehrenamtliche) Dolmetscher-
fahrung nachzuweisen. Die Vermittlungsstelle benötigt ein Verfahren zum 
Nachweis von Dolmetscherfahrungen, die nicht zertifiziert sind und z. B. im 
Rahmen von unentgeltlichen Dolmetscheinsätzen gesammelt wurden.

	–	 Die Vermittlungsstelle sollte sich mit Aus- und Fortbildungsprogrammen 
für Dolmetscher im sozialen Bereich auskennen und diese in ihrem Quali-
tätsanspruch einschätzen können. Bundesweit haben sich unterschiedliche 
Qualifizierungsmöglichkeiten (s. Kapitel 6) etabliert, die in Umfang und 
Anspruch teilweise gravierende Unterschiede aufweisen.

	–	 Für den Fall, dass Interessenten mit sehr seltenen Sprachen aufgenommen 
werden, sollte die Vermittlungsstelle alternative Instrumente parat haben, 
die anstelle der standardmäßig geforderten Nachweise eingesetzt werden 
können. Beispiele für solche Verfahren sind die (kostenpflichtige) telefo-
nische Überprüfung der Dolmetschsprache durch Sprachexperten wie bei 
INTERPRET oder das Überprüfungsverfahren, das bei bundesweitem Feh-
len einer Prüfungseinrichtung für seltene Sprachen an der Lehrkräfteakade-
mie Darmstadt durchgeführt wird.

Aus der Beratungspraxis # 6
Schein und Sein. Ein Dolmetscher für Albanisch möchte in einen Dolmet-
scherpool aufgenommen werden und kommt zum Aufnahmegespräch. Er 
habe die Schulbildung in Albanien abgeschlossen, könne aber aus verschie-
denen Gründen keine Nachweise für seine Muttersprache Albanisch vorle-
gen. Über seine Tätigkeit als Dolmetscher bringt er zahlreiche Referenzen 
mit – sie sind von städtischen Auftraggebern ausgestellt und belegen über 500 
Dolmetscheinsätze. Zur Überprüfung der herkunftssprachlichen Kenntnisse 
wird er gebeten, einfache albanische Sätze, die aus einschlägigen Einsatzbe-
reichen stammen, vorzulesen und spontan vom Blatt zu übersetzen. Er setzt 
an, unternimmt einige Versuche, bekommt Schweißausbrüche und bricht das 
Gespräch ab. Es stellt sich heraus, dass er nur Grundkenntnisse des Albani-
schen hat.

Ein Beispiel für ein Aufnahmeverfahren bietet das „Rahmenkonzept 2.0“ 
des Projekts „Sprach- und Kommunikationsmittlung“ der Caritas Osnabrück. 
Dort wird ein Anforderungsprofil beschrieben, das neben Sprachkompetenzen 
auch Anforderungen in Bezug auf das Rollenverständnis von Sprachmittlern 
und ihre „kommunikationsbezogenen Fertigkeiten“ formuliert.
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Bei der Aufnahme in den Pool werden die drei Bereiche Sprache, Rollen-
verständnis und Kommunikation abgeklärt. Während Rollenverständnis und 
Kommunikationsfertigkeiten anhand eines Fragenkatalogs und mithilfe von 
Fallbeispielen geprüft werden können, ist die Beurteilung der Sprachkompe-
tenzen insbesondere in den Herkunfts- oder Arbeitssprachen schwieriger. 
Zunächst werden Kompetenzen anhand von Zertifikaten oder, wenn dies nicht 
möglich ist, anhand von biografischen Informationen wie etwa Arbeits- und 
Ausbildungsnachweisen geprüft.

Letzteres ist insbesondere für Sprachen wie Arabisch oder Dari relevant, für 
die Bewerber in der Regel keine Nachweise vorlegen können. Wenn keinerlei 
formale Zertifikate oder Nachweise existieren, wird die Sprachbeherrschung 
im Deutschen im Gespräch anhand eines Punktesystems bewertet. Die Beherr-
schung der Herkunfts- oder Arbeitssprache wird durch Vorlage eines Texts 
in dieser Sprache geprüft, der von Bewerbern vorgelesen wird und zu dem sie 
Leseverstehensfragen beantworten müssen. Eine deutsche Version des Texts 
liegt der prüfenden Person vor, sodass beurteilt werden kann, ob der Text von 
dem jeweiligen Bewerber verstanden wurde. Wenn Sprachen kein Schriftsystem 
haben oder nur selten geschrieben werden, können auch kompetente Sprecher 
dieser Sprachen hinzugezogen werden, um die Kompetenzen zu beurteilen.

Ähnlich wie das Osnabrücker Projekt geht auch die Hamburger AöR „För-
dern & Wohnen“ bei der Überprüfung der herkunftssprachlichen Kenntnisse 
vor. Im dortigen Aufnahmeverfahren werden den Bewerbern jedoch nicht 
Texte, sondern einzelne Sätze in Herkunftssprachen vorgelegt, die jeweils aus 
alltäglichen, medizinischen oder sozialen Kontexten stammen.

Prozessorganisation und -optimierung

Da die Vermittlungsstelle äußerst heterogene Vorgänge und Akteure bündelt, 
ist es im Sinne einer nachhaltigen Verankerung erforderlich, dass sie ihre Pro-
zesse nach innen wie außen organisiert:

	–	 Die Arbeitsorganisation nach innen umfasst in erster Linie die eindeutige 
Festlegung von Verantwortlichkeiten im Team sowie die Entwicklung und 
Umsetzung von Workflows. Weitere Aufgaben ergeben sich möglicherweise 
durch die Finanzierungsart des Sprachmittlungsangebots. Unverzicht-
bar für die interne Arbeitsorganisation ist in jedem Fall die Entwicklung 
von Instrumenten zur (teil)automatisierten Dokumentation, Vermittlung, 
Abrechnung und Auswertung von Dolmetscheinsätzen.

	–	 Prozesse, die nach außen gerichtet sind, betreffen insbesondere die Dolmet-
scher und die anfragenden Auftraggeber.
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Den Dolmetschern gegenüber müssen die Beauftragungs- und Abrechnungs-
verfahren transparent dargestellt werden. Zum Zeitpunkt der Aufnahme in das 
Sprachmittlungsangebot sollten sie mit Leitfäden und Kontaktinformationen 
von Zuständigen ausgestattet werden.

Aus der Beratungspraxis # 7
Schwingungsarmut. Eine Psychotherapeutin beharrt auf der Vermittlung 
einer bestimmten Dolmetscherin mit der Begründung, die von der Vermitt-
lungsstelle beauftragte Person sei „schwingungsarm“. Die Vermittlungsstelle 
antwortet, Schwingungsarmut spiele bei Vermittlungsvorgängen keine Rolle, 
zeitliche Verfügbarkeit sowie arbeits- und sozialrechtliche Erwägungen hin-
gegen schon.

Auch Auftraggeber benötigen einen Überblick über standardisierte Bestell- 
und Abrechnungswege von Dolmetschleistungen. Sie sollten zudem ausgestat-
tet werden mit Informationen über das Qualifikationsprofil der eingesetzten 
Dolmetscher sowie zur Zusammenarbeit mit Dolmetschern.

Öffentlichkeitsarbeit

Vor allem öffentlich geförderte Sprachmittlungsangebote betreiben in der 
Regel keine systematische Öffentlichkeitsarbeit. Wie in Kapitel 2 gezeigt wer-
den konnte, sind Sprachmittlungsangebote potenziellen Nutzern jedoch nicht 
immer bekannt – was regelmäßig dazu führt, dass die Dienstleistung an den 
Bedarfsstellen nicht ankommt. Gezielte Öffentlichkeitsarbeit kann deutlich 
dabei helfen, ein Sprachmittlungsangebot im Regelbetrieb zu verankern. Die 
Umfrage zur Bekanntheit von Sprachmittlungsangeboten hat unmissverständ-
lich ergeben, dass eher fehlende Bekanntheit von der Nutzung der Angebote 
abhält – nicht etwa grundsätzliche Vorbehalte. Zur Öffentlichkeitsarbeit gehö-
ren auch folgende Maßnahmen:

	–	 Erstellung ggf. mehrsprachiger Informations- und Werbematerialien für 
potenzielle Nutzer sowie Zielgruppen (z. B. Klienten von Beratungsstellen, 
Patienten);

	–	 gezielte Bewerbung des Angebots in spezifischen Einsatzbereichen bzw. 
‑regionen;

	–	 Informationsveranstaltungen zur Nutzbarkeit des Angebots und den Ver-
mittlungsverfahren für spezifische Berufsgruppen oder Einrichtungen;
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	–	 Aufbauen und Pflegen von Kooperationen mit nutzenden Einrichtungen, 
Abschließen von Rahmenvereinbarungen.

Berichtswesen/Auswertung

Vor allem öffentlich geförderte Sprachmittlungsangebote werden üblicherweise 
vertraglich dazu verpflichtet, in regelmäßigen Abständen über den Projektver-
lauf zu berichten. Zunächst sind Kenngrößen zu identifizieren, die aussage-
kräftig in Bezug auf die erfolgreiche Umsetzung des geförderten Angebots sind. 
Hierzu gehören beispielsweise Angaben zur Vermittlungsquote und zu den Ver-
mittlungsvorgängen hinsichtlich einzelner Sprachen und Institutionen sowie 
der Überblick über die Kosten, ihre Zusammensetzung und Entwicklung.

Fortbildungen bzw. Hinweis auf Fortbildungsangebote

Wenn die Vermittlungsstelle Fortbildungsangebote für Dolmetscher bereithält, 
bedarf es eines Fortbildungskonzepts (s. hierzu Kapitel 6). Falls die Vermitt-
lungsstelle selbst kein Qualifizierungsangebot durchführt, sollte sie Informa-
tionen für Dolmetscher vorhalten, die sich für Weiterbildungsmöglichkeiten 
interessieren. Da verpflichtende Fortbildungen als Indiz für den Tatbestand der 
Scheinselbstständigkeit gewertet werden können, sollten Dolmetscher generell 
nicht verpflichtet werden, an Fortbildungen teilzunehmen (s. Kapitel 4).

Auch wenn Veranstaltungen zur Weiterbildung nicht angeboten werden, ist 
es ratsam, dass die Vermittlungsstelle eine Plattform für den Erfahrungsaus-
tausch und Empfehlungen für den Umgang mit belastenden Dolmetschsitua-
tionen anbietet.

Feedbackmanagement

Ein zentraler Aspekt der Qualitätssicherung ist die Entwicklung und Umset-
zung eines Feedbacksystems zur systematischen Dokumentation und 
Auswertung von Rückmeldungen zu Dolmetscheinsätzen sowie zu den Ver-
mittlungsvorgängen.

Vernetzung

Die Vernetzung mit anderen Akteuren ist essenziell für die nachhaltige Veran-
kerung des Sprachmittlungsangebots im Regelbetrieb. Sprachmittlungsange-
bote erhalten so die Gelegenheit für Austausch und gegenseitige Unterstützung 
im Fall von Engpässen bei der Bearbeitung von Sprachmittlungsanfragen.
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5.3 � Operative Aufgaben einer Vermittlungsstelle
Einsatzabwicklung

Eine wesentliche Aufgabe von Vermittlungsstellen ist die zuverlässige, stan-
dardisierte und zügige Bearbeitung von Sprachmittlungsanfragen. Sowohl 
Auftragnehmern als auch Auftraggebern gegenüber sollte die gesamte Ein-
satzabwicklung transparent gemacht werden. Eine besondere Herausforde-
rung für Sprachmittlung in öffentlichen Einrichtungen besteht darin, dass 
Dolmetschbedarfe häufig spontan festgestellt werden und ein großer Teil der 
Gespräche nicht planbar ist. So kommt der raschen Bearbeitung von Anfragen 
eine besondere Bedeutung zu. Mindestens ebenso bedeutend ist der unbüro-
kratische Zugang zur Vermittlungsstelle. Je einfacher die Bestellung ausgelöst 
und bearbeitet wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das jeweilige 
Sprachmittlungsangebot ins Regelsystem einer Einrichtung integriert wird. 
Vermittlungsstellen müssen also Verfahren entwickeln, die eine bedarfsge-
rechte Einsatzabwicklung gewährleisten.

Angesichts des erheblichen Bedarfs, der aus den Einsatzzahlen von Sprach-
mittlung in der Schweiz (Kapitel 2) und in der Inanspruchnahme von Tele-
fondolmetschdiensten (Kapitel 7) deutlich wird, sollten Vermittlungsstellen 
standortabhängig darauf ausgelegt sein, eine hohe Zahl an Einsätzen pro Tag zu 
bewältigen. Mit einer händischen Vermittlung per Telefon oder E-Mail lassen 
sich jedoch 50 bis 100 Vorgänge pro Arbeitstag, wie sie aktuell auf Landesebene 
in Thüringen im Rahmen des „Landesprogramm Dolmetschen“ bewältigt wer-
den, nur auf der Basis einer entsprechenden personellen Ausstattung umsetzen. 
Eine geeignete Alternative bieten automatisierte, digitale Buchungssysteme, 
wie sie beim Telefondolmetschen jetzt schon zum Einsatz kommen.

Für das Präsenzdolmetschen setzt das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge das Buchungssystem BABS („Bundesamt Bereitstellung Sprach-
mittlung“) ein, um Mitarbeitern den Zugang zu Dolmetschern zu erleichtern 
und Doppelbelegungen zu vermeiden. Inwieweit die Systeme der Anbieter für 
Telefondolmetschen oder das System BABS auch für andere Pools mit einem 
großen Einsatzvolumen eine Option sein können und inwieweit arbeitsrecht-
liche Aspekte bei der Verwendung einer Vermittlungssoftware zu berücksichti-
gen sind, können wir gegenwärtig nicht beurteilen.

Anlaufstelle für Fragen und Feedback

Die Vermittlungsstelle ist das „Gesicht“ des Sprachmittlungsangebots nach 
außen. Entsprechend sollte sie von Anbeginn als zentrale Anlaufstelle für alle 
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Beteiligten aufgebaut werden. Zum einen betrifft das den Umgang mit Fragen 
rund um die Einsatzabwicklung, zum anderen geht es auch um Rückmeldun-
gen zu Dolmetscheinsätzen sowie Vermittlungsverfahren. Das Ziel sollte sein, 
dass die Vermittlungsstelle zu allen Belangen rund um die Sprachmittlung 
ansprechbar ist und die Rolle einer Zentrale einnimmt, von der aus Sprach-
mittlung flächendeckend organisiert, verwaltet, geleitet und gesteuert wird.

Datenbankpflege

Die Vermittlungsstelle arbeitet mit unterschiedlichen Datenbanken, um alle 
rechtlichen und inhaltlichen Anforderungen zu erfüllen. Hierzu gehören 
Stammdaten der Auftragnehmer und Auftraggeber, die stets auf dem neuesten 
Stand gehalten werden müssen. Zum anderen sind Datenbanken zu Dolmetsch-
einsätzen sowie Abrechnungen anzulegen und zu pflegen, um ein Berichtswe-
sen zu ermöglichen.

Abrechnung

Unabhängig davon, ob die Abrechnung von Sprachmittlungseinsätzen von 
der Vermittlungsstelle durchgeführt oder ausgelagert wird, sollte die Vermitt-
lungsstelle zu jedem Zeitpunkt Sprachmittlern Auskunft über den Stand der 
Bearbeitung geben können.

Dokumentenverwaltung

Je nach Einsatzbereich kann es erforderlich sein, dass die Vermittlungsstelle auf-
grund gesetzlicher Bestimmungen verschiedene Dokumente von Dolmetschern 
anfordern und teilweise dokumentieren muss. Dies betrifft in vielen Fällen den 
Masernschutz (Dolmetscher fallen in die Kategorie der in Gemeinschaftsein-
richtungen und Gesundheitseinrichtungen „Tätigen“ nach § 33 Nr. 1–3 IfSG) 
und im Kinder- oder Jugendbereich das erweiterte Führungszeugnis nach § 30a 
Nr. 1–2 BZRG. Die Vermittlungsstelle muss sich entsprechende Nachweise vor-
legen lassen und die Vorlage datenschutzkonform dokumentieren.

5.4 � Zusammenfassung
Vermittlungsstellen haben die zentrale Aufgabe, die Dienstleistung „Sprach-
mittlung“ für Nutzer bereitzustellen und zwischen Angebot und Nachfrage bzw. 
Bedarf zu vermitteln. Bisherige Veröffentlichungen wie die ISO-Norm 13611 
beschreiben die Aufgaben und Verfahren nicht ausreichend präzise. Daher 
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wurden in diesem Abschnitt zentrale konzeptuelle und operative Aufgaben von 
Vermittlungsstellen zusammenfassend dargestellt.

Konzeptuelle Aufgaben umfassen u. a. Verfahren zur Akquise neuer Sprach-
mittler, die Feststellung undokumentierter Sprachkompetenzen, den Aufbau 
von Kooperationen und ggf. die Entwicklung von Fortbildungsangeboten. 
Operative Aufgaben schließen vor allem die Administration von Einsätzen 
inkl. Dokumentation und Abrechnung ein.

Für eine nachhaltige Verankerung von Sprachmittlung in den Regeldiens-
ten erscheint es notwendig, dass Vermittlungsstellen stärker als bisher qua-
litätsorientiert und bedarfsgerecht arbeiten und die mit dieser Arbeitsweise 
verbundenen konzeptuellen und operativen Aufgaben in der personellen 
Ausstattung bzw. in der Entwicklung voll- oder teildigitalisierter Vermitt-
lungsstellen abgebildet werden. Eine bedarfsgerechte Arbeitsweise bedeu-
tet insbesondere, dass das Angebot in der betreffenden Region bekannt und 
einfach zugänglich ist und die Einsatzzahlen dem geschätzten Bedarf in der 
Bevölkerung nahekommen.

 



 



6  Qualifizierung

In diesem Kapitel werden exemplarisch derzeit in Deutschland angebotene 
Qualifizierungsmöglichkeiten für Sprachmittler beschrieben. Zum einen 
geben wir einen Überblick über die verfügbaren Optionen. Zum anderen gehen 
wir auf wissenschaftliche Beiträge zu diesem Thema ein. Am Ende dieses Kapi-
tels stellen wir ein von uns entwickeltes und vielfach umgesetztes Konzept für 
Basisschulungen von Dolmetschern sowie Nutzern von Sprachmittlungsleis-
tungen vor. Für alle Ausführungen gilt, dass Angebote im Bereich Konferenz-
dolmetschen (Simultandolmetschen) nicht betrachtet werden. Es geht um Wege 
der Qualifikation für Dolmetscher bzw. Sprachmittler im öffentlichen Bereich.

Die allgemeine Beeidigung bzw. öffentliche Bestellung wird in diesem Kapi-
tel ebenfalls nicht näher betrachtet. Zwar müssen Dolmetscher für die Beei-
digung in der Regel den zuständigen Behörden des jeweiligen Bundeslandes 
(meist den Präsidenten eines Landgerichts oder Oberlandesgerichts) Nach-
weise für die fachliche und persönliche Eignung vorlegen, doch variieren die 
Anforderungen, die in den jeweiligen Ausführungsgesetzen zum GVG und in 
eigenen Dolmetschergesetzen definiert sind, deutlich zwischen den Bundeslän-
dern. Die Voraussetzungen für die allgemeine Beeidigung werden im Gerichts-
dolmetschergesetzes (GDolmG) bundesweit vereinheitlicht. Das Gesetz trat 
zum 01.01.2023 in Kraft. Die Dolmetscher- und Übersetzerdatenbank der Lan-
desjustizverwaltungen ist zu finden unter: https://www.jus​tiz-dolm​etsc​her.de.

Die in diesem Kapitel besprochenen existierenden Qualifizierungsmöglich-
keiten reichen von kurzen Workshops bis hin zu akademischen Ausbildungen 
und staatlichen Prüfungen. Sie unterscheiden sich erheblich bezüglich des 
Umfangs, der Inhalte, der Verbindlichkeit und der Lehrmethoden. Es lassen 
sich grob drei Typen gliedern:

	•	 Nicht akademische Formate: Diese machen den deutlich größeren Teil der 
Qualifizierungsmöglichkeiten aus und bestehen im Wesentlichen aus Fort-
bildungen und Workshops. Es gibt wenige Ausbildungen, die ebenfalls vor-
gestellt werden.

	•	 Akademische Formate: Das Studienangebot an Hochschulen ist deutlich 
auf Simultandolmetschen im Konferenzsetting bzw. das Übersetzen von 
Fachtexten fokussiert. Es gibt wenige Nischenangebote, die sich auf Sprach-
mittlung in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Soziales beziehen.

	•	 Staatliche Prüfung: Eine besondere Form der Qualifikation stellt die staat-
liche Prüfung für Dolmetscher dar – besonders interessant ist diese als 
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Alternative zu akademischen Formaten, da die staatliche Prüfung auch in 
den Sprachen abgelegt werden kann, die trotz ihrer gesellschaftlichen Bedeu-
tung nicht an Hochschulen repräsentiert sind.

Insbesondere im Bereich von Fortbildungen und Workshops ist ein breites Spek-
trum niedrigschwelliger Qualifizierungsmöglichkeiten verfügbar. Trotzdem 
wird in vielen kleineren Sprachmittlungsprojekten mit geringem Organisations-  
und Professionalisierungsgrad die Frage der Qualifizierung bzw. der für die 
Ausübung der Tätigkeit erforderlichen Qualifikationen kaum beachtet.

Qualifikationsmaßnahmen für Sprachmittler unterstellen in der Regel 
generell, dass Sprachkenntnisse allein nicht ausreichen, um als Sprachmitt-
ler tätig zu sein. Der Gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen 
(GER bzw. CEFR) formuliert in seiner aktuellen Fassung unter dem Stichwort 
„Mediation“ jedoch genau dies: Die Dolmetsch- und Übersetzungsfähigkeit 
ist ein Teil der Sprachkompetenz (Council of Europe 2020, vgl. Kapitel 1 und 
Unterkapitel 2.5). Individuen haben demnach ab dem B2-Niveau der Sprachbe-
herrschung in zwei Sprachen automatisch auch die Fähigkeit, fremde Aussagen 
in einer anderen Sprache wiederzugeben. Mediation wird dabei als eine umfas-
sende Vermittlungskompetenz angesehen, die nicht allein sprachliches Mitteln 
umfasst und sich auch nicht auf informelle Situationen beschränkt: „The con-
text can be social, pedagogic, cultural, linguistic or professional.“ (Council of 
Europe 2020: 90) In der deutschen Fassung der GER-Deskriptoren heißt es in 
Bezug auf das B2-Niveau:

Kann (zwischen Sprache A und Sprache B) vermitteln, detaillierte Informationen 
weitergeben, die Aufmerksamkeit beider Seiten auf Hintergrundinformationen und 
soziokulturelle Hinweise lenken und bei Bedarf klärende und Anschlussfragen stellen 
oder Feststellungen treffen.

Diese knappe Beschreibung entspricht im Kern dem, was Sprachmittler in ins-
titutionellen Gesprächssituationen tun. Der Europarat bezieht sich damit auf 
eine Erfahrung, die allen Menschen mit entsprechenden Sprachkenntnissen 
aus ihrem Alltag bekannt ist und in wissenschaftlichen Diskursen als „natural 
translation“ (Harris 1976: 96–114) bezeichnet wird: Zwei- oder Mehrsprachig-
keit schließt die Übersetzungsfähigkeit ein. Das bedeutet, dass Personen, denen 
ein B2-Niveau oder höher attestiert wird, aus Sicht des GER schon über wesent-
liche Fähigkeiten verfügen, die für die Tätigkeit als Sprachmittler erforderlich 
sind. Diese Fähigkeiten müssen daher nicht mehr im Zuge einer Qualifizierung 
erlernt, sondern lediglich durch entsprechende Übungen für soziale und medi-
zinische Kontexte verfügbar gemacht werden.
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Die Ausarbeitung des Konzepts einer Vermittlungskompetenz („Media-
tion“) als Teil der allgemeinen Sprachbeherrschung im GER bedeutet, dass 
Sprachkenntnisse grundsätzlich das wesentliche Qualifizierungsmerkmal von 
Sprachmittlern sind. Zusätzliche Kenntnisse und Fähigkeiten beziehen sich auf 
das Rollenverständnis sowie Hintergrundwissen zur Kommunikation und zu 
den Arbeitsweisen in verschiedenen institutionellen Bereichen.

Diese für die Sprachmittlung in öffentlichen Einrichtungen zusätzlich erfor-
derlichen Kompetenzen, die der GER nicht ausformuliert, können nach unserer 
Auffassung in unterschiedlichen Formaten vermittelt werden, wobei zwischen 
Aus- und Fortbildung unterschieden werden muss (vgl. Meyer/Steinke 2014, 
Meyer 2021):

	–	 Fortbildungen sind kürzer und eher workshopartig organisiert. Sie erfor-
dern eine Vorauswahl geeigneter Teilnehmer, die schon über ausreichende 
Sprachkenntnisse in beiden Sprachen und Vorerfahrungen im Bereich der 
Sprachmittlung verfügen sollten. Das Ziel der Qualifikation liegt damit auf 
dem Ausbau bereits vorhandener Kompetenzen und Dolmetscherfahrun-
gen.

	–	 Ausbildungen gehen hingegen davon aus, dass bei den Lernenden keine 
wesentlichen Kompetenzen vorhanden sind und vor der Ausübung der 
Tätigkeit erst in einem relativ zeitintensiven Verfahren erlernt werden müs-
sen.

Die Norm 13611 der International Organization for Standardization (ISO) 
„Dolmetschen – Richtlinien für das Dolmetschen im Gemeinwesen“ betont 
bezüglich der Qualifikation von Sprachmittlern vor allem die sprachlichen 
Kompetenzen, die Fähigkeit zu eigenständiger Recherche und Dokumentation 
sowie allgemeine soziale Kompetenzen. Beim Nachweis der Qualifikationen 
für Personen, die auf der Basis dieser Norm zertifiziert werden wollen, werden 
dann allerdings extrem hohe Anforderungen formuliert, z. B. ein Hochschul-
abschluss mit zweijähriger Praxis als Sprachmittler oder zumindest eine nach-
gewiesene kontinuierliche fünfjährige Tätigkeit als Sprachmittler.

Solche Nachweise sind in Deutschland kaum zu erbringen. Viele der in den 
öffentlichen Einrichtungen benötigten Sprachen werden an Universitäten nicht 
gelehrt, sodass der Nachweis einer akademischen Sprachausbildung nicht mög-
lich ist. Auch die kontinuierliche Tätigkeit als Sprachmittler werden potenzielle 
Kandidaten nicht nachweisen können, da diese Tätigkeit in den relevanten 
Sprachen wie Arabisch oder Farsi in der Regel nebenberuflich und nicht fort-
laufend ausgeübt wird. Arbeitsverträge oder Honorarabrechnungen gibt es oft 
gar nicht, und wenn sie vorliegen, dokumentieren sie nur in seltenen Fällen 
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eine fortlaufende Beschäftigung in diesem Bereich. In der ISO-Norm 13611 
für die Zertifizierung von Sprachmittlern im sozialen Bereich werden also 
Anforderungen formuliert, die zumindest von Bewerbern in Deutschland wei-
testgehend nicht erfüllt werden können und im Falle einer Anwendung das 
Dolmetschen für relevante Herkunftssprachen in öffentlichen Einrichtungen 
unmöglich machen würden.

Diese kurze Einführung deutet schon einige Probleme bei der Konzeption 
von Qualifizierungsmaßnahmen an. Oftmals ist unklar, welche Zugangsvor-
aussetzungen generell erforderlich sind und wie diese Voraussetzungen über-
prüft werden sollen. Gerade im Bereich der Sprachkompetenzen wird in vielen 
Fällen nur die Kompetenz im Deutschen und nicht die in der Herkunftssprache 
betrachtet. Die im GER formulierte Auffassung, dass Sprachkompetenzen ab 
dem B2-Niveau auch Sprachmittlungskompetenzen sind, wird von den meisten 
Veranstaltern und auch von den universitären Ausbildungsstätten in der Regel 
ignoriert. Dies ist umso auffälliger, als der GER ein wichtiges sprachpolitisches 
Werkzeug ist, auf das sich praktisch alle sprachbezogenen Ausbildungsinstitu-
tionen beziehen.

6.1 � Nicht akademische Qualifizierungsmöglichkeiten
6.1.1 � Fortbildungen und Workshops

Wie eingangs schon angesprochen, haben die in Deutschland angebotenen Fort-
bildungen und Workshops sehr unterschiedliche Formate. Der Umfang reicht 
von wenigen Stunden bis zu mehrtägigen Veranstaltungen. Auch die Verbind-
lichkeit variiert. Im Projekt „Dolmetschen im sozialen Raum“ (www.door-rlp.
info) aus Mainz wurden zwischen 2017 und 2022 beispielsweise in einer von 
uns entwickelten 24-stündigen Basisfortbildung sowohl zentrale Aufgaben von 
Sprachmittlern als auch kommunikative Herausforderungen in relevanten Ein-
satzbereichen thematisiert. Hinzu kamen eine Einführungsveranstaltung und 
Angebote zum kollegialen Coaching, Reflexionsworkshops und Austauschtref-
fen mit Experten aus Einrichtungen, in denen die Sprachmittler des Projekts 
tätig sind oder sein werden. Das Ziel bestand darin, dass alle Mitglieder des 
Sprachmittlerpools diese Fortbildungen besuchen.

Der Osnabrücker Sprachmittlerpool „Sprach- und Kommunikations-
mittlung“ (www.spuk.info) fordert als Aufnahmevoraussetzungen ein 
Sprachniveau B2 im Deutschen und muttersprachliche Kenntnisse einer 
Herkunftssprache sowie vorherige Dolmetscherfahrung, die in einem stan-
dardisierten Verfahren im Aufnahmegespräch abgeklärt werden. Die ca. 
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dreistündigen Fortbildungen zu verschiedenen Themen stehen allen Pool-  
Mitgliedern offen. Es wird erwartet, dass alle Mitglieder des Pools mindestens 
zweimal im Jahr an einer Fortbildung teilnehmen. Inhaltlich werden in diesen 
Fortbildungen vor allem Arbeitsweisen und Rollenauffassungen angesprochen. 
Hinzu kommen Themen wie die Spezifika verschiedener Einsatzbereiche oder 
die Selbstfürsorge, etwa im Hinblick auf besonders belastende Gesprächsin-
halte oder -konstellationen (vgl. Rahmenkonzept SpuK 2.0).

In anderen Projekten stehen Themen wie Abgrenzung und Rollendis-
tanz oder die konkreten Erwartungen an die oftmals ehrenamtlich tätigen 
Sprachmittler im Vordergrund. Ein Fortbildungsansatz wurde beispielsweise 
in einem Transferprojekt der DFG 2009–2012 in Zusammenarbeit mit einem 
Krankenhaus weiterentwickelt und erprobt (Meyer 2003, Meyer et al. 2010). 
Im Zentrum stand die Überlegung, die vorhandenen Dolmetscherfahrungen 
der Teilnehmer aufzugreifen, indem eine kritische Reflexion der eigenen Dol-
metschtätigkeit gefördert wurde. Inhaltlich orientiert sich dieser Ansatz an der 
Beobachtung von Meyer (2002), dass Sprachmittler generell mit drei Heraus-
forderungen konfrontiert sind:

	1.	 der Ermöglichung eines geordneten Gesprächsverlaufs inkl. Wechseln des 
Rederechts zwischen den primären Gesprächsbeteiligten trotz Sprachbar-
riere,

	2.	 dem Umgang mit den unterschiedlichen sprachlichen Ressourcen und 
Kompetenzen der Beteiligten (z. B. rudimentäre Deutschkenntnisse der 
Klienten, Fachsprache der Institutionsvertreter),

	3.	 den unausgesprochenen institutionellen Voraussetzungen von Gesprächen 
im medizinischen oder sozialen Kontext (z. B. rechtliche Vorgaben, Arbeits-
abläufe), die häufig zu besonderen Formulierungen oder einer besonderen 
Wortwahl führen.

Fortbildungen unterscheiden sich also hinsichtlich des zeitlichen und inhalt-
lichen Aufwands und des mit ihnen verbundenen Grads an Verbindlichkeit. Sie 
dienen generell dazu, die Aufgaben von Sprachmittlern und die an sie gestellten 
Anforderungen zu reflektieren sowie Kenntnisse über die Arbeitsweisen der 
nutzenden Einrichtungen und die dortige Kommunikation zu vermitteln. Vor-
aussetzung ist, dass wesentliche Kenntnisse und Kompetenzen bei den Teilneh-
menden schon vorhanden sind.
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6.1.2 � Lehrgänge

Verschiedene Bildungsträger bieten nicht akademische Lehrgänge und Zerti-
fikate außerhalb der Studiengänge von Hochschulen und Universitäten an. Wir 
stellen im Folgenden drei Ansätze vor: (1) das „ZwischenSprachen“-Projekt aus 
Hamburg, (2) das Zertifikat „Sprachmittler/-in“ der Industrie- und Handels-
kammern sowie (3) das Zertifikat „Sprach- und Integrationsmittler/-in“ der 
SprInt eG Wuppertal.

	1.	 ZwischenSprachen

In einem „Konsensus“-Verfahren hat ein Team des Universitätsklinikums 
Eppendorf in Hamburg in Kooperation mit verschiedenen Akteuren aus 
dem Feld „Qualitätsstandards und Mindestanforderungen für die Quali-
fizierung von Dolmetscher*innen für die soziale Arbeit in Deutschland“ 

Abb. 6:  Sprachmittler müssen auch Stopp sagen können. Illustration: Heiner Schubert
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definiert („ZwischenSprachen“, Breitsprecher/Mueller/Mösko 2020). Gemäß 
dieser Publikation sind obligatorische Inhalte eines Lehrgangs Einsatzab-
läufe, Dolmetschtechniken und Dolmetschtheorien sowie „bereichsspezifische 
Gesprächsarten und Gesprächssituationen“, Aspekte des Rollenverständnisses 
und Hintergrundwissen zu Institutionen, in denen Sprachmittlung praktiziert 
wird. Thematisiert werden sollen auch der Umgang mit kultureller Diversität 
sowie die sozialen und kommunikativen Kompetenzen der Teilnehmer. Die in 
dem Hamburger Verfahren erarbeiteten obligatorischen Inhalte einer Quali-
fizierungsmaßnahme weisen damit einige inhaltliche Parallelen zum IHK-  
Lehrgang „Sprachmittler/-in“ auf, der weiter unten vorgestellt wird.

Das Hamburger Verfahren präsentiert jedoch kein detailliertes Curricu-
lum und trifft daher auch keine Aussagen bezüglich des zeitlichen Umfangs 
einer Qualifizierung bzw. zur Intensität, mit der die genannten Ausbildungs-
bausteine behandelt werden sollen. Der Konsens über die notwendigen Qua-
lifikationen von Sprachmittlern und die Voraussetzungen für die Teilnahme 
an Qualifikationsmaßnahmen umfasst also vor allem mögliche Inhalte, nicht 
jedoch die Dauer oder Intensität einer Maßnahme. Auch die Zugangsvoraus-
setzungen zu einer Qualifikationsmaßnahme werden in dem „ZwischenSpra-
chen“-Konzept nur ungenau umrissen. Da ein formaler Nachweis für relevante 
Arbeitssprachen wie Farsi oder Arabisch von etwaigen Bewerbern meist gar 
nicht vorgelegt werden kann, heißt es, auf die Vorlage eines solchen Sprachzer-
tifikats könne verzichtet werden, „wenn die fraglichen Sprachkenntnisse bereits 
im Aufnahmegespräch zweifelsfrei festgestellt werden können“ (Breitsprecher/
Mueller/Mösko 2020: 17). Der Text lässt jedoch offen, auf welchem Weg die 
Sprachkenntnisse in diesen Fällen festgestellt werden können.

	2.	 IHK-Zertifikat „Sprachmittler/-in“

In verschiedenen Bundesländern wurde in den letzten 20 Jahren beispielsweise 
der Zertifikatslehrgang „Sprachmittler/-in“ von den Industrie- und Handels-
kammern angeboten. Der Lehrgang umfasst insgesamt 180 Unterrichtseinhei-
ten von je 45 Minuten, die in sieben Modulen organisiert sind. Er wird mit einer 
schriftlichen und mündlichen Prüfung abgeschlossen und ist als Ausbildung 
konzipiert, die potenziell zu einer beruflichen Qualifikation führen und einen 
Vollerwerb ermöglichen soll. In der Beschreibung auf der DIHK-Website heißt 
es zu diesem Angebot:

„In Anlehnung an erfolgreich praktizierte Modelle des ‚community interpreting‘ in 
klassischen Einwanderungsländern wie Kanada oder Australien soll es durch diesen 
Lehrgang Muttersprachlern ermöglicht werden, professionell Dolmetschleistungen 
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zu erbringen. Dabei ist der Blick insbesondere auf Sprachen gerichtet, für die es in 
Deutschland keine Dolmetschausbildung gibt.“

Während die Module 1 („Einführung in das Community Interpreting“), 
5 („Dolmetsch- und Übersetzungstechniken“) und 6 („Praxisübungen“) über-
wiegend die Dolmetsch- und Übersetzungspraxis fokussieren, geht es in den 
Modulen 2 („Institutionenwissen“), 3 („Erfahrungen von Migration, Integ-
ration und Diskriminierung“) und 4 („Persönliche Kompetenzen“) um Hin-
tergrunderfahrungen bzw. eine Auseinandersetzung mit den individuellen 
Voraussetzungen, die für die Sprachmittlungspraxis relevant sein können. Dies 
betrifft insbesondere die individuellen Erfahrungen und Biografien der Teil-
nehmer sowie die Fähigkeit zum öffentlichen Sprechen und Auftreten. Diese 
beiden unterschiedlich ausgerichteten Ausbildungsteile sind mit einem leicht 
differierenden Zeitaufwand verbunden (68 Lerneinheiten für Hintergrund und 
persönliche Kompetenzen vs. 80 Lerneinheiten für Sprachmittlung im engeren 
Sinne). Eine Besonderheit des Lehrgangs ist das Modul 7 („Begleitung in die 
berufliche Selbstständigkeit“), mit dem der Anspruch unterstrichen wird, für 
eine spätere Erwerbstätigkeit auszubilden. Es ist allerdings nicht bekannt, wie 
viele der von der IHK zertifizierten Absolventen seither auch tatsächlich dauer-
haft als Sprachmittler im Voll- oder zumindest im Nebenerwerb tätig (gewor-
den) sind.

Das rheinland-pfälzische Integrationsministerium hat 2021 das Curricu-
lum in einigen Abschnitten überarbeiten lassen und hierzu auf seiner Website 
einen „Leitfaden zur Umsetzung der Qualifizierung von Sprachmittlern mit 
IHK-Zertifikat“ veröffentlicht. Dabei wurde insbesondere die zeitliche Gewich-
tung einzelner Module verändert. Zugangsvoraussetzungen sind C1-Deutsch 
und „sehr gute Kenntnisse einer gefragten Fremdsprache“. Gemeint sind hier 
jedoch offenbar keine „Fremdsprachen“, also Sprachen, die in Deutschland von 
deutschsprachigen Personen in einem formellen Lernprozess erlernt wurden, 
sondern Sprachen, die in Deutschland oder im Ausland aufgrund der individu-
ellen Herkunft informell erworben wurden, z. B. als Familiensprachen.

	3.	 Zertifikat „Sprach- und Integrationsmittler/-in“

Eine andere Maßnahme ist die Qualifikation „Sprach- und Integrationsmittler/-
in (SprInt)“, die im Unterschied zum IHK-Lehrgang breiter angelegt ist und darauf 
abzielt, Teilnehmer für weitergehende Tätigkeiten im sozialen Bereich zu quali-
fizieren. Die Qualifikationsmaßnahme wurde von der SprInt-Genossenschaft  
in Wuppertal entwickelt und wird in mehreren Bundesländern angeboten. 
Die Finanzierung erfolgt durch Landesmittel oder die Agentur für Arbeit/
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Jobcenter. In ca. 18 Monaten (1500 Stunden) werden neben Sprachkenntnissen 
(des Deutschen) auch Kenntnisse und Kompetenzen in wesentlichen Bereichen 
der sozialen Arbeit und im Gesundheitswesen vermittelt (www.sprin​teg.de). 
Der Bereich „Theorie und Praxis des Dolmetschens“ ist einer von acht Bau-
steinen und macht nur einen kleineren Teil der Gesamtausbildung aus. Andere 
Themen sind etwa die „pädagogische Grundbildung“, „Reflektionskompetenz“, 
„Sozial- und Kommunikationskompetenz“, „Migration und Partizipation“ 
sowie Einheiten, in denen es um das deutsche Sozial-, Bildungs- und Gesund-
heitssystem geht. Sprachmittlung selbst ist nicht das alleinige Ausbildungsziel. 
Die SprInt eG behauptet, das von ihr herausgegebene Zertifikat sei die „höchste 
erreichbare Qualifikation […] im Bereich kultursensibles Dolmetschen und 
Integrationsassistenz“.

Die Teilnahme an der Maßnahme erfordert also laut SprInt eG eine „Siche-
rung der Finanzierung über Kostenträger“, Deutschkenntnisse auf dem Niveau 
B2 und einen „Migrationshintergrund mit entsprechenden Sprachkompeten-
zen“. Den Stellenausschreibungen der Genossenschaft zufolge beinhaltet die 
„Sprachmittlungsleistung SprInt“ nicht nur das Dolmetschen, sondern auch 
die „Erläuterung der Mitteilungsinhalte und Vermittlung von Hintergrund-
informationen in beide Richtungen“ sowie die „Unterstützung der Fachkräfte 
der Sozialen Arbeit und Übernahme von Teilaufgaben unter ihrer Anleitung“. 
Die Qualifikation vermischt also Sprachmittlung und andere, sozialarbeiteri-
sche Tätigkeiten.

Wie Lietz (2017: 99) in einer Arbeit über sog. Integrationslotsen bemerkt, 
befanden sich zwei bis fünf Jahre nach Abschluss der Ausbildung nur etwa 
10 % der SprInt-Absolventen in einem regulären Beschäftigungsverhältnis, das 
in einer Beziehung zu dieser Ausbildung bzw. zur Integrationsbegleitung steht. 
Im Ergebnis scheinen Ausbildungsansätze wie SprInt oder das IHK-Zertifikat 
für die Absolventen also nicht ohne Weiteres zu einer anschließenden Arbeits-
aufnahme im Bereich Sprachmittlung zu führen. Dies ist angesichts des pre-
kären Status von Sprachdienstleistungen in öffentlichen Einrichtungen nicht 
überraschend. Es besteht dadurch jedoch ein Missverhältnis zwischen dem 
hohen Ressourceneinsatz, dem Anspruch einer berufsqualifizierenden Aus-
bildung und den tatsächlich daraus resultierenden Arbeitsmöglichkeiten der 
Absolventen.

 

http://www.sprinteg.de
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Aus der Beratungspraxis # 8
200 Stunden Nichts. Für eine Sprachmittlerausbildung gibt der Träger an, 
dass insgesamt mehrere Hundert Stunden Unterricht stattfinden. Teilnehmer 
berichten, dass intern jedoch ca. 200 Stunden als „Selbstlernphasen“ bezeich-
net werden. „Und was macht ihr in diesen Phasen?“ – „Nichts.“

6.1.3 � Staatliche Prüfung

Anders als die Ausbildungen gilt die Prüfung zum „staatl. geprüften Überset-
zer“ und „staatl. geprüften Dolmetscher“ als zentraler Schritt zur gerichtlichen 
Beeidigung bzw. zur öffentlichen Bestellung oder allgemeinen Ermächtigung 
und bietet sich insbesondere für Personen an, die keine Möglichkeit haben, 
eine akademische Ausbildung zu durchlaufen (z. B. weil die jeweilige Sprache 
nicht im Rahmen eines Studiums angeboten wird). Während Dolmetschen und 
Übersetzen generell unter die Gewerbefreiheit fallen und von jedermann aus-
geübt werden können, gilt für gerichtliche Verfahren, dass die entsprechenden 
Personen zunächst von Justizbehörden bzw. Landes- oder Oberlandesgerichten 
zugelassen werden sollen. Hiervon kann jedoch im Einzelfall abgewichen wer-
den, etwa durch eine Ad-hoc-Beeidigung nach § 189 Abs. 1 GVG durch einen 
Richter in einem laufenden Gerichtsverfahren (vgl. Kapitel 4).

Die staatliche Prüfung als Voraussetzung für eine generelle Zulassung für 
den juristischen Bereich wird auf Landesebene organisiert. Die Kultusminis-
terkonferenz hat 2020 eine Rahmenvereinbarung beschlossen, mit der eine 
einheitliche Handhabung dieser Prüfungen für Übersetzer und Dolmetscher 
durch die Bundesländer erreicht werden soll. Manche Länder haben eigene 
Prüfungsstellen, die bei verschiedenen Landesministerien angesiedelt sind, 
etwa dem Justiz- oder Kultusministerium. Andere beeidigen und ermächtigen 
Sprachmittler anhand von Kriterien, die aus der Rahmenvereinbarung hervor-
gehen. Eine mögliche Anerkennung der Prüfung in anderen Bundesländern ist 
vorab zu klären.

Die Rahmenvereinbarung formuliert spezifische Kriterien für die Beherr-
schung des Deutschen (C2-Niveau), jedoch keine für eine Herkunftssprache. In 
Bezug auf Herkunftssprachen wird der Nachweis stattdessen indirekt entweder 
durch mehrjährige Berufserfahrung oder durch eine einschlägige Ausbildung 
erbracht. Auf Konstellationen, in denen eine Person mit unklaren oder nicht 
belegbaren herkunftssprachlichen Kompetenzen und Bildungsnachweisen die 
Prüfung ablegen möchte, geht die Rahmenvereinbarung nicht ein.
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Damit dieser Weg potenziellen Bewerbern mit Kenntnissen einer seltenen 
Sprache bzw. eines seltenen Dialekts nicht vollständig verschlossen bleibt, hat 
die Lehrkräfteakademie Hessen ein Überprüfungsverfahren für diese Kons-
tellationen eingeführt. Dieses kann für alle Sprachen, für die keine staatliche 
Prüfung in Deutschland abgelegt werden kann, angefragt werden. Das Ver-
fahren zielt darauf ab, die fachliche und sprachliche Eignung festzustellen. 
Die Bescheinigung des Überprüfungsverfahrens ist nicht gleichwertig mit der 
staatlichen Prüfung und verliert ihre Gültigkeit, sobald ein Prüfungsamt in 
Deutschland eine staatliche Prüfung für diese Sprache eingerichtet hat. Das 
Überprüfungsverfahren besteht aus einem schriftlichen und mündlichen Teil. 
Die Prüfung wird jedoch in deutscher Sprache durchgeführt. In der Herkunfts-
sprache wird nur dann geprüft, wenn dafür ein geeigneter Prüfer gefunden 
werden kann. Das Überprüfungsverfahren stellt also de facto nicht in jedem 
Fall die herkunftssprachliche Eignung fest.

Zu bedenken ist auch, dass der GER auf den gesteuerten bzw. schulischen 
Erwerb europäischer Fremdsprachen abhebt und nicht für die Zertifizierung 
von Kompetenzen in außereuropäischen Sprachen mit anderen Schriftsyste-
men gedacht ist. Auch für die Bewertung des familiären Spracherwerbs in einer 
Diaspora-Situation ist der GER nicht geeignet.

Regional gibt es private und/oder staatlich anerkannte Bildungseinrichtun-
gen und Sprachschulen, die speziell auf die staatlichen Prüfungen vorbereiten, 
wie beispielsweise die Dolmetscherschule Köln oder die Dolmetscherschule 
Würzburg. Die Prüfung selbst wird in der Regel von den jeweiligen staatlichen 
Stellen angeboten, wobei das Sprachenangebot, die Konditionen und die Prü-
fungshäufigkeit extrem variieren können. Die Prüfung wird in unregelmäßi-
gen Abständen auch für sog. seltene Sprachen wie Arabisch oder Chinesisch 
durchgeführt. Manche Sprachen, die in öffentlichen Einrichtungen besonders 
benötigt werden, wie etwa Farsi oder Somali, werden jedoch nicht in jedem 
Bundesland geprüft. Die staatliche Prüfung als formaler Qualifikationsnach-
weis für Sprachmittlung in öffentlichen Einrichtungen ist daher nicht immer 
für alle Sprachen möglich.

6.2 � Akademische Qualifizierungsmöglichkeiten
Generell bieten in verschiedenen Bundesländern Universitäten, Hochschulen 
und Bildungsträger Ausbildungen für Übersetzer und Dolmetscher an. Diese 
akademisch geprägten Ausbildungen sind unterschiedlich ausgerichtet, haben 
aber in der Regel nicht das Dolmetschen in öffentlichen Einrichtungen, im  
Bildungs- oder Sozialbereich im Blick.
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Eine Ausnahme bildet der Studienschwerpunkt „Fachdolmetschen (Com-
munity Interpreting)“, der im Rahmen des Masterstudiengangs „Translation“ 
am Fachbereich 06 der Johannes Gutenberg-Universität Mainz in Germers-
heim belegt werden kann. Der Studienschwerpunkt umfasst zwei Module à 
zwölf ECTS (insgesamt ca. 600 Std.) im Wahlpflichtbereich, die jedoch nicht 
in allen Sprachkombinationen belegbar sind. Zudem werden im Rahmen des 
Studiums überwiegend europäische Nationalsprachen angeboten, für die im 
Bereich Sprachmittlung nur begrenzte Anwendungsmöglichkeiten bestehen. 
Eine weitere Einschränkung ergibt sich daraus, dass in dem Studienschwer-
punkt Veranstaltungen aus dem Vorlesungsbetrieb versammelt werden, die 
zwar einen inhaltlichen Bezug zum Thema Sprachmittlung in öffentlichen Ein-
richtungen aufweisen, aber nicht gezielt auf eine Tätigkeit in diesem Bereich 
vorbereiten, sondern beispielsweise auch wissenschaftliche Methoden fokussie-
ren. Es handelt sich somit nicht um eine eigenständige Ausbildung, sondern 
um einen optionalen Themenschwerpunkt innerhalb des genannten Master-
studiengangs „Translation“, der insgesamt für verschiedene Tätigkeiten im 
Bereich der Sprachdienstleistungen qualifiziert (vgl. Landtag von Rheinland-  
Pfalz 2015). Der Germersheimer Studienschwerpunkt „Fachdolmetschen 
(Community Interpreting)“ bietet also bei Erscheinen dieses Buchs (2023) 
keine eigenständige Ausbildungsmöglichkeit für Sprachmittlung in öffentli-
chen Einrichtungen.

Im Rahmen einer Neugestaltung des Master-Programms soll der Stu-
dienschwerpunkt durch zusätzliche obligatorische Lehrveranstaltungen auf-
gewertet werden. Allerdings ist der Nutzen einer solchen weitergehenden 
Spezialisierung im Rahmen eines universitären Master-Programms fraglich. 
Generell sind Absolventen von Studiengängen für das Übersetzen und Dolmet-
schen ohne Weiteres für Sprachmittlung in öffentlichen Einrichtungen quali-
fiziert, wenn sie über die erforderlichen herkunftssprachlichen Kompetenzen 
verfügen. Sie zeigen ein hohes Maß an Sprachreflexion, kennen das Feld der 
Sprachdienstleistungen und haben in der Regel auch eine reflektierte Auffas-
sung der Dolmetscherrolle, auch wenn sie ihre Sprachausbildung für gängige 
Fremdsprachen wie Englisch oder Französisch erhalten haben. Eine zusätzliche 
Fokussierung im Studium dürfte daher für eine spätere Tätigkeit als Sprach-
mittler in öffentlichen Einrichtungen keinen zusätzlichen Mehrwert bringen. 
Für die Aufnahme in einen bestehenden Dolmetscherpool oder ein kommerzi-
elles Dolmetschbüro ist ein Universitätsabschluss mehr als ausreichend, wenn 
entsprechende Sprachkenntnisse vorliegen.
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6.3 � Zusammenfassung
In Deutschland existieren unterschiedliche Aus- und Fortbildungen zum 
Thema Sprachmittlung in öffentlichen Einrichtungen. Akademische Ausbil-
dungen sind generell weniger auf bestimmte Einsatzbereiche fokussiert und 
bilden die Vielfalt der für öffentliche Einrichtungen relevanten Herkunfts-
sprachen nicht ab. Bei entsprechenden Sprachkenntnissen, etwa aufgrund der 
familiären Herkunft oder einer besonderen Biografie, können Absolventen die-
ser Ausbildungsgänge jedoch als sehr gut qualifiziert gelten, da sie neben einer 
Sprachausbildung auch eine Vorstellung von den Aufgaben eines Dolmetschers 
oder einer Übersetzerin erworben haben.

Nicht akademische Ausbildungen wie „Sprach- und Integrationsmittler/-
innen“ oder „Sprachmittler/-in (IHK)“ sind mehr oder weniger auf einen Aus-
bau der Kompetenzen ausgerichtet, die für das Dolmetschen und Übersetzen in 
öffentlichen Einrichtungen einschlägig sind. Sie erfordern jedoch einen hohen 
Mitteleinsatz der öffentlichen Hand und führen aller Wahrscheinlichkeit nach 
eher selten zu einer Erwerbstätigkeit im Bereich Sprachmittlung, obwohl dies 
in beiden Fällen ausdrücklich als Ziel formuliert wird. Mit der Teilnahme an 
dem fokussierten und weniger aufwendigen IHK-Lehrgang „Sprachmittler/-in“ 
können immerhin Kompetenzen zertifiziert werden, über die die Teilnehmer 
aufgrund von Praxiserfahrungen teilweise schon verfügen. Die in der Kon-
zeption des Lehrgangs beschriebenen hohen Ansprüche an Sprachkenntnisse, 
Bildungshintergrund und Erfahrung im Dolmetschen und Übersetzen der 
Teilnehmer bedeuten, dass diese in der Regel ohnehin schon zu Beginn des 
Lehrgangs wesentliche Voraussetzungen erfüllen, um als Sprachmittler tätig zu 
werden. Der formale Nachweis dieser Kompetenzen in Form eines Zertifikats 
ist speziell für erfahrene Sprachmittler attraktiv, da er ansonsten nur über (sel-
ten vorhandene) Arbeitszeugnisse oder Honorarabrechnungen möglich wäre.

Fortbildungen sind im Unterschied zu Ausbildungen stärker daran ausge-
richtet, die spezifischen Anforderungen an Sprachmittler zu erfassen und in 
konkrete Angebote zu übersetzen. Dabei ist ein wesentlicher Aspekt, dass an 
vorhandene Dolmetscherfahrungen der Teilnehmer angeknüpft wird. Die Ver-
besserung der Sprachmittlungskompetenzen kann bei ausreichenden Sprach-
kenntnissen und einem höheren Bildungsabschluss durch Workshops zu 
relevanten Themen, wie etwa den Aufgaben und Anforderungen an Sprach-
mittler, den Besonderheiten spezifischer Einsatzbereiche, der Terminologie-
arbeit oder den Besonderheiten des Video- und Telefondolmetschens, erreicht 
werden. Ein Beispiel für eine solche Basisschulung beschreiben wir im folgen-
den Unterkapitel 6.4 „Basisschulung für Sprachmittlung“.
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Die existierenden Ausbildungen für Sprachmittlung in öffentlichen Einrich-
tungen sind aus unserer Sicht hingegen nicht zielführend, da der hohe Aufwand 
in keinem günstigen Verhältnis zum Ertrag, also der Verbesserung der sprach-
mittlerischen Kompetenz und daraus resultierenden Einsatzmöglichkeiten steht. 
Dies gilt insbesondere für das Konzept der „Sprach- und Integrationsmittlung“, 
das eher allgemein zur Aufnahme einer Hilfstätigkeit im sozialen Bereich quali-
fiziert und, anders als alle anderen Qualifikationsmaßnahmen, Sprachmittlung 
mit kulturalisierenden Praktiken verbindet, bei denen Sprachmittler das soziale 
Handeln anderer Akteure kulturell deuten und erklären sollen.

Der Blick auf die Deskriptoren zum Kompetenzbereich Mediation des GER 
zeigt, dass es bei der Qualifizierung von Sprachmittlern für öffentliche Ein-
richtungen vor allem darum gehen sollte, Personen mit ausreichenden Sprach-
kenntnissen, hohen Bildungsabschlüssen und einer klaren Rollenauffassung in 
Sprachmittlungsprojekte zu integrieren. Sprachkenntnisse ab Niveau B2 soll-
ten Mindestvoraussetzung für die Aufnahme in Sprachmittlungsprojekte sein. 
Die systematische Überprüfung der Sprachkenntnisse in beiden Sprachen wäre 
ein bedeutender Schritt zur Qualitätssicherung. Hierzu geben wir in Kapitel 5 
„Aufgaben von Vermittlungsstellen“ praktische Hinweise.

6.4 � Basisschulung für Sprachmittlung
Im Folgenden beschreiben wir eine ca. dreitägige Basisschulung für Sprach-
mittler, die wir in den letzten Jahren vielfach in verschiedenen Kooperationen 
durchgeführt haben. Der Workshop hat zum Ziel, die Teilnehmer zu einer 
Reflexion ihrer Dolmetscherfahrungen anzuregen und ein klares Aufgaben-
profil zu erarbeiten. Teilnehmer sollen für relevante Aspekte der Sprachmitt-
lertätigkeit sensibilisiert werden und einsatzrelevantes Wissen erlangen. Im 
Mittelpunkt des Workshops stehen die spezifischen Situationen, die Erkennt-
nisse aus authentischen Gesprächsdaten und die gesellschaftlichen Zusam-
menhänge, in denen Sprachmittler in öffentlichen Einrichtungen tätig werden.

Das Schulungskonzept basiert grob auf drei Säulen, die vergleichbar gewich-
tet sind. In einem einführenden Themenblock werden berufspraktische 
Aspekte angesprochen und auf eine Reflexion der Sprachmittlungstätigkeit 
abgezielt. Im Mittelpunkt stehen die Fragen, was gute Sprachmittlung ist und 
welche Aufgaben und Grenzen damit einhergehen. Daran knüpft die Beschäf-
tigung mit spezifischen Einsatzbereichen an. Besonderheiten der Experten-
Laien-Kommunikation und ihre Auswirkung auf das gedolmetschte Gespräch 
werden anhand authentischer Gesprächsdaten erarbeitet, die entweder direkt 
in Form von Transkripten oder indirekt in Form von darauf aufbauenden 
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Transferübungen einfließen. In diesen Übungen werden spezifische Anforde-
rungen eines Einsatzbereichs (z. B. Fachsprache) jeweils mit einer allgemeinen 
Aufgabe des Dolmetschens in öffentlichen Einrichtungen (z. B. Umgang mit 
schriftlichen Dokumenten) kombiniert. Einen Kernbereich bilden die Dol-
metschübungen, die unter Teilnahme von Fachpersonen (externen Referenten) 
durchgeführt werden.

Die Angaben in der Übersicht (Tab. 5) geben die Ziele der Einheiten, ihre unge-
fähre zeitliche Gewichtung sowie Inhalte und Methoden in allgemeiner Form an. 
Die Tabelle beschreibt jedoch keine Abfolge. Diese kann vielmehr an die zeitli-
chen Vorgaben einer konkreten Fortbildung angepasst werden. Insbesondere die 
Methoden und Arbeitsmittel müssen vor einer konkreten Durchführung weiter 
ausgearbeitet oder recherchiert werden. Stellenweise werden exemplarisch Übun-
gen und Hinweise zur praktischen Umsetzung geteilt (vor allem bei den einsatz-
bereichsübergreifenden und bereichsspezifischen Dolmetschübungen).

Mit der Darstellung wollen wir Trainern und Projektverantwortlichen ein 
Beispiel für eine erprobte Schulungsreihe geben. Die Durchführung erfordert 
jedoch eine eigenständige Detailplanung und ist für Personen ohne Kenntnisse 
der Tätigkeit und des Felds eher nicht möglich.

Tab. 5:  Übersicht über die Basisschulung

Basisschulung (netto 21 Std.)
Themenbereiche 
interkulturelle 
Kommunikation, 
grundlegende Aspekte 
von Sprachmittlung, 
Anforderungsprofil, 
Arbeitsweisen (7 Std.)

Themenbereiche Experten-
Laien-Kommunikation, 
Anforderungen spezifischer 
Einsatzbereiche (6 Std.)

Dolmetschübungen (8 Std.)

	A.	 Einführung (2 Std.)
	B.	 Anforderungsprofil 

(2 Std.)
	C.	 Fallbesprechungen zum 

Anforderungsprofil 
(1 Std.)

	D.	 Einsatzabwicklung 
(1 Std.)

	E.	 Sitzordnung (1 Std.)

	A.	 Einführung, 
Alltagsgespräche vs. 
Expertengespräche 
(2 Std.)

	B.	 Gespräche in 
medizinischen 
Einrichtungen (2 Std.)

	C.	 Gespräche in der Schule 
(1 Std.)

	D.	 Gespräche im Jobcenter 
(1 Std.)

	A.	 Einsatzbereichsübergreifende 
Dolmetschübungen (2 Std.)

	B.	 Einsatzbereichsspezifische 
Dolmetschübungen (6 Std.)
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6.4.1 � Themenbereich I

Interkulturelle Kommunikation, grundlegende Aspekte von 
Sprachmittlung, Anforderungsprofil, Arbeitsweisen

A. � Einführung (2 Std.)
Ziele: Teilnehmer kennen grundlegende Aspekte mehrsprachiger Kommuni-
kation sowie interkultureller Kommunikation und analysieren das Berufsfeld 
Dolmetschen und Übersetzen.

Inhalte:

	–	 Mehrsprachigkeit und interkulturelle Kommunikation: Wie zeigen sich kul-
turelle Unterschiede im Gespräch? Welche Aspekte haben individuelle und 
gesellschaftliche Mehrsprachigkeit?

	–	 Problematik der Kulturalisierung und Stereotypisierung sozialer Konflikte 
oder individueller Eigenschaften.

	–	 Berufskunde (Dolmetscharten, Qualifizierungswege), Besonderheiten von 
Sprachmittlung in öffentlichen Einrichtungen (rechtliche Aspekte, Bezah-
lung, Haftung).

Hinweise/Methoden: Impulsreferat/Folienvortrag, Gruppenarbeit

B. � Anforderungsprofil (2 Std.)
Ziele: Teilnehmer erarbeiten ein Anforderungsprofil für das Dolmetschen in 
öffentlichen Einrichtungen: Was sind die Aufgaben und Grenzen von Sprach-
mittlung in öffentlichen Einrichtungen?

Aus der Beratungspraxis # 9
Ausländer raus. In einer Fortbildung erzählt eine Sprachmittlerin, dass die 
Sachbearbeiter im Jobcenter dankbar wären, wenn sie verstehen könnten, was 
sie dolmetscht. „Ich sage nicht das, was der Berater sagt. Ich sage den Leu-
ten: ‚Verschwindet, die Deutschen wollen euch nicht! Geht nach Hause!‘.“ Sie 
war stolz darauf.

Inhalte: Die Anforderungen Neutralität, Professionalität, vollständige Verdol-
metschung sowie die Relevanz institutioneller Hintergründe werden von der 
Gruppe erarbeitet und mit konkreten Beispielen verknüpft:

	–	 Konkretionen von „Neutralität“, z. B. Gesprächspartner gleichwertig 
betrachten, keine Partei ergreifen (nicht Fürsprecher für eine Seite sein), 
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keine beratende Funktion einnehmen, auf eigene Kommentare und Wertun-
gen verzichten;

	–	 Konkretionen von „Professionalität“, z. B. sich zu Beginn des Dolmetsch-
einsatzes vorstellen, Aufgaben deutlich benennen, Aufträge ggf. ablehnen, 
Schweigepflicht einhalten;

	–	 Konkretionen von „Vollständiger Verdolmetschung“, z. B. keine neuen 
Inhalte ins Gespräch einbringen, Gespräch koordinieren, jederzeit für 
Transparenz sorgen, adressatengerechte Formulierungen verwenden, ggf. 
Rückfragen stellen.

Hinweise/Methoden: Die Teilnehmer werden in drei Gruppen eingeteilt, 
die jeweils praktische Beispiele für eines der Schlagwörter wie „Neutralität“ 
usw. sammeln sollen. Die Konkretionen werden an der Tafel gesammelt und 
gemeinsam geprüft und diskutiert. Anschließend wird gemeinsam anhand 
eines empirischen Falls das Schlagwort der „Institutionalität“ illustriert.

C. � Fallbesprechungen zum Anforderungsprofil (1 Std.)
Ziele: Teilnehmer wenden das Anforderungsprofil auf konkrete Fälle an.

Inhalte: Fallbesprechung, in der die Kernbegriffe des Anforderungsprofils auf 
konkrete Dolmetschsituationen (Szenarien) übertragen werden.

Hinweise/Methoden: Gruppenarbeit und Unterrichtsgespräch: Anhand 
konstruierter, quasi authentischer Szenarien werden die Teilnehmer vor die 
Frage gestellt, ob sie diesen Sprachmittler in ihren Pool aufnehmen würden. 
Jedes Szenario sollte mindestens eine besondere Herausforderung an den Dol-
metscher enthalten, die aus der Analyse authentischer Gesprächsdaten bekannt 
ist und im Szenario-Text nicht zu plakativ umgesetzt wird.
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Beispiel für ein Szenario, anhand dessen das Anforderungsprofil  
vertiefend diskutiert werden kann:

Die Klassenlehrerin (L) informiert Herrn Akbaş über die Leistungen seiner 
Tochter Ayşegül. Sie besucht die vierte Klasse, der Übergang zur weiterfüh-
renden Schule steht bevor. Die Lehrerin empfiehlt den Besuch einer „Stadt-
teilschule“ (entspricht weitgehend einer Gesamtschule). Die Schule hat eine 
professionelle Dolmetscherin (D) für das Gespräch bestellt.

(In Hamburg erhalten Eltern ein Anmeldeformular, auf dem sie drei 
Schulwünsche angeben können. Laut der Hamburgischen Behörde für 
Schule und Berufsbildung bekommen etwa 95 Prozent aller Schüler ihre 
Erstwunschschule zugewiesen.)

Lehrerin: „Wie gesagt, unsere Empfehlung für Ayşegül ist die Stadtteilschule. 
Aber, aber das letzte Wort liegt bei Ihnen, Herr Akbaş. Sie sind der Vater und 
entscheiden, welche Schulform die richtige für Ihre Tochter ist.“
Dolmetscherin: „İşte öğretmenin tavsiyesi Stadtteilschule. Ama karari siz ken-
diniz verecekseniz, Adem bey. Kızınız için hangi okul uygun, buna baba olarak 
siz karar vermelisiniz.“ (Also, die Empfehlung der Lehrerin ist die Stadtteil-
schule. Aber die Entscheidung werden Sie selbst treffen, Herr Akbaş. Welche 
Schule die passende für Ihre Tochter ist, das müssen Sie als Vater entscheiden.)
Lehrerin: „Die Eltern können im Anmeldeformular drei Schulwünsche ange-
ben. Es kann allerdings nicht garantiert werden, dass man einen Platz in der 
ersten Wunschschule bekommt.“
Dolmetscherin: „İşte diyor ki, anne baba kayıt formuna tercih ettiği üç okulu 
yazmalıymış. Ama ilk sıraya yazdıkları okulda yer olacağına dair garanti 
veremiyormuş okullar. Ama yani coğunlukla ilk tercihe yerleştirilir.“ (Also, sie 
sagt, dass die Eltern drei Schulen ins Anmeldeformular eintragen müssen, die 
sie bevorzugen. Aber die Schulen können wohl keine Garantie dafür geben, 
dass es in der Schule, die die Nummer 1 der Eltern ist, Platz gibt. Aber meis-
tens klappt der Erstwunsch.)

D. � Einsatzabwicklung (1 Std.)
Ziele: Teilnehmer analysieren unter Anleitung die Abwicklung eines typischen 
Dolmetscheinsatzes in Zusammenarbeit mit der jeweiligen Vermittlungsstelle 
und verstehen die Abläufe im Hintergrund.

Inhalte: Einsatzabwicklung von der Annahme der Anfrage bis zur Nachberei-
tung des Einsatzes:
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	1.	 eine Institution fragt Sprachmittlung bei der Vermittlungsstelle an;
	2.	 die Vermittlungsstelle identifiziert potenzielle Auftragnehmer;
	3.	 die Vermittlungsstelle fragt bei potenziellen Auftragnehmern an;
	4.	 verfügbare Sprachmittler melden Interesse für die Durchführung des Dol-

metscheinsatzes an;
	5.	 die Vermittlungsstelle wählt einen Auftragnehmer nach vorgegebenen Kri-

terien aus, bestätigt den Einsatz und versorgt diesen mit weiteren Einsatz-
details;

	6.	 die Vermittlungsstelle bestätigt den Dolmetscheinsatz bei der anfragenden 
Institution;

	7.	 der Dolmetscheinsatz findet statt;
	8.	 der Sprachmittler stellt den Dolmetscheinsatz in Rechnung bzw. reicht die 

Einsatzbestätigung ein;
	9.	 der Sprachmittler erhält die Vergütung (und bereitet den Einsatz ggf. nach).

Hinweise/Methoden: Unterrichtsgespräch mit Ergebnissicherung an der Tafel, 
Teilnahme eines Vertreters der Vermittlungsstelle ist wünschenswert.

E. � Sitzordnung (1 Std.)
Ziele: Teilnehmer analysieren die Vor- und Nachteile spezifischer Sitzordnun-
gen und verstehen die Notwendigkeit, die Arbeitsbedingungen mitzugestalten, 
sofern dies möglich ist.

Inhalte: Vergleich verschiedener Sitzordnungen im Hinblick auf die Ein-
haltung des Anforderungsprofils, BM = Behördenmitarbeiter, KL = Klient, 
DOL = Dolmetscher.

Hinweise/Methoden: Abgebildete Szenen in Gruppen nachstellen bzw. über 
Darstellungen diskutieren.
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Abb. 7:  Vorlagen für die Übung zur Sitzordnung
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6.4.2 � Themenbereich II

Experten-Laien-Kommunikation, Anforderungen spezifischer 
Einsatzbereiche

A. � Einführung, Alltagsgespräche vs. Expertengespräche (2 Std.)
Ziele: Teilnehmer analysieren die Unterschiede zwischen der Experten-Laien-
Kommunikation und Alltagsgesprächen.

Inhalte: Gegenüberstellung von Alltagskommunikation und institutionellem 
Gespräch anhand der folgenden Kriterien:

	–	 Beteiligte;
	–	 Rahmenbedingungen/Situation;
	–	 Zweck des Gesprächs;
	–	 Ablauf/Aufbau;
	–	 sprachliche Besonderheiten.

Hinweise/Methoden: Spontanes Alltagsgespräch in Gruppen durchführen 
und mit YouTube-Video eines institutionellen Gesprächs (z. B. Aufklärungs-
gespräch im Krankenhaus) vergleichen.

B. � Gespräche in medizinischen Einrichtungen (2 Std.)
Ziele: Teilnehmer verstehen und beurteilen spezifische kommunikative Her-
ausforderungen des Einsatzbereiches „Medizin“.

Inhalte: Spezifika von Gesprächen in medizinischen Einrichtungen:

	–	 Allgemeines zur medizinischen Kommunikation;
	–	 Gesprächstypen: Anamnese, Aufklärung, Befundmitteilung;
	–	 Schwerpunkt für Transkriptionsarbeit: Eigenschaften von Fachsprache und 

der Umgang mit ihr, ärztliche Fragen, semifachliche Ausdrücke.

Hinweise/Methoden: Impulsvortrag zu allgemeinen Aspekten der Arzt-Patienten-
Kommunikation und zu besonderen Herausforderungen des Dolmetschens im 
medizinischen Setting. Schwerpunkt: Einsatz authentischer Gesprächsdaten 
aus dem medizinischen Bereich (Transkriptionen), Gruppenarbeit.

C. � Gespräche in der Schule (1 Std.)
Ziele: Teilnehmer analysieren spezifische Herausforderungen des Einsatzbe-
reichs „Schule“.

Inhalte: Spezifika von Gesprächen in der Schule:

 

 

 

 

 

 



Qualifizierung138

	–	 Allgemeines zum Schulsystem in Deutschland bzw. im jeweiligen Bundes-
land;

	–	 Gesprächstypen: Gespräche über Laufbahnentscheidungen/den Übergang 
in weiterführende Schulen, schulische Leistungen (Noten), Fördermaßnah-
men, soziale Auffälligkeiten;

	–	 Schwerpunkt der Vom-Blatt-Übersetzung: Techniken des Querlesens, Tech-
niken der Stegreifübersetzung, Umgang mit Wortlücken, Einsatz von Hilfs-
mitteln (z. B. Apps), Umgang mit Konzepten, die sich nicht eins zu eins in 
die Zielsprache übertragen lassen (z. B. landesspezifische Schulformen).

Hinweise/Methoden: Impulsvortrag zu allgemeinen Aspekten der Elternge-
spräche (inkl. Schulsystem) und zu besonderen Herausforderungen für Dol-
metscher. Schwerpunkt: Einsatz von schriftlichem Informationsmaterial im 
Gespräch (z. B. Schulformempfehlung) zur Vom-Blatt-Übersetzungsübung.

D. � Gespräche im Jobcenter (1 Std.)
Ziele: Teilnehmer analysieren spezifische Herausforderungen des Einsatzbe-
reichs „Jobcenter“.

Inhalte: Spezifika von Gesprächen im Jobcenter:

	–	 Allgemeines zur rechtlichen Grundlage und zur Arbeitsweise des Jobcen-
ters;

	–	 häufige Themen in Gesprächen mit nicht deutschsprachigen Kunden;
	–	 Regelungen zur Inanspruchnahme von Dolmetsch- und Übersetzungs-

diensten;
	–	 Gesprächstyp: Sanktionsgespräch;
	–	 Schwerpunkt für die Arbeit mit Formularen: Umgang mit spontan einge-

setzten Formularen im Dolmetscheinsatz: Hilfestellung beim Ausfüllen vs. 
direktes Ausfüllen des Formulars, Übertragung von Konzepten, die kultur-
spezifisch geprägt sein können (Verständnis von Ehe im deutschen Rechts-
system ≠ Verständnis von Ehe im traditionellen Sinn).

Hinweise/Methoden: Impulsvortrag zu allgemeinen Aspekten des Jobcenters 
(inkl. Sanktionsgespräch), Schwerpunkt: Einsatz eines Formulars (z. B. Antrag 
auf Grundsicherung) im Gespräch, Gruppenarbeit (Gruppen idealerweise auf-
geteilt nach Sprachen).
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6.4.3 � Dolmetschübungen

Die Übungen sollten als Tagesworkshop (insgesamt ca. 8 Std.) geplant werden 
und erfordern intensive Vorbereitung.

Ziele: Teilnehmer wenden das Anforderungsprofil auf allgemeine und spe-
zifische Herausforderungen des Dolmetschens in öffentlichen Einrichtungen 
an, beurteilen Dolmetschsituationen und entwickeln alternative Handlungs-
weisen.

Inhalte:

	–	 einsatzbereichsübergreifende Simulationen zu allgemeinen Phänomenen 
des Dolmetschens in öffentlichen Einrichtungen: Gesprächskoordination, 
Klienten mit rudimentären Deutschkenntnissen, Vereinnahmungsversuche, 
Zwiegespräche;

	–	 einsatzbereichsspezifische Simulationen unter Einbeziehung von Fachleu-
ten zu den Einsatzbereichen: Medizin, Kita, Schule, öffentliche Verwaltung, 
Sozialberatung und mögliche Beratung in Kita und Schule.
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Einsatzbereichsübergreifend:
Die Dozenten bilden vorab Dreier-Gruppen: Der erste Teilnehmer agiert als 
Experte, der zweite als Laie, der dritte als Dolmetscher (damit alle Teilneh-
mer mindestens einmal die Rolle des Dolmetschers einnehmen können, ist es 
ggf. erforderlich, zusätzlich Sprachpaten hinzuziehen, die die Sprachen, die 
nur von einzelnen Teilnehmern gesprochen werden, sprechen). Der Experte 
spricht in der Simulation kein Deutsch, sondern nur die Sprache X. Der Laie, 
der Deutsch und die Sprache Y spricht, möchte ein Gespräch mit dem Exper-
ten führen. Da der Experte aber weder Deutsch noch die Sprache Y spricht, 
zieht er einen Dolmetscher hinzu, der zwischen der deutschen Sprache 
und der Sprache X des Experten dolmetscht. Das Thema des Gesprächs ist 
Expertenwissen über kulturelle Praktiken oder gesellschaftliche Besonder-
heiten aus der Sprachgemeinschaft des Experten (z. B. Bräuche an Festtagen, 
Rituale bei Tisch, Bildungswesen). Der Experte und/oder der Laie erhalten 
Regieanweisungen, die den Dolmetscher veranlassen sollen, geeignete Dol-
metschstrategien anzuwenden, um die Umsetzung des Anforderungsprofils 
zu gewährleisten (z. B. überlange Gesprächsbeiträge des Experten, Beiträge 
des Laien auf Deutsch oder in einem Sprachengemisch, wertende Äußerun-
gen eines der Gesprächspartner, Zwiegespräche mit dem Dolmetscher).
Im Anschluss kommen alle Gruppen zusammen und diskutieren im Ple-
num über die Situationen, die Umgangsstrategien der Dolmetscher sowie die 
Potenziale und Nachteile dieser Strategien.
Beteiligte:
	 –	 Experte (Sprache X) (Regie-Anweisung);
	 –	 Laie (Deutsch + Sprache Y) (Regie-Anweisung);
	 –	 Sprachmittler (Sprache X + Deutsch).
Es muss ein Plan erstellt werden, aus dem für die Beteiligten in jedem Durch-
gang die Dauer inkl. Auswertung und der evtl. Bedarf an Sprachpaten her-
vorgehen. Alle Teilnehmenden sollten einmal in der Rolle des Sprachmittlers 
agieren.
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Einsatzbereichsspezifisch:
Nacheinander werden drei längere Simulationen unter Beteiligung jeweils 
einer echten Fachperson durchgeführt (drei Vertreter von Institutionen/mög-
lichen Einsatzorten). Für die Simulationen sollten die drei Sprachen gewählt 
werden, die am häufigsten in der Lernergruppe vertreten sind.
Die Fachpersonen (Sozialpädagogen, Sachbearbeiter, Ärzte usw.) führen ein 
typisches Gespräch aus ihrem Arbeitsbereich mit einem ihnen bisher unbe-
kannten Klienten (Erstgespräch). Jeweils ein Teilnehmer agiert als Dolmet-
scher, ein Teilnehmer übernimmt die Rolle des Klienten. Lediglich der Klient 
erhält vorab allgemeine, zu ihm passende Informationen zur Person und sozi-
alen Lage (z. B.: Alleinerziehende Mutter hat Probleme mit ihrem Sohn und 
sucht daher eine Erziehungsberatung auf). Auf ein Skript wird ausdrücklich 
verzichtet, das Gespräch soll unter realitätsnahen Bedingungen stattfinden. 
Die restlichen Teilnehmer erhalten Aufgaben zur Beobachtung/Analyse des 
Gesprächsverhaltens der einzelnen Teilnehmer, während die sprachkundigen 
Teilnehmer sich auf die sprachlichen Phänomene bzw. Formulierungen in der 
jeweiligen Herkunftssprache konzentrieren sollten. Die Beobachtungsaufga-
ben sollten sich auf konkrete Aspekte des Gesprächs oder die Gesprächsbetei-
ligung einzelner Teilnehmer beziehen.
Vorbereitung: Der Dozent wählt vorab in Absprache Szenarien aus, formu-
liert Beobachtungsaufgaben für sprachkundige sowie nicht sprachkundige 
Teilnehmende und Regieanweisungen/Rollen-Infos für die jeweiligen Klien-
ten und organisiert zusammen mit der Lehrgangsleitung die Hinzuziehung 
der Fachleute.
Ablauf: Jede Simulation besteht aus einer kurzen Einführung in den Ein-
satzbereich durch die Fachleute, der Simulation selbst und einer längeren  
Diskussions- und Reflexionsrunde, in der die Beobachtungen ausgetauscht 
und analysiert werden.

6.5 � Schulung für Fachkräfte
Im Folgenden beschreiben wir eine Schulung für Fachkräfte, die in ihrem 
beruflichen Alltag des Öfteren mit Sprachmittlern arbeiten müssen. Solche 
Schulungen wurden bei uns in den letzten Jahren in verschiedenen Kontex-
ten nachgefragt, weil offenbar auch bei Fachkräften Unklarheiten bezüg-
lich der Anforderungen und Arbeitsweisen von Sprachmittlern bestehen. In 
dieser Schulung geht es darum, Sprachmittlung aus Sicht der Fachkräfte zu 
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thematisieren und ihnen zu zeigen, wie sie zum Gelingen eines gedolmetschten 
Gesprächs beitragen können. In den Dolmetschsimulationen sollen die Teilneh-
mer den Umgang mit typischen Herausforderungen üben, die in gedolmetsch-
ten Gesprächen aus Sicht der Fachkräfte auftreten können. Dazu gehören etwa 
Zwiegespräche zwischen Klienten und Sprachmittlern oder kulturalisierende 
Bemerkungen und Deutungen der Sprachmittler. Für die Simulationen müs-
sen vorab erfahrene Dolmetscher gewonnen werden, die in der Lage sind, diese 
Problemquellen absichtlich zu erzeugen. Zusätzlich müssen sprachlich dazu 
passende Klienten gefunden werden, entweder aus dem Teilnehmerkreis oder 
extern auf Honorarbasis. Die Gruppe der Fachkräfte hat in diesen Schulun-
gen die Aufgabe, diese Probleme zu erkennen und mögliche Umgangsweisen 
zu formulieren. Die inhaltliche Korrektheit von Aussagen bzw. die sprachliche 
Qualität der Verdolmetschung sollte hingegen nicht Gegenstand der Gruppen-
diskussion sein. Mit den Stolpersteinen im Gespräch soll die Aufmerksamkeit 
der Teilnehmenden auf die Notwendigkeit gelenkt werden, das Gespräch zu 
gestalten und von den Sprachmittlern eine dem Anforderungsprofil (s. o.) ent-
sprechende Arbeitsweise einzufordern. Für diesen Workshop müssen ca. fünf 
Stunden eingeplant werden.
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A. � Grundlagen (1 Std.)

Ziele: Teilnehmer befassen sich mit dem Berufsfeld Dolmetschen und Über-
setzen und tauschen Erfahrungen aus.

Inhalte:

	–	 Begriffsklärung;
	–	 Qualifizierungswege;
	–	 fachliche Argumente für die Notwendigkeit einer Professionalisierung.

Hinweise/Methoden: Impulsreferat/Folienvortrag, Unterrichtsgespräch.

Abb. 8:  Zwiegespräche irritieren. Illustration: Heiner Schubert
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B. � Aufgabenprofil (2 Std.)

Ziele: Teilnehmer vergleichen die Möglichkeiten zum Einsatz von Sprach-
mittlung in ihren Arbeitsbereichen und erarbeiten ein Aufgabenprofil.

Inhalte: Aufgaben einer Fachkraft vor, während und nach einem gedolmetsch-
ten Gespräch werden erarbeitet.

Hinweise/Methoden: Unterrichtsgespräch, Gruppenarbeit, Ergebnissiche-
rung.

C. � Übungen (2 Std.)

Es handelt sich um Rollenspiele ohne Skript, vorab müssen Teilnehmer gefun-
den werden, die bereit sind, als Fachkräfte ein typisches Erstgespräch aus ihrem 
Arbeitsbereich zu führen. Dolmetscher und Klient müssen vorab in Bezug auf 
ihr Gesprächsverhalten Regieanweisungen bekommen.

Beispiel 1

Thema: Umgang mit Zwiegesprächen
Die Simulation besteht aus einem Erstgespräch, in dem eine Dolmetscherin 
und die Klientin fortlaufend kurze Zwiegespräche führen, die nicht gedol-
metscht werden. Es entstehen also zwei Gespräche, ein gedolmetschtes und 
eines, an dem die Fachkraft keinen Anteil hat. Beispiel: Die Dolmetscherin 
und die Klientin tauschen sich in der anderen Sprache über gemeinsame 
Erfahrungen mit der jeweiligen Einrichtung aus.

Beispiel 2

Thema: Kulturalisierung
In einem Erstgespräch, zum Beispiel bei Aufnahme eines Kinds in einer Kita, 
versteht sich ein Dolmetscher als „Kulturexperte“ oder „interkultureller Bera-
ter“. Im Laufe des Gesprächs (nicht gleich zu Beginn) führt er Fragen und Ein-
wände der Mutter auf Kulturunterschiede zurück und thematisiert diese offen 
gegenüber der Fachkraft (z. B. „In Marokko ist es üblich, dass …“, „Meine 
bisherigen Erfahrungen sprechen dafür, dass …“). Beispiel: Die Mutter stellt 
detaillierte Fragen zum Speiseplan, der Dolmetscher führt die Fragen auf die 
(vermutete) muslimische Herkunft zurück. Tatsächlich möchte die Mutter 
jedoch wissen, ob die angebotenen Nahrungsmittel der veganen Ernährungs-
weise der Familie entsprechen.

 

 

 



7  Distanzdolmetschen

Distanzdolmetschen (Telefon- und Videodolmetschen) gewinnt nicht erst 
seit der Corona-Pandemie immer mehr an Bedeutung. Die Vorteile liegen auf 
der Hand: Der Dolmetscheinsatz kann ortsunabhängig und recht spontan 
durchgeführt werden, An- und Abfahrt sind irrelevant. Dennoch wird das 
Dolmetschen per Telefon/Video häufig als ein minderwertiger Ersatz für das 
Dolmetschen vor Ort betrachtet. Vor diesem Hintergrund stellen wir im Fol-
genden das Distanzdolmetschen im Kontrast zum Präsenzdolmetschen dar, 
das in öffentlichen Einrichtungen oft präferiert wird. In unserer Darstellung 
berücksichtigen wir sowohl wissenschaftliche Perspektiven als auch die prakti-
schen Erfahrungen einiger Sprachmittlungsanbieter.

Unter Distanzdolmetschen wird eine Form der gedolmetschten Kommuni-
kation verstanden, bei der die primären Gesprächsparteien und die dolmet-
schende Person räumlich getrennt sind und daher technische Hilfsmittel wie 
Computer, Tablets oder Handys verwenden müssen. Das Distanzdolmetschen 
umfasst sowohl die ausschließlich auditive als auch die audiovisuelle Ver-
dolmetschung. Abbildung 9 zeigt eine solche Szene: Zwei Klienten sitzen mit 
einem Berater in einem Büro, der Dolmetscher sitzt an einem anderen Ort. 
Am Ort der Beratung wird mit dem Telefonlautsprecher die Dolmetschleistung 
zugänglich.

Als in den letzten Jahren verstärkt Geflüchtete nach Deutschland kamen, 
wurden Distanzdolmetschen oder auch die Nutzung von Übersetzungsapps 
besonders relevant. Die Zahl der Gespräche, die gedolmetscht werden müssen, 
übersteigt an bestimmten Orten und zu bestimmten Zeiten die Möglichkeiten 

Abb. 9:  Telefondolmetschen mit Lautsprecher (aus: Farag/Meyer eingereicht)
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des Präsenzdolmetschens. Und in manchen Regionen sind generell keine 
Sprachmittler für bestimmte Sprachen verfügbar, sodass nur die Option des 
Distanzdolmetschens bleibt. Im Folgenden fassen wir einige wissenschaftliche 
Untersuchungen zum Distanzdolmetschen zusammen und präsentieren prakti-
sche Erfahrungen mit verschiedenen kommerziellen und nicht-kommerziellen  
Lösungen.

7.1 � Distanzdolmetschen aus wissenschaftlicher Sicht
Das Telefondolmetschen als die älteste Art des Distanzdolmetschens rückte in 
den 1980er- und 1990er-Jahren in den Fokus der Wissenschaft. Gegenstand 
der Betrachtung war zunächst das Telefondolmetschen in den Einsatzbereichen 
Gericht, Polizei und Medizin. Jüngere Arbeiten stammen aus translations- und 
sprachwissenschaftlichen Disziplinen:

	–	 Im Zentrum translationswissenschaftlicher Forschung stehen der Vergleich 
zum Konferenzdolmetschen (Lee 2007, Korak 2010) und Möglichkeiten zur 
Kompensation von Nachteilen (Kelly 2007). Diese Arbeiten sind eher nor-
mativ orientiert und formulieren Erwartungen an Telefondolmetscher, die 
ihren Ursprung im Konferenzdolmetschen haben (z. B. die Nachahmung 
der Stimmmodulation).

	–	 Sprachwissenschaftliche Arbeiten fokussieren vor allem Phänomene des 
Sprecherwechsels (Amato 2017; Braun 2017; Braun/Davitti 2017; Wadensjö 
1999). Dabei werden authentische oder auch simulierte Gesprächsdaten  
analysiert.

	–	 Gesprächsanalytisch ausgerichtete Arbeiten identifizieren die Gesprächs-
organisation und die Bearbeitung von Verständnisschwierigkeiten als 
besondere Herausforderungen des Telefondolmetschens (Farag/Meyer 2021, 
Farag/Meyer [eingereicht]).

Die technikbezogenen Aspekte des Videodolmetschens im Kontext suprana-
tionaler Organisationen wie der EU und der UN standen in den 1970er-Jahren 
im Mittelpunkt der Forschung (Mouzourakis 1996: 21–38). Auch wenn gegen 
Ende der 1990er-Jahre die Dolmetschqualität und die technikbedingten Impli-
kationen des Videodolmetschens in den Blick genommen wurden, fokussierten 
Untersuchungen weiterhin das Simultandolmetschen auf Konferenzen (Moser-
Mercer 2003, Roziner/Shlesinger 2010).

Neuere Studien zum Videodolmetschen im Gesundheitswesen stammen 
aus Österreich (Pöchhacker 2014, Kletečka-Pulker/Parrag 2015, Havelka 
2018) und zeigen, dass das Videodolmetschen sowohl von Patienten als auch 
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vom Gesundheitspersonal gut angenommen wird und dennoch spezifische 
Phänomene aufweist, die die Beteiligten vor Herausforderungen stellen, so 
Kletečka-Pulker/Parrag 2015 und Havelka 2018:

	–	 Gespräche im Gesundheitswesen können von starker Emotionalität geprägt 
sein. Dolmetscher werden in diesem Setting in der Regel ad hoc hinzugezo-
gen und haben nicht die Gelegenheit, sich auf den Dolmetscheinsatz vorzu-
bereiten. Ihnen liegen in der Regel keine Informationen zu Patienten oder 
den Krankheitsgeschichten vor.

	–	 Die Gesprächssituation wird zum großen Teil vom medizinischen Perso-
nal vorgegeben. Dolmetscher haben in der Regel keinen Einfluss darauf, zu 
welchem Zeitpunkt sie zugeschaltet werden, wann das Gespräch beendet 
oder wie die Kamera ausgerichtet wird. Der Handlungsrahmen der Dolmet-
scher wird von der Kooperationsbereitschaft des medizinischen Personals 
bestimmt.

Diese Studienergebnisse bieten zwar relevante Erkenntnisse in Bezug auf das 
Videodolmetschen im Gesundheitswesen, decken sich aber zum großen Teil 
auch mit den Phänomenen des Dolmetschens vor Ort. Auch beim Präsenz-
dolmetschen liegen Dolmetschern in der Regel keine oder wenige Einsatzin-
formationen vor, sodass eine Einsatzvorbereitung selten möglich ist. Ebenfalls 
besteht in Bezug auf die Gesprächssituation bei beiden Dolmetscharten eine 
gewisse Abhängigkeit von der Institution. Oft können Dolmetscher keinen 
Einfluss auf die Sitzordnung oder die Zahl der Anwesenden nehmen und 
gestalten ihre Arbeitsbedingungen, so gut es geht, im Rahmen der vorgefun-
denen Möglichkeiten.

In einer Untersuchung arabisch-deutscher Beratungsgespräche, die per Tele-
fon gedolmetscht wurden, fanden Farag und Meyer (im Erscheinen) zudem 
keine Anzeichen dafür, dass kommunikative Phänomene wie der problemlose 
Wechsel der Redebeiträge zwischen Gesprächsbeteiligten oder die Klärung 
von Missverständnissen beim Telefondolmetschen besonders erschwert sind. 
Akustisch bedingte Missverständnisse waren ebenso selten wie Situationen, in 
denen der Versuch eines Teilnehmers, das Wort zu ergreifen, überhört wurde. 
Auch diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Vorbehalte von Nutzern und 
Sprachmittlern gegen das Distanzdolmetschen eher aus mangelnder Erfahrung 
resultieren und nach einer Gewöhnungsphase abnehmen.
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7.2 � Distanzdolmetschen in der Praxis
In Deutschland wird das Distanzdolmetschen in öffentlichen Einrichtungen 
in verschiedenen Kontexten genutzt. Teilweise sind kommerzielle Anbieter in 
großem Umfang tätig. So gibt die Firma SAVD auf unsere Anfrage hin an, in 
Deutschland im Jahr 2021 mehr als 12 000 Anrufe im Monat gedolmetscht 
zu haben, überwiegend im Bereich der Agentur für Arbeit und der Jobcenter, 
aber auch für verschiedene Kommunen und, zu einem kleineren Teil (ca. 13 %), 
auch im Gesundheitsbereich. Die fünf Hauptsprachen sind nach Auskunft von 
SAVD Arabisch, Farsi, Rumänisch, Türkisch und Bulgarisch. Nach Auskunft 
der Bundesagentur für Arbeit finden im Bereich der Arbeitslosenversicherung 
im Durchschnitt 908 telefonische Dolmetschungen im Monat statt, während es 
im Bereich der Grundsicherung 3180 sind, wobei die Gespräche durchschnitt-
lich 19 Minuten dauern. Neben den von SAVD genannten Sprachen wird von 
der Agentur für Arbeit noch Russisch genannt.

Das Bundesland Thüringen hat 2019 ein „Landesprogramm Dolmetschen“ 
ausgeschrieben und einen Rahmenvertrag zunächst mit der Firma SAVD 
geschlossen, auf dessen Grundlage zahlreiche Einrichtungen mit Distanzdol-
metschen versorgt werden. Berechtigt zur Nutzung des Programms sind neben 
staatlichen oder staatlich geförderten Einrichtungen auch Arztpraxen, Psycho-
therapeuten und Krankenhäuser, kommunale Einrichtungen für Geflüchtete 
sowie Schulen und medizinische Einrichtungen. Insgesamt können etwa 10 000 
Einrichtungen in Thüringen die Dienstleistung nutzen. Im Zeitraum von Mai 
2019 bis Juni 2020 ermöglichte das Programm rund 6000 Dolmetscheinsätze. 
Als Finanzrahmen wurden für die erste Phase 750 000 bis 1 000 000 € angege-
ben. Zu diesem Preis wird eine Flatrate gebucht: unbegrenzte Zahl der Anrufe 
der berechtigten Nutzer sowie Dolmetschleistungen in mehr als 50 Sprachen. 
Im Jahr 2021 erfolgte eine erneute Ausschreibung mit Vergabe des Auftrags an 
die Firma Lingatel. Seit Mitte 2021 verdoppelte sich die Einsatzzahl und liegt 
2022 zwischen 1800 und 2300 Einsätzen im Monat. Ein Grund für den starken 
Anstieg ist nach Auskunft des zuständigen Landesministeriums unter anderem 
die hohe Zahl Geflüchteter aus der Ukraine.

Kritik an dem Landesprogramm übten vor allem Dolmetschbüros in ihrem 
„Positionspapier der Thüringer Dolmetschbüros“ vom 20.07.2020, die Prä-
senzdolmetschen anbieten und sich durch die Initiative um ihre Arbeitsmög-
lichkeiten gebracht sehen. Die fachlichen, politischen und wirtschaftlichen 
Kritikpunkte sind jedoch nur teilweise stichhaltig. Unbestreitbar ist, dass mit 
der Konzentration auf einen zentralen Anbieter wirtschaftliche Nachteile für 
die lokalen Sprachdienstleister entstehen. Allerdings liegt die Entscheidung 

 

 



Distanzdolmetschen in der Praxis 149

über die Nutzung bei den Einrichtungen vor Ort, die auch weiterhin das 
Präsenzdolmetschen einsetzen, da mit dem Distanzdolmetschen nicht alle 
Gesprächssituationen abgedeckt werden können. Nach Auskunft des Mig-
rationsministeriums in Thüringen soll das Landesprogramm auch vor allem 
Erstkontakte ermöglichen, die dann mit unterschiedlichen Mitteln fortgeführt 
werden können. Für Dolmetscher, die seltene Sprachen anbieten, oder für 
nutzende Einrichtungen im ländlichen Raum liegen die Vorteile des Distanz-
dolmetschens auf der Hand: Es ist in der Regel nicht möglich, in einer Auf-
nahmeeinrichtung im ländlichen Raum einen Dolmetscher für Somali oder 
Oromo zu finden. Ein besonderer Aspekt des Programms und vermutlich auch 
ein Grund für die breite Zustimmung seitens der Kommunen ist, dass Landes-
mittel für die Finanzierung von Sprachmittlung in Bereichen genutzt werden, 
die zumindest teilweise in die Verantwortung der Kommunen fallen, wie Schu-
len und andere Bildungs- und Beratungseinrichtungen. Das Land Thüringen 
nimmt den Kommunen mit dem „Landesprogramm“ also ein Problem ab.

Der Kritik an dem Programm stehen auch Nutzen und Effektivität gegen-
über: die Durchführung Tausender Dolmetscheinsätze in einem Flächenstaat. 
Offenbar ermöglicht das Distanzdolmetschen Kommunikationen, die unter 
anderen Umständen gar nicht oder zumindest nicht mit sprachlicher Unter-
stützung stattgefunden hätten. Anstatt Initiativen wie das Landesprogramm 
gänzlich abzulehnen, wäre daher eine differenziertere Perspektive sinnvoll, 
die danach fragt, für welche Einrichtungen und Regionen das Angebot einen 
Mehrwert bedeutet und inwieweit zusätzlich auch eine gezielte Förderung des 
Präsenzdolmetschens erforderlich ist.

Die flächendeckende Versorgung mit Telefon- oder Videodolmetschen 
durch einen kommerziellen Auftragnehmer, wie sie am Thüringer Beispiel 
beschrieben ist, stellt jedenfalls in Deutschland eine Ausnahme dar. Wenn 
Distanzdolmetschen in öffentlichen Einrichtungen umgesetzt wird, handelt es 
sich vielmehr meist um Angebote öffentlich geförderter Sprachmittlungspro-
jekte, die entweder das Telefon- oder das Videodolmetschen zusätzlich zum 
Präsenzdolmetschen anbieten – und zwar eher aus der Not heraus (z. B. wegen  
pandemiebedingter Kontaktbeschränkungen). Das ergibt eine Befragung 
(Evrin/Meyer 2021), die wir exemplarisch und ohne den Anspruch auf Reprä-
sentativität in städtischen und ländlichen Regionen durchgeführt haben.

Acht von elf öffentlich geförderten Projekten gaben dabei an, neben dem 
Präsenzdolmetschen auch mindestens eine Form des Distanzdolmetschens 
anzubieten. Sechs von ihnen präzisierten ihre Angaben und gewährten Ein-
blicke in das Distanzdolmetschen in der Praxis. Diese Einblicke verdeutlichen, 
dass die Situation in den meisten Orten Deutschlands noch weit entfernt von 
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einer zuverlässigen und flächendeckenden Versorgung mit Distanzdolmet-
schen ist. Unsere Ausführungen beziehen sich auf die Befragung der Anbieter 
dieser sechs Sprachmittlungsprojekte, die Fördermittel empfangen. Was die 
technischen Lösungen angeht, weisen die Sprachmittlungsangebote deutliche 
Unterschiede auf. Das Spektrum reicht von Projekten, die die Lautsprecher-
funktion der vorhandenen Tischtelefone nutzen, bis hin zu Projekten, die eigens 
für das Telefon- und Videodolmetschen beschaffte Software einsetzen. Auch 
datenschutzrechtliche Vorgaben werden nicht einheitlich beachtet. In manchen 
Fällen wird die Wahl des Videotelefonie-Diensts der anfragenden Institution 
überlassen, ohne Sorge für einen rechtskonformen Umgang mit dem Kommu-
nikationsinhalt zu tragen. Andere Projekte bieten ihre Sprachmittlungsleistun-
gen nur auf Plattformen an, die datenschutzkonform zertifiziert sind oder von 
Datenschutzbeauftragten empfohlen wurden.

Ebenfalls interessant ist, dass die Erfahrungen mit dem Distanzdolmetschen 
je nach Perspektive sehr unterschiedlich bewertet werden. Von den Sprach-
mittlern wird das Dolmetschen aus der Ferne und insbesondere die orts- und 
zeitunabhängige Durchführung der Dolmetscheinsätze als sehr positiv emp-
funden. Die Einschätzung der beauftragenden Institutionen fällt hingegen 
weniger positiv aus. Entweder steht die Klärung der rechtskonformen und 
technischen Umsetzung aus oder es wird generell das Präsenzdolmetschen 
präferiert – wenn auch hier und da die Einsicht formuliert wird, eine virtuelle 
Verdolmetschung sei besser als keine Verdolmetschung.

Mit Ausnahme von Sprachmittlungsangeboten im ländlichen Raum (die 
oftmals auf technikbasierte Lösungen angewiesen sind) differenzieren die 
befragten Projekte zwischen Einsatzbereichen, für die sich das Dolmetschen 
aus der Ferne eher bzw. eher nicht eignet.

Aus der Sicht dieser Projekte eignet sich das Distanzdolmetschen für fol-
gende Einsatzbereiche/Themen gut:

	–	 Behördentermine;
	–	 Gespräche mit nur wenigen Beteiligten;
	–	 Gespräche, in denen es um die sachliche Vermittlung von Inhalten geht 

(Frage-Antwort-Konstellationen);
	–	 Alltagswissen („Wo finde ich was?“);
	–	 Gespräche mit Klienten, die ein hohes Bildungsniveau haben.

Folgende Konstellationen/Einsatzbereiche werden für weniger geeignet  
gehalten:

 



Distanzdolmetschen in der Praxis 151

	–	 Gespräche mit vielen Beteiligten;
	–	 Einsatzbereiche Schule und Medizin;
	–	 kritische Themen (z. B. Kindeswohlgefährdung);
	–	 Gespräche mit emotionalen Themen;
	–	 Gespräche, in denen sowohl Fachkräfte, als auch Klienten nur über einge-

schränkte Deutschkenntnisse verfügen;
	–	 das Vorliegen von Dialekten.

Die befragten Sprachmittlungsangebote schreiben dem Distanzdolmet-
schen folgende Vor- und Nachteile (Tab. 6) zu:

Zur praktischen Umsetzung geben die befragten Sprachmittlungsprojekte 
ebenfalls unterschiedliche Verfahren an, die von der technischen Ausstattung 
abhängen:

	–	 Telefonkonferenz/Gruppenanruf: Zu einem aktiven Anruf wird ein wei-
terer Anruf hinzugefügt. Dieses Verfahren eignet sich insbesondere für 
Konstellationen, in denen die beiden primären Gesprächsparteien und die 
dolmetschende Person räumlich getrennt voneinander sind. Teilweise unge-
eignet ist diese Lösung für Gespräche, die mehr als drei Endgerätenutzer 
umfassen. Je nach Telefon und Netzanbieter ist die Zahl der hinzufügba-
ren Anrufe begrenzt. Die beschriebene Konferenzschaltung ist mittlerweile 
eine gängige Funktion von modernen Smartphones bzw. Telefonanlagen 
und bietet den Vorteil, dass bei den angerufenen Personen in der Regel keine 
Kosten entstehen. Ein deutlicher Nachteil ist die fehlende Kontrolle über die 

Tab. 6:  Vor- und Nachteile des Distanzdolmetschens aus der Sicht der Sprachmittlungs
angebote

Vorteile Nachteile
	–	 zeitsparend, flexibel
	–	 attraktiv für ländlichen Raum
	–	 Dolmetscher wird nicht von 

Klienten erkannt (vor allem beim 
Telefondolmetschen)

	–	 Abgrenzung besser möglich 
(keine Vereinnahmungsversuche/
Auftragserweiterungen im 
Wartezimmer)

	–	 Kostenersparnis (keine An- und 
Abfahrt)

	–	 Vorgespräch (falls vorgesehen) nicht 
möglich

	–	 nonverbale Kommunikation 
eingeschränkt (vorrangig beim 
Telefondolmetschen), vor allem im 
psychotherapeutischen Kontext (Gestik 
nicht sichtbar, z. B. Hände kneten)

	–	 Aufbau vom Vertrauensverhältnis 
schwierig

	–	 abhängig von Technik
	–	 Gewährleistung des Datenschutzes oft 

nicht möglich
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Einhaltung des Datenschutzes, weil man nicht sicherstellen kann, dass keine 
Unbefugten zuhören;

	–	 Telefonkonferenzraum: Bei einem Drittanbieter wird ein Telefonkonfe-
renzraum bereitgestellt, der bei Bedarf mit einem Passwort geschützt wer-
den kann. Gesprächsteilnehmer erhalten eine Einwahlnummer zusammen 
mit einem PIN-Code und können sich zur vereinbarten Zeit in die Konfe-
renz einwählen. Je nach Drittanbieter entspricht die Ausstattung der Tele-
fonkonferenzräume den datenschutzrechtlichen Anforderungen. Wird der 
Telefonkonferenzraum von einer Vermittlungsstelle bereitgestellt, hat das 
den Vorteil, dass die Telefonnummern der Anrufer nicht allen Gesprächsbe-
teiligten sichtbar werden, sollten diese nicht unterdrückt werden. Ein Nach-
teil besteht darin, dass die Anrufe in der Regel kostenpflichtig sind. Zudem 
sind die per E-Mail versandten Zugangsinformationen in der Regel nur in 
deutscher Sprache verfasst und damit für nicht deutschsprachige Nutzer 
unbrauchbar;

	–	 Lautsprecher: Wenn sich zwei Beteiligte an einem Ort befinden und eine 
andere Gesprächspartei bzw. die dolmetschende Person an einem anderen 
Ort, besteht eine weitere Möglichkeit darin, den Lautsprecher zu aktivieren. 
In der Regel bewirkt die Aktivierung des Lautsprechers Verluste der Klang-
qualität, was zu Beeinträchtigungen beim Dolmetschen führen kann. Diese 
Lösung erscheint momentan jedoch als die einfachste und günstigste.

Aus der Beratungspraxis # 10
Traumatherapie im Supermarkt. Eine Dolmetscherin wird per Telefon für 
einen Psychotherapeuten und einen traumatisierten Geflüchteten tätig. Im 
Hintergrund piepen die Scanner einer Kasse. Auf die Frage des Therapeuten, 
wo sie sich gerade befinde, antwortet sie leutselig: „Im Supermarkt.“

Beim Angebot von Videodolmetschen hat eine Vermittlungsstelle die Wahl 
zwischen der Nutzung allgemein zugänglicher und in der Regel kostenfreier 
Videokonferenzplattformen, die die Gesprächsbeteiligten verbinden, und von 
Systemen, in die sich Gesprächsbeteiligte einwählen können. In beiden Fällen ist 
dringend eine webbasierte Lösung anzuraten, die ohne Hardware-Umrüstung  
auskommt und verschiedene Endgeräte akzeptiert. Eine wesentliche Aufgabe 
bei der Einführung eines Videodolmetschsystems umfasst die Klärung und 
die Einhaltung der rechtlichen Anforderungen und die Bedienbarkeit für alle 
Beteiligten. Einladungen zu Videokonferenzen beispielsweise sind in der Regel 
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in deutscher und englischer Sprache verfasst und werden nicht unbedingt von 
allen Nutzern verstanden. Zudem bedarf es für den Erhalt der Einladung in der 
Regel verpflichtend eines elektronischen Postfachs – was je nach Zielgruppe zu 
voraussetzungsreich sein kann. Alle Videokonferenzsysteme sind stark von der 
Netzqualität abhängig und beanspruchen bei allen Beteiligten große Datenvo-
lumen – was bei der Nutzung mobiler Daten zu hohen Kosten führen kann.

7.3 � Zusammenfassung
Die folgende Gegenüberstellung (Tab. 7) erlaubt einen Vergleich zwischen  
Präsenz- und Distanzdolmetschen in Bezug auf den Dolmetschprozess. In ers-
ter Linie unterscheiden sich die Verfahren jedoch in Bezug auf organisatorische 
und technische Aspekte. Auswirkungen auf die Dolmetschtätigkeit selbst sind 
eher Nebenwirkungen, auch wenn die mangelnde Sichtbarkeit der Beteiligten 
beim Dolmetschen per Telefon oftmals von den Sprachmittlern zunächst als 
Beeinträchtigung empfunden wird, insbesondere in Gesprächen, in denen 
Beziehungsaspekte und Zwischentöne eine Rolle spielen. Von manchen Klien-
ten wird berichtet, dass es sie misstrauisch macht, wenn sie nicht sehen können, 
wer dolmetscht.
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Tab. 7:  Gegenüberstellung von Präsenzdolmetschen und Distanzdolmetschen

Präsenzdolmetschen Distanzdolmetschen (Video/Telefon)
	•	 Gesprächskoordination teilweise 

durch Blickkontakt/nonverbale 
Kommunikation geregelt

	•	 teilweise mehr explizite 
Gesprächskoordination (z. B. durch 
Metakommentare) erforderlich

	•	 nonverbale Kommunikation weniger 
eingeschränkt; Dolmetscher nimmt 
gesamte Umgebung wahr, nicht nur 
einen Ausschnitt; kann möglicherweise 
hilfreich für Dolmetscher sein, für die 
Deutsch Lernersprache ist

	•	 nonverbale Kommunikation 
eingeschränkt, besondere Bedeutung 
erhält die paraverbale Kommunikation 
(z. B. Stimmlage, Betonung)

	•	 Notizen und Nachschlagen 
unbekannter (Fach-)Wörter möglich

	•	 Dolmetscher berichten, dass sie sich vor 
allem beim Telefondolmetschen nicht 
„beobachtet“ fühlen, wenn sie etwas 
nachschlagen oder Notizen machen 
möchten.

	•	 Verständigung eher von lokalen 
Faktoren (z. B. Umgebungsgeräusche) 
abhängig, in der Regel nicht von der 
Technik

	•	 Verständigung unter anderem von der 
Technik (z. B. Netzqualität, Hard- und 
Software) abhängig

	•	 zeitintensiv (An- und Abfahrt) 	•	 zeitsparend (keine An- und Abfahrt 
erforderlich), Dolmetscher kann mehr 
Einsätze in gleicher Zeit durchführen

	•	 Einsatzbereich meist regional 
eingeschränkt

	•	 überregionaler Einsatz möglich

	•	 in der Regel Terminabsprache 
erforderlich

	•	 spontane Einsätze eher möglich

	•	 Dolmetscher ist nah am Geschehen, 
Körperkontakt möglich

	•	 die räumliche Distanz kann dabei 
helfen, sich von der Situation emotional 
abzugrenzen

	•	 falls erforderlich, können 
Dolmetscheinsätze vor Ort 
unterschriftlich bestätigt werden

	•	 Abrechnungswege in der Regel nicht 
digitalisiert

	•	 spontaner Einsatz schriftlicher 
Dokumente möglich

	•	 spontane Verwendung schriftlicher 
Dokumente in der Regel nicht möglich

↘ �Beide Dolmetscharten haben Potenziale und Grenzen; je nach 
Gesprächsanlass kann die eine oder die andere Dolmetschart besser geeignet 
sein. Das Anforderungsprofil an Dolmetscher im sozialen Bereich ist 
einsatzbereichsübergreifend und bleibt für beide Dolmetscharten gleich (z. B. 
Umgang mit Vereinnahmungsversuchen, Umgang mit Fachbegriffen, Gestaltung 
der Arbeitsbedingungen, Transparenz zu jedem Zeitpunkt)!

 

 



8  Schriftliche Übersetzung

Schriftliche Übersetzungen sind für alle öffentlichen Einrichtungen relevant. 
Im Folgenden werden einige Beispiele für Dokumente genannt, die im Zusam-
menhang mit dem Dolmetscheinsatz (vor, nach oder währenddessen) verwen-
det werden:

	–	 Einsatzbereich Medizin, z. B. Arztbriefe, Anamnese- und Aufklärungsbö-
gen, Verhaltensregeln nach medizinischen Eingriffen, Behandlungsvertrag;

	–	 Einsatzbereich Schule/Kita, z. B. Elternbriefe, Anmeldeformulare, Listen 
über benötigte Lernmittel/Kleidung;

	–	 Einsatzbereich öffentliche Verwaltung, z. B. Formulare im Antragsverfah-
ren, Bescheide, Ausfüllhilfen, von Klienten mitgebrachte Urkunden (Identi-
tätsnachweise, Geburtsurkunden, Führerscheine etc.);

	–	 Einsatzbereich Sozialberatung, z. B. Hausordnung, Informationsmaterialien 
zu weiterführenden Beratungsangeboten, Anträge auf Leistungen.

Beispiele für Dokumente, die unterschiedliche Funktionen haben und häu-
fig unabhängig vom Dolmetscheinsatz verwendet werden – Dokumente, die 
öffentliche Einrichtungen einsetzen, um Klienten

	–	 zu informieren, z. B. über den Speiseplan;
	–	 aufzufordern, z. B. Werbeplakat für Impfkampagne;
	–	 zu verpflichten, z. B. zum Betreuungs- und Mietvertrag;
	–	 zu kontaktieren, z. B. mit Glückwunschkarten an Feiertagen;
	–	 etwas mitzuteilen, z. B. in einem Bewilligungsbescheid.

Kürzere Dokumente werden in öffentlichen Einrichtungen häufig ad hoc über-
setzt. Mehrsprachige Kollegen werden gebeten, „eben mal schnell“ etwas in die 
jeweilige Sprache zu übersetzen. Dabei wird übersehen, dass mehrsprachige 
Personen nicht unbedingt über Schriftkenntnisse einer Herkunftssprache ver-
fügen: Farsi sprechen bedeutet nicht automatisch auch, Farsi schreiben zu kön-
nen. Eine anderes Vorgehen ist der Einsatz digitaler Übersetzungshilfen (z. B. 
„Google Translate“ oder „DeepL“), die in den vergangenen Jahren erhebliche 
Fortschritte gemacht haben. In manchen Fällen bedienen sich Mitarbeiter auch 
ihrer englischen Sprachkenntnisse aus der Schulzeit, kommen dann aber nicht 
selten an ihre (zeitlichen und sprachlichen) Grenzen. Nur in seltenen Fällen 
stehen öffentlichen Einrichtungen jedoch etablierte Beschaffungswege für 
schriftliche Übersetzungen zur Verfügung, z. B. durch Rahmenverträge mit 
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freiberuflichen Übersetzern oder mit Übersetzungsbüros. In den meisten Fäl-
len ist den Bedarfsstellen unklar, woran sie eine angemessene Übersetzungs-
leistung erkennen und wie sie Übersetzungen tatsächlich in Auftrag geben 
und nach erfolgter Dienstleistung abrechnen können (entweder weil keine 
Mittel zur Verfügung stehen oder Kosten für Dolmetsch- und Übersetzungs-
leistungen im Rahmen der Buchhaltung standardmäßig nicht kontiert sind). 
Im Folgenden wird beschrieben, wie öffentliche Einrichtungen mit konkretem 
Übersetzungsbedarf und ohne regulierte Beschaffungswege vorgehen kön-
nen, um Übersetzungen zu veranlassen. Hilfreich sind die Hinweise aber auch 
für Einrichtungen, die bereits etablierte Beschaffungswege (z. B. mit großen 
Übersetzungsbüros) haben. Denn die Erfahrung zeigt, dass hohe Honorarfor-
derungen und professionell umgesetzte Websites keine Garantie für gute Über-
setzungen sind, die von den jeweiligen Adressaten auch tatsächlich verstanden 
werden können.

Aus der Beratungspraxis # 11
Bankmöbel. In einer Unterkunft für Geflüchtete wird in einem übersetzten 
Mietvertrag in Dari dazu aufgefordert, „Möbel“ einzurichten bzw. eine (Sitz-)
Bank zu beschaffen. Tatsächlich ging es in der deutschen Originalversion um 
die Einrichtung eines Bankkontos als Voraussetzung für die Aufnahme in die 
Unterkunft. Diese Übersetzung des Mietvertrags wurde von einem kommer-
ziellen Übersetzungsbüro angefertigt und war viele Jahre in der Praxis im 
Einsatz.

Aus der Beratungspraxis # 12
Hauptsache, es sieht kurdisch aus. Die Sprache Sorani (Zentralkurdisch) 
verwendet arabische Schriftzeichen, ist allerdings in den Sprachpaketen von 
Windows nicht enthalten. Das bedeutet, dass Sorani-Übersetzungen von 
Übersetzern z. B. mithilfe virtueller Tastaturen angefertigt werden. Wenn 
ein beauftragtes Übersetzungsbüro die Übersetzungen als Word-Datei an 
eine öffentliche Einrichtung schickt, diese jedoch Windows als Betriebs-
system nutzt, ist das Dokument für Sorani-Leser nicht lesbar. Eine Konver-
tierung der Datei ins PDF-Format löst das Problem nicht. Eine Behörde hat 
viele Jahre wichtige Dokumente auf diesem Weg übersetzen und die Klienten 
unterschreiben lassen. Jahre später ist aufgefallen, dass die Unterzeichner das 
Dokument nicht lesen konnten.
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Zu der Frage, wie Übersetzungsprojekte professionell abzuwickeln sind, 
gibt es verschiedene akademische Texte ebenso wie Empfehlungen von Berufs-
verbänden professioneller Übersetzer. Diese sind in der Regel für die Ad-hoc-
Bedarfe öffentlicher Einrichtungen ungeeignet und werden im Folgenden 
ausdrücklich nicht angestrebt. Vielmehr ist das Ziel, Empfehlungen für einen 
realitätsnahen und praktikablen Umgang mit schriftlichen Übersetzungen zu 
formulieren, die möglichst keine Abstriche bei der Qualität bedeuten.

Ausgangspunkt: Übersetzungsbedarf feststellen
Es wurde Übersetzungsbedarf festgestellt. Idealerweise sind Kriterien entwi-
ckelt worden, die bei der Auswahl der zu übersetzenden Dokumente zu beach-
ten sind. Hilfreiche Orientierung bieten Antworten auf die folgenden Fragen:

	–	 Ist davon auszugehen, dass die Zielgruppe lesen kann? Auch wenn Sprachen 
schriftlich fixiert sind, bedeutet dies nicht automatisch, dass die jeweiligen 
Adressaten die Texte auch tatsächlich lesen können.

	–	 Ist davon auszugehen, dass das Dokument für die Zielgruppe verständlich 
ist? Unterschiede im Wissensbestand lassen sich nicht durch eine Überset-
zung aufheben.

	–	 Ist es sinnvoll, jedes Dokument in jede Sprache zu übersetzen? Es ist zumin-
dest zu hinterfragen, ob bebilderte Anweisungen zum richtigen Händewa-
schen durch mehrsprachige Untertitel einen Mehrwert bekommen.

	–	 Falls es einen Sprachmittlungspool in der öffentlichen Einrichtung 
gibt: Gehört das schriftliche Übersetzen zum Leistungsspektrum des Pools? 
Falls ja, werden dort beispielsweise Nachweise über die formale Qualifika-
tion bzw. Erfahrung als professioneller Übersetzer vorgelegt?

Schritt 1: Ausgangsdokument vorbereiten
Sobald das zu übersetzende Dokument vorliegt, ist sicherzustellen, dass es edi-
tierbar ist. Das Format des Dokuments ist möglichst zu schützen, z. B. indem 
bestimmte Bereiche für die Bearbeitung gesperrt und feste Größen für Tabellen 
und Formatvorlagen definiert werden. Das ist erforderlich, weil manche Spra-
chen von rechts nach links (z. B. Arabisch) geschrieben werden, andere schlicht 
mehr Platz benötigen als die deutsche Sprache (z. B. Bulgarisch). Die Absicht 
ist, dass die Zieldokumente einen Wiedererkennungswert haben und etwaige 
zukünftige Änderungen im Dokument zielgerichtet und schnell vorgenommen 
werden können.
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Bezogen auf den Übersetzungsbedarf ist zu gewährleisten, dass alle erfor-
derlichen Informationen vorliegen, um den Auftrag in die Wege zu leiten. Bei-
spielsweise ist zu klären, ob es vollständige Angaben zur Zielsprache gibt. Iist 
etwa m Fall von Kurdisch unbedingt vor der Beauftragung von Übersetzern zu 
klären, um welche kurdische Sprache es sich handelt, da z. B. Sorani-Sprecher 
nicht unbedingt auch Kurmanci beherrschen. Ein Aspekt, der häufig unter-
schätzt wird, ist die Zeit, die die Anfertigung von Übersetzungen beansprucht. 
Vorab ist zu klären, wann die Übersetzungen benötigt werden. Es gibt häufig 
die Vorstellung, dass Übersetzungen nicht viel Zeit kosten. Dabei wird überse-
hen, dass der Umfang des Ausgangsdokuments nicht unbedingt auf den Über-
setzungsaufwand schließen lässt.

Schritt 2: Übersetzungsauftrag vorbereiten
Für die Schätzung des Aufwands sind zum einen der Schwierigkeitsgrad des 
Ausgangstexts (allgemeinsprachlich vs. fachsprachlich), zum anderen der 
Umfang (Anzahl Zeichen mit Leerzeichen, Anzahl Wörter, ggf. Anzahl Zei-
len) und der Formatierungsaufwand zu berücksichtigen. Diese Kriterien sind 
hilfreich bei der Honorarschätzung, sollten allerdings nicht als abschließende 
Liste verstanden werden. Für die Preisschätzung spielen weitere Eckdaten (Lie-
ferfrist, derzeitige Auftragssituation für die aktuelle Sprache etc.) eine Rolle. 
In Deutschland gibt es kein Regelwerk, das die Honorarsätze für Sprachmitt-
lungsleistungen (z. B. in Form einer Gebühren- oder Honorarordnung wie für 
andere freiberufliche Tätigkeiten) festlegt.

Einen groben Richtwert bietet der im Justizvergütungs- und  
-entschädigungsgesetz (JVEG) definierte Honorarsatz für beglaubigte Überset-
zungen, der momentan (2022) bei 1,80 € für jeweils angefangene 55 Anschläge 
des schriftlichen Texts (Grundhonorar, wenn der Ausgangstext in elektroni-
scher editierbarer Form zur Verfügung gestellt wird) liegt. Die Zahl der Norm-
zeilen wird berechnet, indem die Zahl der „Zeichen inkl. Leerzeichen“ im 
Dokument durch 55 dividiert wird. Ist die Übersetzung erschwert, weil bei-
spielsweise viele Fachausdrücke enthalten sind, oder die gewünschte Sprache in 
Deutschland selten vorkommt, erhöht sich das Grundhonorar auf 1,95 €. Maß-
gebend für die Anzahl der Anschläge ist der Text in der Zielsprache. Werden 
jedoch nur in der Ausgangssprache lateinische Schriftzeichen verwendet, ist die 
Anzahl der Anschläge des Texts in der Ausgangssprache maßgebend.

Der JVEG-Satz soll nur einen Eindruck von dem Honorarniveau geben, 
das für die beglaubigte Übersetzung von Dokumenten mit Beweiskraft in 
Gerichtsverfahren erreicht wird. Für alle anderen Übersetzungen, die keiner 
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Beglaubigung bedürfen (Beispiele s. o.), gibt es keine Orientierungshilfe. Der 
vom Berufsverband der Dolmetscher und Übersetzer herausgegebene Hono-
rarspiegel für Übersetzungs- und Dolmetschleistungen ist nur eingeschränkt 
hilfreich, da er auf der Grundlage einer regelmäßigen Honorarumfrage bei frei-
beruflich tätigen Übersetzern (die für die Aufnahme in den Berufsverband in 
der Regel eine formale Qualifikation nachgewiesen haben) ermittelt wird. Ein 
großer Teil der Übersetzungsbedarfe im sozialen Bereich hingegen wird von 
Übersetzern abgedeckt, die keine formale Qualifikation aufweisen und neben-
beruflich tätig sind.

Bei der Einordnung der Honorarsätze ist zudem zu beachten, dass viele 
Übersetzer und Dolmetscher im öffentlichen Bereich (vor allem solche, die 
im Nebenberuf als Sprachmittler tätig sind) von der sog. Kleinunternehmer-
regelung nach § 19 UStG Gebrauch machen. Kleinunternehmer sind Unter-
nehmer, deren Umsätze einen bestimmten Wert nicht überschreiten, die 
deshalb – sofern sie sich jedenfalls für den Gebrauch dieser Regelung entschie-
den haben –jedoch auch nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sind. Auch wenn 
Übersetzer die Grenzwerte nicht überschreiten, haben sie die Möglichkeit, zur 
Regelbesteuerung zu wechseln. Für den Auftraggeber bedeutet das: Kleinunter-
nehmer weisen in ihren Rechnungen keine Mehrwertsteuer aus (was für vor-
steuerabzugsberechtigte Auftraggeber eine relevante Information sein kann) 
und brauchen in ihrer Buchführung nicht zwischen Brutto- und Nettobeträgen 
zu unterscheiden. Regelbesteuerte Freiberufler sind berechtigt, die Mehrwert-
steuer in den Rechnungen auszuweisen und an ihr Finanzamt abzuführen. Es 
ist also vor der Beauftragung zu klären, ob es sich bei Honorarangaben um 
Brutto- oder Nettowerte handelt.

Schritt 3: Geeignete Übersetzer finden
„Übersetzer“ und „Dolmetscher“ sind keine geschützten Berufsbezeichnun-
gen in Deutschland. Das bedeutet, dass sich jede Person so nennen kann, 
ohne jemals einen Nachweis erbracht oder eine Prüfung absolviert zu haben. 
Dadurch wird der Markt der Sprachdienstleistungen für Auftraggeber beson-
ders unübersichtlich. Es gibt jedoch einige Anhaltspunkte, die anzeigen, dass 
der jeweilige Übersetzer einen hohen Qualitätsanspruch verfolgt. Diese bezie-
hen sich allerdings vor allem auf freiberufliche Übersetzer. Soll ein Überset-
zungsbüro beauftragt werden, ist es noch schwieriger, einen Eindruck vom 
Qualitätsniveau des Angebots zu bekommen, da durch den Auftraggeber weder 
voraussehbar ist, welche konkreten Übersetzer (die wiederum auf selbststän-
diger Basis in der Regel für mehrere Übersetzungsbüros tätig sind) eingesetzt 
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werden, noch das Ergebnis beurteilt werden kann, wenn er die jeweilige Spra-
che nicht beherrscht. Für eine bessere Orientierung auf dem deregulierten 
Markt kann der Auftraggeber auf folgende Merkmale der zu beauftragenden 
Übersetzer achten:

	–	 Abschluss einer Hochschule, einer Fachakademie oder einer Berufsfach-
schule im Bereich Translation oder in einem verwandten Gebiet (z. B. 
Sprachwissenschaften oder Philologie). Hinweis: Das Sprachenangebot der 
meisten Hochschulen orientiert sich eher an den wirtschaftlichen Kommu-
nikationsbereichen und nicht an sozialen oder medizinischen. Für Sprachen 
wie Arabisch, Farsi, Georgisch oder Albanisch gibt es in Deutschland in 
der Regel kein Angebot für ein translationsbezogenes Studium. Außerdem 
bereiten Studiengänge in diesem Bereich eher auf Tätigkeiten als Konferenz- 
oder Verhandlungsdolmetscher vor. Das Übersetzen und das Dolmetschen 
in sozialen oder medizinischen Kontexten werden in der Regel als ein Rand-
thema (und eher in der Forschung) behandelt.

	–	 Bestandene Prüfung als „Staatlich geprüfter Übersetzer“: Diesen Titel dür-
fen nur Übersetzer tragen, die die anspruchsvolle staatliche Prüfung erfolg-
reich absolviert haben. Die Zulassung zur Prüfung erfolgt entweder auf der 
Grundlage einer einschlägigen Ausbildung oder eines Nachweises mehr-
jähriger Berufspraxis. Ein bedeutender Unterschied gegenüber den akade-
mischen Abschlüssen ist, dass die Sprachenvielfalt deutlich ausgeprägter 
ist und das Angebot auch Sprachen umfasst, für die es kein Hochschulstu-
dium gibt. Die Prüfung wird in einigen (aber nicht allen) Bundesländern 
auf der Grundlage eines Beschlusses der Kultusministerkonferenz vom 
17.12.2020 angeboten, der gemeinsame Anforderungen und Regeln ent-
hält (Beschlusssammlung der KMK, Beschluss Nr. 952 „Rahmenvereinba-
rung zur Durchführung und Anerkennung von Prüfungen für Übersetzer 
und Übersetzerinnen, Dolmetscher und Dolmetscherinnen und Dolmet-
scher für Deutsche Gebärdensprache und Dolmetscherinnen für Deutsche  
Gebärdensprache“).

	–	 Mitgliedschaft in einem Berufsverband, z. B. BDÜ „Berufsverband der Dol-
metscher und Übersetzer“. Für die Aufnahme in den Berufsverband weisen 
Übersetzer nach, dass sie entweder über einen einschlägigen Hochschul-
abschluss oder mehrjährige Berufspraxis verfügen (und ein Hochschulstu-
dium – gleich welcher Fachrichtung – absolviert haben).

	–	 Bestandene IHK-Prüfung: Wer die von wenigen Industrie- und Handels-
kammern angebotene Prüfung besteht, darf den Titel „Geprüfter Übersetzer“ 
tragen. Die Vorbereitungskurse und die Prüfung legen den Schwerpunkt auf 
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den wirtschaftlichen Bereich und sind auf die Sprache Englisch beschränkt 
(vereinzelt wird auch Russisch angeboten).

	–	 Allgemeine Beeidigung als Übersetzer: Allgemein beeidigte Übersetzer 
(die Bezeichnung kann je nach Bundesland variieren) haben einen Eid vor 
einem Gericht abgelegt, der vor allen Gerichten des Bunds und der Länder 
Gültigkeit hat (§ 189 GVG). Beeidigte Übersetzer fertigen Übersetzungen 
von Urkunden und Dokumenten an, die Gerichten und Behörden vorgelegt 
und zu Beweiszwecken in ein Gerichtsverfahren eingeführt werden kön-
nen. Zwar müssen beeidigte Übersetzer für den Erhalt des „Stempels“ in 
der Regel Nachweise ihrer fachlichen und persönlichen Eignung vorlegen. 
Die Anforderungen, die in den jeweiligen Ausführungsgesetzen zum GVG 
und in eigenen Dolmetschergesetzen definiert sind, variieren zwischen den 
Bundesländern allerdings deutlich. Die Vergütung für beeidigte Übersetzer 
erfolgt nach dem JVEG § 11. Die Dolmetscher- und Übersetzerdatenbank 
der Landesjustizverwaltungen ist zu finden unter: https://www.jus​tiz-dolm​
etsc​her.de.
Die Voraussetzungen für die allgemeine Beeidigung werden im Gerichts-
dolmetschergesetzes (GDolmG) bundesweit vereinheitlicht. Das Gesetz trat 
zum 01.01.2023 in Kraft.

	–	 Erfahrungen mit digitalen Hilfsmitteln: Eine Zusammenarbeit mit einem 
Übersetzer, der in der Lage ist, mit digitalen Hilfsmitteln umzugehen, oder 
sich mit Translation-Memory-Systemen und mit Desktop-Publishing-  
Programmen (DTP) auskennt, kann viel Zeit und Arbeit sparen.

	–	 Zertifizierung nach ISO 17100: Der Vollständigkeit halber wird hier die Zer-
tifizierung nach der ISO-Norm erwähnt, die wohl eher eine Rolle für größere 
Übersetzungsbüros spielt und einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen 
Anbietern ermöglichen soll. Zertifizierte Anbieter verfügen über standar-
disierte Prozessabläufe und erfüllen Anforderungen, die die Norm an die 
Projektvorbereitung, den Produktionsprozess, die Projektnachbereitung 
und die Informationssicherheit stellt. Beispielsweise werden Übersetzungen 
nach dem Vier-Augen-Prinzip angefertigt. Das bedeutet: Die Revision der 
Übersetzung erfolgt durch einen zweiten Übersetzer. Dabei vergleicht er den 
Zieltext Satz für Satz mit dem Original. Dieser Prozess bedeutet häufig einen 
Mehrwert für die Qualität des Ergebnisses, beansprucht aber deutlich mehr 
Zeit (und kostet mehr Geld) aus der Perspektive des Auftraggebers.
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Schritt 4: Übersetzer auswählen und beauftragen
Im Rahmen eines Vergabeverfahrens kann es erforderlich sein, Vergleichsan-
gebote einzuholen. Auch ohne vergaberechtliche Auflagen lohnt es sich vor 
allem bei umfangreichen Übersetzungsanfragen, mehrere Übersetzer zu einer 
Angebotsabgabe aufzufordern. Übersetzer benötigen Eckdaten zu einer Über-
setzungsanfrage, um ein realistisches Angebot erstellen zu können. Zu diesen 
Eckdaten gehören Angaben zu:

	–	 der Lieferfrist,
	–	 der Frist für die Auftragsbestätigung,
	–	 dem gewünschten Dateiformat für den Zieltext (vor der Übersetzung sollte 

auch immer eine editierbare Version geliefert werden),
	–	 Informationen zur Zielgruppe,
	–	 Besonderheiten, die zu beachten sind (z. B. Hinweise zur Terminologie, die 

beachtet werden sollte),
	–	 der Rechnungsadresse.

Schritt 5: Eingehende Übersetzungen ablegen
Es empfiehlt sich, eine Systematik für die Ablage von Ausgangs- und Zieltexten 
festzulegen, um beispielsweise bei Aktualisierungen der Dokumente das Aus-
gangsdokument schnell finden zu können. Ein (deutschsprachiger) Hinweis auf 
das Datum und den Titel des Dokuments kann dabei helfen, die Übersetzun-
gen den Ausgangstexten zuzuordnen.

 

 

 



9  Statt eines Schlusswortes:  
Zehn Empfehlungen für die Praxis

Wir haben in diesem Buch verschiedene Aspekte von Sprachmittlung in 
öffentlichen Einrichtungen zusammengetragen. Die Ergebnisse aus unseren 
Untersuchungen lassen sich in den folgenden Thesen und Anregungen zusam-
menfassen:

	1.	 Bessere Versorgung benötigt bessere Zahlen. Behörden und öffentliche 
Einrichtungen benötigen bessere Daten, um den Bedarf an Sprachmittlung 
regional verlässlicher einschätzen zu können. Die Schätzungen anhand von 
Daten aus Sprachmittlungsprojekten in der Schweiz geben nur einen unge-
fähren Eindruck. Vorbilder für eine bundesweite Sammlung von Daten 
und die Bereitstellung von mehrsprachigen Ressourcen sind auf der Web-
site https://www.lep.gov des US-Justizministeriums zu finden. Anhand der 
Daten des US-Zensus kann z. B. angegeben werden, wie viele Personen, die 
nicht gut Englisch sprechen, in einem bestimmten Bundesstaat oder Land-
kreis leben und welche Herkunftssprachen sie sprechen.

	2.	 Anspruchsgrundlagen definieren. Die Anspruchsgrundlagen für Sprach-
mittlung müssen rechtlich eindeutig für alle öffentlichen Einrichtungen 
definiert werden, nicht nur für das Gesundheitswesen. Eine Person, die für 
ein Arztgespräch nicht ausreichend Deutsch spricht, wird auch bei einem 
Sachbearbeiter, Lehrer oder Vormund nicht weiterkommen.

	3.	 Fortbildung statt Ausbildung. Die Fähigkeit zu übersetzen und zu dol-
metschen ergibt sich im Wesentlichen aus einer hohen Sprachkompetenz in 
mehreren Sprachen, einer höheren akademischen oder beruflichen Bildung 
und Berufserfahrung sowie aus einem klaren Anforderungsprofil. Diese 
Elemente müssen nicht im Rahmen einer Ausbildung erworben werden. 
Vielmehr kommt es darauf an, Personen mit entsprechenden Eigenschaften 
zu finden und dann die Sprachmittlungskompetenzen fachbezogen auszu-
bauen.

	4.	 Sprachmittlung in der beruflichen Aus- und Fortbildung verankern. 
Mehrsprachige Beschäftigte aus verschiedenen Branchen praktizieren 
Sprachmittlung schon häufig an ihren Arbeitsplätzen und sind oftmals 
auch nebenberuflich für Sprachmittlungsangebote tätig. Durch eine Ver-
ankerung der Thematik im berufsschulischen Sprachunterricht oder in der 
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beruflichen Weiterbildung könnte dieses Potenzial besser entwickelt wer-
den.

	5.	 Sprachkompetenzen immer auch für die Herkunftssprachen überprüfen. 
Viele Sprachmittlungsangebote prüfen die Kompetenzen in den Herkunfts-
sprachen nicht, sondern vertrauen den Angaben der einzelnen Sprach-
mittler. Daraus resultierende Qualitätsmängel bleiben teilweise über lange 
Zeiträume unbemerkt. Alle Anbieter sollten klären, wie sie Kompetenzen in 
den Herkunftssprachen prüfen bzw. entsprechende Verfahren entwickeln.

	6.	 Effiziente Vermittlung ist digital. Angesichts des potenziell hohen Bedarfs 
sind die existierenden Vermittlungsvorgänge mit halbtags besetzten Tele-
fonen, E-Mail-Korrespondenz und komplexen Anforderungsformularen 
nicht leistungsfähig genug. Benötigt wird eine digitale Vermittlungsplatt-
form, die verschiedene zertifizierte Anbieter von Sprachmittlung und nut-
zungsberechtigte Einrichtungen miteinander in Kontakt bringt. Dabei 
sollte das Prinzip gelten, dass Fachkräfte vor Ort über den Bedarf und die 
Art der Sprachmittlung (Präsenz oder Distanz, benötigte Qualifikationen) 
entscheiden. Vorbild könnten existierende App-gestützte Vermittlungs-
plattformen in der Schweiz oder auch in der Mobilitätsbranche sein.

	7.	 Sprachmittlung nur in Ausnahmefällen auf ehrenamtlicher Basis. Die 
Erfahrungen zeigen, dass Projekte, die auf ehrenamtlicher Basis arbeiten, 
zu stark von der Motivation der einzelnen Akteure abhängen und daher nur 
selten in der Lage sind, fortlaufend und langfristig eine Einsatzbereitschaft 
zu gewährleisten.

	8.	 Rechtliche Vorgaben (Arbeitsrecht, Datenschutz, Infektionsschutz, 
Jugendschutz) beachten. Viele Sprachmittlerpools beachten die rechtli-
chen Rahmenbedingungen nicht oder nur teilweise. Die Angebote sollten 
jedoch für alle Beteiligten rechtskonform und rechtssicher arbeiten. Wenn 
beispielsweise bestimmte Vorgaben und Regelungen, wie der Infektions- 
oder Datenschutz, für alle Beschäftigten in einem Bereich gelten, sollte es 
für Sprachmittler keine Ausnahme geben.

	9.	 Distanz- und Präsenzdolmetschen ergänzen sich. Für viele Einsatzberei-
che gilt: Distanzdolmetschen hat objektive Vorteile und nur geringe Nach-
teile, die Anforderungen an Sprachmittler sind im Prinzip dieselben wie 
beim Präsenzdolmetschen. In bestimmten Bereichen jedoch, wie etwa der 
psychotherapeutischen Versorgung oder der aufsuchenden Sozialarbeit, 
scheint Präsenzdolmetschen nicht durch Distanzdolmetschen ersetzt wer-
den zu können.
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	10.	 Schriftliches Übersetzen mitdenken. Sprachmittlung in öffentlichen 
Einrichtungen ist mündlich und schriftlich. Kommerzielle Anbieter im 
Bereich der schriftlichen Übersetzung sind nicht immer vertrauenswür-
dig. Die öffentlichen Auftraggeber können die Leistungen dieser Anbieter 
oft nicht beurteilen. Wichtig ist, dass Auftraggeber von Anbietern z. B. die 
Einhaltung der ISO 17100 einfordern bzw. anhand der genannten Qua-
litätsmerkmale vertrauenswürdige Anbieter identifizieren. Ein zentrales 
Qualitätsmerkmal ist dabei das sog. Vier-Augen-Prinzip. Es bedeutet, dass 
eine qualifizierte Person die Übersetzung beurteilt und ggf. korrigiert.
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